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Geltungsbereich des Bebaungsplanes

Grenzbeschreibung

Gemarkung Ebernburg
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Stadt Bad Kreuznach

08.08.2017

Bebauungsplan ,Schlossgartenstraze — 6.Anderung*
Kommentierung und Beschlussempfehlung im Rahmen der erneuten Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

Stellungnahmen der Behdrden und Trager offentlicher

Belange

Einige der Behdrden und Trager 6ffentlicher Belange, die zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert wurden, haben keine Stellungnahme abgege-
ben bzw. teilen mit, dass ihre Belange nicht bertihrt werden, dass Bedenken
nicht vorgebracht werden oder dass Planungen und MalRnahmen im betref-
fenden Bereich nicht vorgesehen sind.

Belange nicht berthrt / keine Anlagen betroffen:

Bauamt Untere Landesplanungsbehérde Bad Kreuznach (30.05.2017)

Creos Deutschland GmbH (10.06.2017)

Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, Direktion Landesarchéologie-Erdgeschichte (29.05.2017)
Geschaftsstelle der Planungsgemeinschaft RN (27.06.2017)

Referat 62 Planung Naturschutz und Landespflege (02.06.2017)

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord Regionalstelle Gewerbeaufsicht (14.06.2017)

Darlber hinaus wurden seitens der Behdrden und Trager offentlicher Be-
lange folgende Hinweise und Anregungen vorgebracht:
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Amprion GmbH

Stellungnahme vom 07.06.2017 Abwagungsempfehlung

im Planbereich der 0. a. Malinahme verlaufen keine Hochstspannungsleitungen unseres Beschlussvorschlag
Unternehmens. )
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Anderungen oder Ergénzun-

Planungen von Hochstspannungsleitungen fir diesen Bereich liegen aus heutiger Sicht gen der Planung sind nicht erforderlich.

nicht vor.

Wir gehen davon aus, dass Sie beziiglich weiterer Versorgungsleitungen die zusténdigen
Unternehmen beteiligt haben.
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Deutsche Telekom Technik GmbH

Stellungnahme vom 20.06.2017

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt)- als Netzeigentiimerin
und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG -hat die Deutsche Telekom Technik
GmbH beauftragt und bevollméchtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-
zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt
Stellung:

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Telekom, die aus beigeflig-
tem Plan ersichtlich sind.

Die Aufwendungen der Telekom missen bei der Verwirklichung des Bebauungsplans so
gering wie moglich gehalten werden.

Deshalb bitten wir, unsere Belange wie folgt zu berticksichtigen:
Wir bitten folgende fachliche Festsetzung in den Bebauungsplan aufzunehmen:

In allen StraRen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer Lei-
tungszone in einer Breite von ca. 0,3 m fiir die Unterbringung der Telekommunikationsli-
nien der Telekom vorzusehen.

Fir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit
dem StrafRenbau und den Baumafnahmen der anderen Leitungstréager ist es notwendig,
dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmafRnahmen im Bebauungsplangebiet der
Deutschen Telekom Technik GmbH unter dem im Briefkopf genannten Adresse so friih
wie mdglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung | Kaiserslautern | www.bbp-kl.de

Abwagungsvorschlag | Beschlussvorschlag

Die Telekom Deutschland GmbH hat keine Bedenken gegeniiber der Planung.
Jedoch ergehen Hinweise die in den Bebauungsplan als Hinweise und Emp-
fehlungen ohne Festsetzungscharakter aufgenommen werden sollten.

Beschlussvorschlag
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die gegebenen Hinweise werden in dem Kapitel ,Hinweise und Empfehlungen
ohne Festsetzungscharakter* aufgenommen.
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Kommentierung und Beschlussempfehlung im Rahmen der erneuten Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

Generaldirektion Kulturelles Erbe RLP, Landesdenkmalpflege

Stellungnahme vom 13.07.2017

soweit aus den vorgelegten Unterlagen erkennbar, sind denkmalpflegerische Belange in-
sofern betroffen, als sich die Bauliche Gesamtanlage ,Ebernburg” und das Einzeldenkmal
Ehem. Bahnhof, Berliner Stra3e 77, in unmittelbarer Nahe vom Planungsgebiet befinden.

Einzeldenkmaler (§ 4 Abs. 1 Nr. 1 DSchG) und Bauliche Gesamtanlagen (8 5 Abs. 2
DSchG) sind Bestandteile der Denkmalliste (www.gdke-rlp.de/kulturdenkmaler) und ge-
nieBen infolgedessen Umgebungsschutz It. § 4 Abs. 1 DSchG, der sich u.a. auf angren-
zende Bebauungen, Sichtachsen und stadtebauliche Zusammenhénge beziehen kann.

Eine genaue Prifung im Einzelfall ist bei dem jetzigen Planungs- und Verfahrensstand
noch nicht méglich. Deshalb gehen wir davon aus, im weiteren Verfahrensablauf beteiligt
zu werden.

Diese Stellungnahme betrifft nur die Belange der Direktion Landesdenkmalpflege. Eine
Stellungnahme der Direktion Landesarchaologie ist gesondert einzuholen.
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Abwagungsvorschlag | Beschlussvorschlag

Aus der Stellungnahme der Generaldirektion Kulturelles Erbe, Landesdenkmal-
pflege geht hervor, dass innerhalb des Geltungsbereichs keine Denkmaéler vor-
handen sind. Allerdings befinden sich im Umfeld die bauliche Gesamtanlage
.Ebernburg” und eine Einzeldenkmal die Umgebungsschutz geniel3en.

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine Planung im Be-
stand, deren wesentliche Anderung die Art der Baulichen Nutzung ist. Die wei-
teren Festsetzungen orientieren sich sehr stark an der Bestandssituation. Somit
ist aufgrund der zuléssigen Geb&udehdhe und der Gebaudekubatur keine Be-
eintrachtigung der denkmalpflegerischen Belange zu erwarten.

Die Direktion Landesarchéologie wurde separat beteiligt.
Beschlussvorschlag

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Anderungen oder Ergéanzun-
gen der Planung sind nicht erforderlich.
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Kommentierung und Beschlussempfehlung im Rahmen der erneuten Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

Kreisverwaltung Bad Kreuznach
Amt Umweltschutz und Veterindrwesen - Untere Wasserbehorde

Stellungnahme vom 20.06.2017

...zu dem o.g . Bebauungsplan nehmen wir aus wasserwirtschaftlicher Sicht wie folgt Stel-

lung:

1.

Das Gebiet liegt innerhalb der Zonen Il und IV eines Heilquellenschutzgebietes zu-
gunsten der damals noch eigenstandigen Stadt Bad Munster am Stein- Ebernburg.
Die Geltungsdauer der Rechtsverordnung (RVO) ist zwischenzeitlich abgelaufen. Da
an dem Schutzgebiet aber nach Auskunft der Struktur- und Genehmigungsdirektion
Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Koblenz,
auch zukinftig festgehalten werden soll, sind bis zu einer Neuregelung des Heilquel-
lenschutzgebiets die Schutzbestimmungen der bisherigen RVO der Bezirksregie-
rung Koblenz vom 04.10.1985, Az: 56-62-7-1-79 zu beachten.

Desweiteren befindet sich die Flache innerhalb der Zone B eines abgegrenzten Heil-
quellenschutzgebiets zugunsten der Gesellschaft Gesundheit und Tourismus fur Bad
Kreuznach GmbH. In der zukinftigen Rechtsverordnung sollen vor allem Maf3nah-
men verboten werden, die Auswirkungen in die Tiefe haben wie z. B. Bohrungen
oder Erdaufschliisse von mehr als 1 m Tiefe in der Zone A und 20 m Tiefe in der
Zone B oder MaRnahmen zur Beeinflussung der Grundwasserstande von mehr als
3 min der Zone B.

Durch die Uberplanung des Gebiets (Nachverdichtung) erfolgt eine Beeintrachtigung
der natlrlichen Wasserfihrung. Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhal-
tens haben MaRnahmen der Wasserriickhaltung Vorrang vor abflussbeschleunigen-
den MalRBnahmen.

Wir weisen darauf hin, dass die Grundwasserneubildung bei der Riickhaltung des
Oberflachenwassers, z. B. in abflusslosen Mulden oder bei dezentralen Versickerun-
gen (bei geeignetem Untergrund bzw. geeigneten topografischen Voraussetzungen)
weitgehend erhalten bleibt.

Bei einer zentralen Ableitung des Oberflachenwassers, die zur Verscharfung der
Hochwassersituation an den Unterlaufen der Fliisse fiihrt und die Grundwasserneu-
bildung einschrankt, sind vom Verursacher grundsatzlich Ausgleichsmaflinahmen (8
62 LWG) vorzunehmen.

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung | Kaiserslautern | www.bbp-kl.de

Abwagungsvorschlag | Beschlussvorschlag

Die Untere Wasserbehotrde stimmt der Planung zu, jedoch ergehen zahlreiche
Hinweise zu denen wie folgt Stellung genommen wird:

zu 1.

Das Plangebiet liegt in der Zone 11l und der Zone IV des zugunsten der Stadt
Bad Minster am Stein-Ebernburg mit Rechtsverordnung vom 04.10.1985, Az.
56-62-7-1/79, (EDV-Nr. 401328010) fur die Dauer von 30 Jahren festgesetzten
Heilquellenschutzgebietes ,Bad Miinster am Stein-Ebernburg” und in der Zone
B des zugunsten der GuT Gesundheit u. Tourismus f. Bad Kreuznach GmbH
abgegrenzten  Heilquellenschutzgebietes ,Theodorshalle" (EDV-  Nr.
401200198).

Da die Rechtsverordnung seit 2015 aulRer Kraft ist, das Einzugsgebiet der ge-
nutzten Heilquellen jedoch weiterhin zu schitzen ist, da die Stadt weiterhin eine
Nutzung der geschiitzten Quellen vorsieht, sollte der Hinweis informativ in die
Planung aufgenommen werde.

Beschlussvorschlag

Der Hinweis, dass bis zu einer Neuregelung des Heilquellenschutzgebiets die
Schutzbestimmungen der bisherigen RVO der Bezirksregierung Koblenz vom
04.10.1985, Az: 56-62-7-1-79 zu beachten ist wird in den Bebauungsplan auf-
genommen in das Kapitel ,Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungs-
charakter* aufgenommen. Das Heilquellenschutzgebiet informativ in die Plan-
zeichnung und die textlichen Festsetzungen tibernommen.

Zu 2.

Die Lage des Geltungsbereichs innerhalb der Zone B eines abgegrenzten Heil-
quellenschutzgebiets zugunsten der Gesellschaft Gesundheit und Tourismus
fur Bad Kreuznach GmbH sollte in den Bebauungsplan aufgenommen und wei-
terhin beachtet werden, da der Schutzstatus neu beantragt bzw. verlangert wer-
den soll.
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Kommentierung und Beschlussempfehlung im Rahmen der erneuten Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

10.

Um die vorgenannten Auswirkungen zu minimieren, ist der Grad der Versiegelung
moglichst gering zu halten. GeméaR 8§ 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll
das anfallende Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder
Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser ein-
geleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 6ffentlich-recht-
liche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

Wir verweisen hinsichtlich der Versickerungsthematik innerhalb der Heilquellen-
schutzgebiete auf die Stellungnahme der SGD Nord RegWAB zum vorliegenden Be-
teiligungsverfahren.

Eine Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen zur Nutzung als Brauchwas-
ser (z. B. Gartenbewasserung) wird ausdriicklich empfohlen.

Das Baugebiet liegt teilweise innerhalb des Uberschwemmungsgebiets der Nahe.
Nach § 5 (Bauleitplanung im Uberschwemmungsgebiet) Abs. 1 der gliltigen Rechts-
verordnung (RVO) vom 15.07.2014 dirfen in Uberschwemmungsgebieten keine
neuen Baugebiete ausgewiesen werden.

Nach § 5 Abs. 2 kann die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle
Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Koblenz als zustandige Obere
Wasserbehdérde unter bestimmten Bedingungen Ausnahmen zulassen.

Nach § 4 (Schutzvorschriften) der RVO ist die Errichtung und Erweiterung baulicher
Anlagen verboten. Auch hier kann die SGD Nord RegWAB unter Bedingungen Aus-
nahmen zulassen.

Wir verweisen daher auf die Stellungnahme der SGD Nord RegWAB zu diesem Ver-
fahren.

Im Bebauungsplan ist der Hinweis aufzunehmen, dass innerhalb des Uberschwem-
mungsgebiets bzw. des liberschwemmungsgefahrdeten Gebiets eine hochwasser-
angepasste Bauweise erfolgen muss (z. B. Auftriebssicherung von Heizéltanks,
druckwasserdichte Keller).

Unter Beachtung vorgenannter Stellungnahme kann der Bebauungsplandnderung zuge-
stimmt werden.

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung | Kaiserslautern | www.bbp-kl.de

Die genannten Mal3nahmen, die durch die kiinftige Rechtsverordnung verboten
werden sollen, kénnen aufgrund mangelnder Ermachtigungsgrundlage nicht
auf Ebene des Bebauungsplanes geregelt werden.

Beschlussvorschlag

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Lage innerhalb der Zone B
des Heilquellenschutzgebietes wird in den Bebauungsplan nachrichtlich tiber-
nommen.

zu 3. bis 5.

Die Hinweise zu MalRnahmen der Wasserriickhaltung und Ableitung des Ober-
flachenwassers sollten in den Bebauungsplan in das Kapitel ,Hinweise und
Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter aufgenommen werden”.

Beschlussvorschlag

Die Hinweise werden in den Bebauungsplan aufgenommen.

Zu 6.

Bei dem vorliegenden Bebauungsplan handelt es sich um eine Planung im Be-
stand. Aufgrund der Festsetzungen ist nicht keine Mehrversieglung von Flache
zu erwarten.

Beschlussvorschlag

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

zu 7. bis 10.

Beschlussvorschlag

Die Hinweise werden in den Bebauungsplan aufgenommen.
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Kommentierung und Beschlussempfehlung im Rahmen der erneuten Beteiligung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB

Landesamt fur Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB)

Stellungnahme vom 26.06.2017

...aus Sicht des Landesamtes fiir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz (LGB) werden
zum oben genannten Planvorhaben folgende Anregungen , Hinweise und Bewertungen
gegeben:

Bergbau | Altbergbau:

Die Priifung der hier vorhandenen Unterlagen ergab, dass im Geltungsbereich der 6. An-
derung des Bebauungsplanes "SchloRgartenstraf3e" kein Altbergbau dokumentiert ist und
kein aktueller Bergbau unter Bergaufsicht erfolgt.

In der Publikation "Der Erzbergbau in der Pfalz" von Hans Walling sind fur die Gemarkung
Ebernburg Hinweise zu ehemaligem Roherzbergbau verzeichnet.

Bitte beachten Sie, dass unsere Unterlagen keinen Anspruch auf Vollstandigkeit erheben,
da grundsatzlich die Méglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter historischer Bergbau
stattgefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht Uberliefert wurden bzw.
durch Brande oder Kriege verloren gingen.

Sollten Sie bei den geplanten Bauvorhaben auf Indizien fir Bergbau stof3en, empfehlen
wir [hnen spétestens dann die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw. Geotechnikers
zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung.

Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass sich circa 60 m nordéstlich des Plangebietes
der unter Bergaufsicht stehende Solegewinnungsbetrieb "Miinster am Stein" befindet Der
Betreiber ist die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Miinster am Stein-Ebernburg.

Da wir keine Kenntnisse Uber eventuelle Planungen des Betreibers haben, empfehlen wir
Ihnen, sich mit der Verbandsgemeindeverwaltung Bad Miinster am Stein-Ebernburg in
Verbindung zu setzen.

Dem LGB liegen Hinweise zu ehemaligem Bergbau auf Erze in der Gemarkung Ebernburg
vor. Die Roherze wurden meist in unmittelbarer Nahe der Forderstollen bzw. -schichte zu
Konzentraten aufbereitet. Dabei fielen stark metallhaltige Aufbereitungsriickstande an, die
in der Regel ortsnah ungesichert abgelagert wurden. Konkrete Angaben tber Kontamina-
tionsbereiche, Schadstoffspektren u.d. liegen dem LGB nicht vor. In diesen Ablagerungen
kénnen die nutzungsbezogenen Priifwerte der Bundesbodenschutz-Verordnung erfah-
rungsgeman deutlich tberschritten werden. Wir empfehlen daher, die Anforderungen an

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung | Kaiserslautern | www.bbp-kl.de

Abwagungsvorschlag | Beschlussvorschlag

Stellungnahme

Zu den Ausfiihrungen des Landesamtes fiir Geologie und Bergbau (LGB)
Rheinland-Pfalz wird wie folgt Stellung genommen:

zu: Bergbau / Altbergbau

Die Fachbehorde teilt mit, dass innerhalb des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans kein Altbergbau dokumentiert ist. Es wird jedoch darauf hingewie-
sen, dass fir die Gemarkung Ebernburg Hinweise zu ehemaligem Roherzberg-
bau vorliegen. Roherze wurden meist in unmittelbarer Nahe der Forderstollen
bzw. -schachte zu Konzentraten aufbereitet. Dabei fielen stark metallhaltige
Aufbereitungsriickstande an, die in der Regel ortsnah ungesichert abgelagert
wurden. Konkrete Angaben (iber Kontaminationsbereiche, Schadstoffspektren
u.a. liegen dem Landesamt jedoch nicht vor. Vorsorglich wird daher empfohlen
bei Baumalinahmen die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhalt-
nisse zu Uberprifen.

Diese Hinweise zum Thema ,Bergbau / Altbergbau”“ sollten zur Kenntnis ge-
nommen werden, jedoch liegen weder der Stadt Bad Kreuznach, noch der
Kreisverwaltung Kenntnisse Uber solche Ablagerungen im Plangebiet vor.
Gleichwohl wird vorsorglich empfohlen, einen entsprechenden Hin-weis in das
Kapitel ,Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter* aufzuneh-
men.

zu: Boden und Baugrund

— allgemein:

Die Stellungnahme sollte zur Kenntnis genommen werden.
— mineralische Rohstoffe

Die Stellungnahme sollte zur Kenntnis genommen werden.

— Radonprognose
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die gesunden Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu dberprifen. Die zur Radonprognose getroffenen Hinweise werden vom LGB fachlich besta-

Boden und Baugrund tigt.

- allgemein: Beschlussvorschlag

Da keine Eingriffe in den Baugrund geplant sind, bestehen aus ingenieurgeologischer Die Stgllungnahme d.es Landesamtes fiir Geologie und Bergbau Rheinland-

Sicht keine Einwande. Pfalz wird zur Kenntnis genommen.

- mineralische Rohstoffe: Die abgegebenen Hinweise zu den Themenbereichen ,Bergbau / Altbergbau*
werden erganzend, soweit noch nicht in der Planung enthalten, in das Kapitel

Gegen das geplante Vorhaben bestehen aus rohstoffgeologischer Sicht keine Einwénde. ,Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter* aufgenommen.

- Radonprognose :

Die in der Begriindung unter Kapitel H.2, Schutzgut Mensch, getroffene Aussage zum
Radonpotential wird fachlich bestatigt.
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Landesbetrieb Mobilitat Bad Kreuznach

Stellungnahme vom 20.06.2017

... Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich innerhalb des Er-
schlieBungsbereiches der Ortsdurchfahrt im Stadtteil Bad Minster am Stein-Ebernburg
und die verkehrliche Anbindung des Plangebietes ist Uiber die Stadtstral3e "Zur Alsenz" an
die L 379 (Schlossgartenstraf3e) und im weiteren Verlauf an die Bundesstralie B 48 (Ber-
liner StralRe) vorgesehen.

Das Plangebiet umfasst auch den Einmindungspunkt der Gemeindestral3e "Zur Alsenz"
in die L 379. Die Nahe dieser Zufahrt zum Knotenpunkt B 48/L 379 ist von ihrer Lage her
ungunstig.

An dieser Stelle weisen wir darauf hin, dass im Jahre 2012 die Verbandsgemeindeverwal-
tung Bad Minster am Stein-Ebernburg den LBM Bad Kreuznach gebeten hatte, Verbes-
serungsmaoglichkeiten fir diese Einmiindung zu untersuchen. Unter anderem regte die
Verbandsgemeindeverwaltung damals auch den Kreisverkehrsplatz an, den wir dann in
einer ersten Studie geprift hatten.

Diese Planungsstudie ist als Anlage beigefiigt. Hierfir waren bauliche Eingriffe in den
stadtischen Gehweg erforderlich, mit der Folge, dass fir die Neuanlage des Gehweges
gegebenenfalls die mit "P" (Parkplatz) gekennzeichnete Flache in Anspruch genommen
werden musste.

Dartiber hinaus ware zu Uberlegen, ob, abweichend von dieser ersten Planungsstudie,
eine unmittelbare Anbindung der Gemeindestral3e "Zur Alsenz" an einen dann sicher gro-
Reren Kreisverkehrsplatz verkehrlich sinnvoll wéare. Eine weitergehende Vertiefung der
zuvor erlauterten Planungstberlegung ist gegenwartig noch nicht erfolgt.

Da der jetzt von lhnen aufzustellende Bebauungsplan "Schlossgartenstrale”, 6. Ande-
rung, von den zuvor erwadhnten Planungsiiberlegungen unsererseits betroffen sein kdnnte,
regen wir an, diese grundsétzlichen Uberlegungen in lhre Abwagungen mit einzubezie-
hen.

Sollte Ihrerseits Bedarf nach einem Abstimmungsgesprach bestehen, stehen wir lhnen
gerne jederzeit zur Verflgung.

Dariiber hinaus bitten wir bei der geplanten Anderung des Bebauungsplanes um Beach-
tung der nachfolgend aufgefiihrten allgemeinen Bedingungen:

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung | Kaiserslautern | www.bbp-kl.de
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Der Landesbetrieb Mobilitat Bad Kreuznach teilt in seiner Stellungnahme mit,
dass fiir die verkehrliche Anbindung des Plangebietes liber die StadtstraRe "Zur
Alsenz" an die L 379 (Schlossgartenstrae) und im weiteren Verlauf an die
Bundesstralle B 48 (Berliner Stral3e) eine Planung fur eine Kreisverkehrsan-
lage besteht. Bei deren Umsetzung mussten Eingriffe in den stadtischen Geh-
weg sowie in die die mit "P" (Parkplatz) gekennzeichnete Flache erfolgen.

Da das Bauleitplanverfahren zeitnah abgeschlossen werden soll und somit
nicht die Realisierung des Kreisverkehres abgewartet werden kann hat sich die
Stadt Bad Kreuznach in einem Abstimmungstermin am 12.07.2017 die Option
eroffnet die mit "P" (Parkplatz) gekennzeichnete Flache zu erwerben und fir
eine kunftige Realisierung des Kreisverkehres vorzuhalten. Dementsprechend
soll die Flache als 6ffentliche Verkehrsflache dargestellt werden.

Der Hinweis das der 6ffentliche Verkehrsraum der klassifizierten Stra3en weder
eingeschrankt noch verschmutzt werden darf sollte zur Kenntnis genommen
und in das Kapitel ,Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter
aufgenommen werden.

Der Landesbetrieb Mobilitat Bad Kreuznach merkt in seiner Stellungnahme an,
dass trotz der Lage des Plangebietes an der Bundesstralle B 48 sowie an der
Landesstraf3e L 379 keine Aussagen zum Larmschutz getroffen wurden.

Zur schalltechnischen Beurteilung des Plangebiets ist eine schalltechnische
Untersuchung durch IBS Ingenieurbiiro fur Schall- und Schwingungstechnik
GmbH erstellt worden. Daraus hat sich ergeben, dass im Hinblick auf die zu-
kunftig zu erwartende Verkehrslarmsituation bei dem Mehrfamilienhaus nachts
Beurteilungspegel von bis zu L = 61 dB(A) zu erwarten sind. Die Orientie-
rungswerte der DIN 18005-1 fiir ein allgemeines Wohngebiet (WA) werden so-
mit erheblich Uberschritten. Bei dem Mehrfamilienhaus werden maRgebliche
AuRenlarmpegel von bis zu 74 dB(A) erwartet, was dem Larmpegelbereich V
der DIN 4109 entspricht.

Unter Beachtung der ortlichen Gegebenheiten und unter Beriicksichtigung der
Verhéltnismafigkeit, sowie aus Griinden der technischen Wirksamkeit werden
zur Erzielung des notwendigen Schallschutzes passive Schallschutzmaf3nah-
men vorgeschlagen, die entsprechend der Empfehlungen aus der schalltechni-
schen Untersuchung in den Bebauungsplan aufgenommen werden.
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Wahrend der Bauarbeiten und des Betriebes des Wohngebietes darf der 6ffent-
liche Verkehrsraum der klassifizierten Straen (L 379 und B 48) weder einge-
schrankt noch verschmutzt werden. Der StralRenverkehr darf weder behindert
noch geféahrdet werden, insbesondere nicht durch das Abstellen von Geraten und
durch das Ablagern von Baumaterialien auf Straeneigentum.

Der Vorhabentrager ist verpflichtet, Verunreinigungen der klassifizierten Stral3en,
die im Zufahrtsbereich durch die Benutzung verursacht werden, unverziglich auf
seine Kosten zu beseitigen.

Die vorgelegten Planunterlagen weisen keine Aussagen zum Larmschutz beziig-
lich der angrenzenden BundesstralRe B 48 sowie der LandesstraRe L 379 auf.

Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass die Kommune durch entsprechende
Festsetzungen in der Planurkunde bzw. in den textlichen Festsetzungen der Bau-
leitplanung grundsétzlich den Erfordernissen des 8 1 Abs. 5 Nr. 1i. V. m. § 9
Abs. 1 Nr. 24 BauGB zum Schutz vor schéadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne
des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zum Schutz vor solchen Einwirkun-
gen oder zur Vermeidung bzw. Minderung solcher Einwirkungen fir die zu tref-
fenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen im Innen- und Au-
Benwohnbereich in ausreichendem MalR Rechnung zu tragen hat.

Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch den Tréger der Bauleitplanung
in eigener Verantwortung zu erbringen und er tragt die Gewabhr fur die Richtigkeit
der schalltechnischen Beurteilung.

Die Kommune hat mit der Festsetzung bzw. Durchflihrung der infolge der Bau-
leitplanung erforderlichen LarmschutzmaRnahmen auch sicherzustellen, dass
der StraRenbaulasttrager bei einem kiinftigen Neubau oder der wesentlichen An-
derung der B 48 und/oder der L 379 nur insoweit LarmschutzmafRnahmen zu
betreiben hat, als diese Uber das hinausgehen, was die Stadt im Zusammenhang
mit der Bauleitplanung bereits hatte regeln missen.

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung | Kaiserslautern | www.bbp-kl.de

Beschlussvorschlag

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Die mit die "P" (Parkplatz) gekennzeichnete Flache wird als &ffentliche Ver-
kehrsflache festgesetzt.

Die gegeben Hinweise werden in das Kapitel ,Hinweise und Empfehlungen
ohne Festsetzungscharakter* aufgenommen.

Passive LarmschutzmafRhahmen werden entsprechend der Schalltechnischen
Untersuchung durch das Ingenieurbiiro fir Schall- und Schwingungstechnik
IBS in den Bebauungsplan aufgenommen.
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Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe

Stellungnahme vom 27.06.2017

die mit dem Bebauungsplan beabsichtige Umwidmung eines Mischgebietes mit Leerstand
in Wohnbauflachen wird von regionalplanerischer Seite begrii3t. Dartiber hinaus werden

keine weiteren Anregungen mitgeteilt.

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung

Kaiserslautern | www.bbp-kl.de

Abwagungsvorschlag | Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Anderungen oder Erganzun-
gen der Planung sind nicht erforderlich.
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Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord,

Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Stellungnahme vom 29.06.2017

zur oben genannten MalRnahme nehmen wir wie folgt Stellung:

1. Allgemeine Wasserwirtschaft
A. Gewasser

Die geplanten Anderungsbereiche befinden sich auRerhalb des 40-m-Bereiches der Nahe,
Gewasser 1. Ordnung.

B. Uberschwemmungsgebiet

Der Grol3teil des Uiberplanten Bereiches befindet sich innerhalb des mit Rechtsverordnung
vom 15.07.2014 nach § 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) festgesetzten Uber-
schwemmungsgebietes (USG) der Nahe. Hierbei wird unterschieden in Abfluss- und
Ruckhaltebereich.

Bei der geplanten Anderung handelt es sich um die Anderung eines bestehenden Bebau-
ungsplanes und keine Ausweisung eines neuen Baugebietes. Eine wasserrechtliche Be-
freiung fir das Baugebiet innerhalb der Grenzen des USG ist somit nicht erforderlich.

Im Uberschwemmungsgebiet ist gemaR § 78 Abs. 1 die Errichtung von baulichen Anlagen,
Mauern, Wallen, Erhéhen der Erdoberflache, etc. verboten. Der Abflussbereich ist grund-
séatzlich von allen baulichen Anlagen und Anschittungen freizuhalten. Das vorhandene
Gelandeniveau ist beizubehalten. Sofern hier PflanzmaflRnahmen vorgesehen sind, ist da-
rauf zu achten, dass diese durchstrombar sind und parallel zur FlieRBrichtung errichtet wer-
den.

Sofern innerhalb des festgesetzten USG bauliche Anlagen, Aufschiittungen etc. errichtet
werden sollen, ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 78 Abs. 3 WHG bei der Oberen
Wasserbehdrde zu beantragen.

Gemal den Textfestsetzungen soll aul3erhalb der tberbaubaren Grundsticksflachen die

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung | Kaiserslautern | www.bbp-kl.de

Abwagungsvorschlag | Beschlussvorschlag

Aus der Stellungnahme der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regi-
onalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz geht hervor, dass
keine Bedenken gegeniiber der Planung bestehen.

Der Hinweis Beziiglich der Lage des Plangebietes innerhalb des nach § 76 Abs.
2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) festgesetzten Uberschwemmungsgebietes
(USG) der Nahe sowie der Zone B des zugunsten der Gesellschaft Gesundheit
u. Tourismus f. Bad Kreuznach GmbH (GuT), Rechtsnachfolger der Stadt Bad
Kreuznach, abgegrenzten Heilquellenschutzgebietes (HQSG) sollten in die
Planung ibernommen werden.

Der betreffende Bereich liegt zudem in der Zone Il und der Zone IV des zu-
gunsten der Stadt Bad Minster am Stein-Ebernburg mit Rechtsverordnung
vom 04.10.1985, Az. 56-62-7-1/79, (EDV-Nr. 401328010) fiir die Dauer von 30
Jahren festgesetzten Heilquellenschutzgebietes ,Bad Miinster am Stein-Ebern-
burg" und in der Zone B des zugunsten der GuT Gesundheit u. Tourismus f.
Bad Kreuznach GmbH abgegrenzten Heilguellenschutzgebietes ,Theodors-
halle" (EDV-Nr. 401200198).

Da die Rechtsverordnung seit 2015 aulRer Kraft ist, das Einzugsgebiet der ge-
nutzten Heilquellen jedoch weiterhin zu schiitzen ist, da die Stadt weiterhin eine
Nutzung der geschiitzten Quellen vorsieht, sollte der Hinweis informativ in die
Planung aufgenommen werde.

Im Zusammenhang mit den genannten Heilquellenschutzgebieten werden
zahlreiche Handlungen aufgefihrt die unzuléssig sind. Auf Ebene des Bebau-
ungsplanes kénnen diese Handlungen allerdings aufgrund mangelnder Er-
machtigungsgrundlage nicht geregelt werden. Die genannten Hinweise sollten
daher in das Kapitel ,Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharak-
ter* aufgenommen werden.

Der Hinweis beziglich der Radonproblematik am Standort sollte zur Kenntnis
genommen werden. Das Landesamt fiir Geologie und Bergbau wurde separat
beteilig und bestéatigt die im Bebauungsplan bereits getroffenen Aussagen.
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Errichtung von Garagen, Carports etc. zulassig sein. Hierfur ist die v. g. Ausnahmegeneh-
migung nach § 78 Abs. 3 WHG erforderlich. Die Antragsunterlagen richten sich nach dort
genannten 4 Punkten.

Ein Teil der Gberplanten Flache befindet sich im iberschwemmungsgefahrdeten Bereich
des Uberschwemmungsgebietes. Dieser Bereich wird bei extremen Hochwasserereignis-
sen Uberflutet. Fur die MaBnahmen im festgesetzten USG und im (iberschwemmungsge-
fahrdeten Bereich wird empfohlen, eine hochwasserangepasste Bauweise anzuwenden,
um das Schadenspotential bei einem Hochwasserereignis mdglichst gering zu halten.

Die Grenze des Abflussbereiches ist in dem Bebauungsplan darzustellen und die v. g.
Punkte (Lage im USG, Ausnahmegenehmigung, hochwasserangepasste Bauweise) sind
in die Textfestsetzungen aufzunehmen.

2. Grundwasserschutz

Der Bereich, fir den der Bebauungsplan aufgestellt werden soll, liegt in der Zone B des
zugunsten der Gesellschaft Gesundheit u. Tourismus f. Bad Kreuznach GmbH (GuT),
Rechtsnachfolger der Stadt Bad Kreuznach abgegrenzten Heilquellenschutzgebietes
(HQSG).
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rote Linie/Flache: Zone B des HQSG ,Theodorshaller Brunnen*
: Zone A des HQSG ,Theodorshaller Brunnen*
lila Flache im Kreis: Bereich BPlan
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Beschlussvorschlag

Das Uberschwemmungsgebiet und die Heilquellenschutzgebiete werden nach-
richtlich bzw. informativ in die Planzeichnung und die textlichen Festsetzungen
Ubernommen.

Die weiteren genannten Hinweise werden in das Kapitel ,Hinweise und Emp-
fehlungen ohne Festsetzungscharakter* aufgenommen.
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HQSG Zone B

In der Zone B werden folgende Handlungen verboten sein:

Bohrungen jeder Art iber 20 m Tiefe.
Bergbau jeder Art Giber 20 m Tiefe.
Aufstauen, Absenken und Umleiten des Grundwassers.

Zutageleiten oder Zutageférdern von Grundwasser aus Tiefen von mehr als 20 m
unter Gelande (ausgenommen davon ist die Soleforderung aus dem Theodorshal-
ler Brunnen sowie der umliegenden genutzten Heilquellen von Bad Kreuznach und
Bad Miinster am Stein-Ebernburg).

Absenken oder Aufstauen der natirlichen Grundwasserober- oder Grundwasser-
druckflache um mehr als 3 m.

Einleiten von flissigen Stoffen in den Untergrund in Tiefen von mehr als 20 m unter
Gelande, ausgenommen in den Kureinrichtungen verwendete Sole oder verwen-
detes anderes Grundwasser, soweit vertraglich mit den Heilquellenschutzbelan-
gen.

Sprengungen im Untergrund mit Auswirkungen bis 1n Tiefen von mehr als 20 m
unter Gelande.

Erdaufschlisse mit einer Tiefe bis unterhalb der natirlichen mittleren Grundwas-
seroberflaiche oder Grundwasserdruckflache (insbesondere Anlagen zur Kies-,
Sand- und Tongewinnung, Steinbriiche, Gruben mit freiliegendem Grundwasser,
Baugruben fiir Tiefgaragen und Hochh&user) und Tunnelbauwerke. Baugruben fiir
zeitlich befristete BaumaRnahmen von Gber 1 Jahr, soweit die notwendige Grund-
wasserhaltung eine Absenkung der natirlichen Grundwasseroberflache oder
Grundwasserdruckflache von mehr als 3 m erzeugt, bedurfen der Priifung im Ein-
zelfall.

Bei der Beheizung mit wassergefahrdenden Stoffen sind die gesetzlichen Vorgaben VAwS
und ab August 2017 der Nachfolgeverordnung AwSV und fir die Ausfiihrung der Abwas-
serleitung die Vorgaben zur Herstellung der dauerhaft dichten Ausfiihrung (Anlehnung an
ATV A 142 sowie DIN EN 1610) zu beriicksichtigen.

Im Bebauungsplan ist ein Hinweis insbesondere auf die zu beachtende ATV A 142 und
die DIN EN 1610 zu empfehlen.

Die v. g. Verbote sind bei der beantragten MaRnahme einzuhalten. Eine Befreiung von

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung | Kaiserslautern | www.bbp-kl.de
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den Bestimmungen des Heilquellenschutzgebietes ist zurzeit nicht erforderlich, da eine
Rechtsverordnung noch nicht erlassen ist.

HQSG Zonen lll und IV

Der betreffende Bereich liegt zudem in der Zone Ill und der Zone IV des zugunsten der
Stadt Bad Minster am Stein-Ebernburg mit Rechtsverordnung vom 04.10.1985, Az. 56-
62-7-1/79, (EDV-Nr. 401328010) fur die Dauer von 30 Jahren festgesetzten Heilquellen-
schutzgebietes ,Bad Minster am Stein-Ebernburg" und in der Zone B des zugunsten der
GuT Gesundheit u. Tourismus f. Bad Kreuznach GmbH abgegrenzten Heilquellenschutz-
gebietes ,Theodorshalle” (EDV-Nr. 401200198).

Die Rechtsverordnung ist zwar seit 2015 aufRer Kraft, das Einzugsgebiet der genutzten
Heilguellen -ist aber weiterhin zu schitzen, da die Stadt beabsichtigt, die geschutzten
Quellen weiterhin zu nutzen.

|
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I 1a Zone IV HQSG ,Bad Munster am Stein-Ebernburg”
lila Flache Zone Ill HQSG ,Bad Munster am Stein-Ebernburg”
hellrote Flache Zone Il HQSG ,Bad Miinster am Stein-Ebernburg”

lila umrandete Flache im Kreis:  Bereich Bebauungsplan
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Analog den Regelungen der zurzeit auf3er Kraft getretenen Heilquellenschutzgebietsver-
ordnung dirfen in der Zone Il wassergeféahrdende Stoffe unterirdisch und oberirdisch in
unterschiedlich begrenzten Mengen und unterirdisch nicht ohne Leckanzejge gelagert
werden. Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (auch als Treib- und Betriebs-
stoffe in Baumaschinen oder in Baustoffen, wie z. B. Schal6le, Anstriche, Beschichtungen,
Kleber, Dichtstoffe, Schlacke oder recycelte Baustoffe) ist besonders darauf zu achten,
dass diese Stoffe nicht in den Boden oder Grundwasser gelangen. Bei der Beheizung ist
Gas den wassergefahrdenden Stoffen vorzuziehen. Fur die Beheizung und den Umgang
mit wassergefahrdenden Stoffen sind zudem die gesetzlichen Vorgaben der VAwS und
ab August 2017 der Nachfolgeverordnung AwSV zu beachten.

Es darf kein Abwasser (auch das von Hofflachen abflieRende Niederschlagswasser) ver-
sickert werden (auch nicht Gber undichte Rohrleitungen). Bestehende Abwasserleitungen
sind auf ihre Dichtheit hin zu tUberpriifen oder ggf. einer optischen Uberpriifung zu unter-
ziehen, die in bestimmten Zeitintervallen zu wiederholen ist. Hierfir sind an die Rohrlei-
tungen ggf. hdhere Anforderungen zu stellen (s. Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 142 ,Abwas-
serkanale und -leitungen in Wassergewinnungsgebieten" und DIN 1986 T 30). Bodenein-
griffe Uber 4 m Tiefe in der Zone 11l und tber 10 m in der Zone IV sind nicht zulassig und
dirfen nur mit Zustimmung der Struktur- und Genehmigungsdirektion, als Rechtsnachfol-
ger der Bezirksregierung Koblenz durchgefuhrt werden. Eine Entnahme von Grundwasser
oder Erdwarme ist nicht zulassig.

Auf die Lage des Vorhabens in der Zone IIl und IV des Heilquellenschutzgebietes und auf
die Beachtung der Vorgaben ist in dem Bebauungsplan im Text und Zeichnung hinzuwei-
sen.

Eine Befreiung von den Bestimmungen des Heilquellenschutzgebietes Theodorshalle
kann aufgrund noch nicht erlassener Rechtsverordnung und im Heilquellenschutzgebiet
.Bad Munster am Stein-Ebernburg” zurzeit auRer Kraft getretener Rechtsverordnung nicht
erteilt werden. Die Festsetzung des Heilquellenschutzgebietes ,Bad Miinster am Stein-
Ebernburg” wird neu beantragt.

Geothermische Nutzungen mit Bohrungen fur Erdwarmesonden sind im Planbereich nicht
zulassig. Im Ubrigen ist zu erwarten, dass mit den aus der Planung resultierenden Vorha-
ben nicht gegen die Ge- und Verbote verstol3en wird, insbesondere dann, wenn die Ab-
wasserableitung nach den genannten Anforderungen in Wasserschutzgebieten errichtet
und betrieben wird sowie der Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen nach den gelten-
den Verwaltungsvorschriften und den betreffenden Technischen Regeln durchgefihrt
wird. Dem Vorhaben kann insoweit aus wasserwirtschaftlicher Sicht im HQSG zugestimmt
werden.
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3. Abfallwirtschaft, Bodenschutz

Fur das Plangebiet weist das Bodenschutzkataster des Landes Rheinland-Pfalz keinen
Eintrag aus. Hinsichtlich der Radonproblematik am Standort ist das Landesamt fur Geo-
logie und Bergbau (LGB) zu beteiligen.

4. AbschlieBende Beurteilung

Unter Beachtung der vorgenannten Aussagen bestehen gegen die 6. Anderung des Be-
bauungsplanes fiir das Teilgebiet ,Schlossgartenstralle” im Stadtteil Bad Minster am
Stein-Ebernburg der Stadt Bad Kreuznach aus wasserwirtschaftlicher und bodenschutz-
rechtlicher Sicht keine Bedenken.

Ihre zustandige Kreisverwaltung erhalt einen Abdruck dieses Schreibens zur Kenntnis-
nahme.

Die Planunterlagen haben wir zu den Akten genommen.

by Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord
U5G Nahe

F 5517950

YR,

R 416537

— m———
MaBsiab: 1 : 749 & T Ty Bein Datum: 2006 2017

5GD Nord 2008 Copyrignt (C) Kataster- und Rneiniand.-Phalz
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Vodafone Kabel Deutschland GmbH

Stellungnahme vom 14.06.2017

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone Kabel Deutschland GmbH gegen die von Ihnen

geplante MalRnahme keine Einwande geltend macht.

In Ihrem Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens.
Bei objektkonkreten Bauvorhaben im Plangebiet werden wir dazu eine Stellungnahme mit
entsprechender Auskunft tiber unseren vorhandenen Leitungsbhestand abgeben.

Erstellt im Auftrag der Stadt Bad Kreuznach

durch BBP Stadtplanung Landschaftsplanung
Dipl. Ing. Reinhard Bachtler, Stadtplaner

Christine Guth M.Sc. Stadt- und Regionalentwicklung

Kaiserslautern, den 08.08.2017

BBP Stadtplanung Landschaftsplanung | Kaiserslautern | www.bbp-kl.de

Abwagungsvorschlag | Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Anderungen oder Erganzun-
gen der Planung sind nicht erforderlich.
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Hinweis: Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Zone B eines abgegrenzten
Heilquellenschutzgebietes (HQSG) zugunsten der Gesellschaft ,Gesundheit und Tourismus fiir Bad -~

Kreuznach GmbH* sowie innerhalb der Zone Il eines zwischenzeitlich abgelaufen
Heilquellenschutzgebietes zugunsten der damals noch eigensténdigen Stadt Bad Miinster am
Stein-Ebernburg.

2\

164

404
35

1,‘36“

{LPB 'Nordfassade’ \_

@
%
%,
%
%,
%,
2,
%,
%

LPB 'Ostfassade’ #
LPB 'Westfassade

2

rnburg Fiillschema der

Q Nutzungsschablone 2

{ |Gebiets- |Gebzude-
y fart héhe L
ol
469 'R [Grund-
3 flachen- - 3 7
[ [zahl -
) [pau- Dachform
, |weise Dach-
D neigung
Hinterm Fahr
Ghmax= Ghmax=
- WA 1 |zzomann| |WA 2 132,0’?3NN
466 2 0,4 - 0,4 -
I o 9D o  [gD30-45%
30-45° FD
ya
Bauiast
M 1 500 Datengrundlage: Geobasisinformationen der 1gs- und Katasterverwaltung
. oh oh Rheinland-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)
oh” ok oh
LEGENDE VERMERKE (§9 Abs. 6a BauGB!

Gesetzliches Uberschwemmungsgebiet der Nahe (festgesetzt)

ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) Durch RVO verbindlich festgesetzt (§ 83 Abs. 1 und 2 LWG)

- Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

1

Gesetzliches Uberschwemmungsgebiet der Nahe (nachrichtlich)

Hoct ahrdetes Gebiet (HQ Extrem)
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Ergéanzung der Planzeichnung wird folgendes textlich festgesetzt:

A

2.2

2.3

3.1

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

Art der baulichen Nutzung (8 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
WA = Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauGB)

Zuléassig sind:

= Wohngebaude,

= die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht stdrenden Handwerksbetriebe,

= Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.
Ausnahmsweise zuldssig sind:

= Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
= sonstige nicht stdrende Gewerbebetriebe,
= Anlagen fur Verwaltungen,

Unzuléassig sind (81 Abs. 5 und 6 BauNVO):

=  Gartenbaubetriebe,
=  Tankstellen.

Maf3 der Baulichen Nutzung

Begriffsbestimmungen
Als unterer Bezugspunkt fir die Festsetzungen zur Hohe baulicher Anlagen wird die
Meereshohe 0,0 m 4. NN bestimmt.

Die festgesetzten maximalen Gebaudehdhen (Ghmax) werden definiert als das senk-
recht an der AuRenwand gemessene Mal} zwischen dem Bezugspunkt und dem héchs-
ten Punkt der Dachkonstruktion (bei Flachdachern inklusive Attika).

Grundflachenzahl (GRZ)

Die Festsetzung der GRZ erfolgt entsprechend der Nutzungsschablonen auf der Plan-
zeichnung.

Maximale Geb&udehdhe (Ghmax)

Die Festsetzung der max. Gebaudehohe erfolgt entsprechend der Nutzungsschablonen
auf der Planzeichnung.

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung sol-
cher Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige technische Vorkehrungen
(8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Schutz vor Verkehrslarmeinwirkungen

Die AulRenbauteile von AufenthaltsrAumen der Geb&ude sind entsprechend den L&rm-
pegelbereichen nach der DIN 4109:1989-11 auszubilden.
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Die erforderlichen Schallddmm-Mal3e sind in Abhangigkeit von der Raumnutzungsart
und —gréflRe im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109:1989-11 nachzu-

weisen.

Die Festsetzung gibt den maximalen Larmpegelbereich fir jede Gebaudefassade wie-
der. Die festgesetzten Larmpegelbereiche gelten dabei nicht nur fir die Rander der Bau-
grenzen, sondern ebenso fir alle Fassadenseiten gleicher Ausrichtung.

Bei einem Fassadenwinkel, der zwischen den festgesetzten Fassadenseiten liegt, ist der
jeweils héhere der beiden nachstgelegenen Larmpegelbereiche anzuwenden.

3.1.1 Fur Nutzungen, die am Tag und in der Nacht den gleichen Schutzstandard geniel3en
(Buroraume, Unterrichtsrdume u.4.), gelten folgende Anforderungen:
Aus den Larmpegelbereichen ergeben sich die in der folgenden Tabelle dargestellten
Anforderungen an die Au3enbauteile:

Tabelle A

Larmpegelbereich Erforderliches Gesamtschalldamm-MaB der

Fassade nach jeweiligen AuBenbauteile (erf. R’y res in dB)
DIN 4109:1989-11 nach DIN 4109:1989-11

’ Blroraume, Unterrichtsraume und ahnliches !

Nordfassade v 35
Ostfassade v 35
Sidfassade v 35

Westfassade v 35

3.1.2 Fur Nutzungen, die in der Nacht eine besondere Schutzwirdigkeit geniel3en
(Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten
u.a.), gelten folgende Anforderungen:

Aus den Larmpegelbereichen ergeben sich die in der folgenden Tabelle dargestellten
Anforderungen an die Aul3enbauteile:

Tabelle B
Erforderliches Gesamtschalldamm-MaB der
. . jeweiligen AuBenbauteile (erf. R’y res in dB)
Fassade La’mngi'ﬁere":h nach DIN 4109:1989-11
DIN 4109:1989-11 | - Aufenthaltsraume in Wohnungen,
’ Ubernachtungsraume in Beherbergungsstatten
und ahnliches

Nordfassade v 40

Ostfassade \% 45

Sldfassade \% 45

Westfassade v 40

AulRenwohnbereiche

Wenn eine Wohnung ausschlief3lich Gber Auienwohnbereiche ab Larmpegelbereich IV
(Verweis auf Tabelle A) verflgt, ist dieser durch bauliche SchallschutzmalRBnahmen wie
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3.2

z.B. verglaste Vorbauten vor dem einwirkenden Larm zu schitzen. Durch die Schall-
schutzmal3inahme ist sicherzustellen, dass im Aul3enwohnbereich ein Tagpegel von klei-
ner 60 dB(A) erreicht wird.

Lifter

Fiar SchlafrAume und Kinderzimmer ist durch bauliche Mal3nahmen ein ausreichender
Schallschutz auch unter Bertcksichtigung der erforderlichen Bellftung zu gewdahrleisten.
Dazu sind die Schlafrdume an Fassaden ab Larmpegelbereich Il (Verweis auf Tabelle
B) mit einer schallgeddmmten Luftungsanlage auszustatten, die einen ausreichenden
Luftwechsel (20 m3/h pro Person) wahrend der Nachtzeit sicherstellen.

Die jeweiligen Schalldammanforderungen des Larmpegelbereichs missen auch bei Auf-
rechterhaltung des Mindestluftwechsels eingehalten werden. Auf die schallgedammten
Lufter kann verzichtet werden, wenn der Nachweis erbracht wird, dass in SchlafrAumen
durch geeignete bauliche SchallschutzmafRnahmen (z.B. Doppelfassaden, verglaste
Vorbauten) ein Innenraumpegel bei teilgetffneten Fenstern von 30 dB(A) wéahrend der
Nachtzeit nicht tberschritten wird.

Reduktion

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall gerin-
gere AulRenlarmpegel an den Fassaden vorliegen, kénnen die Anforderungen an die
Schallddmmung der Aul3enbauteile entsprechend den Vorgaben der DIN 4109 reduziert
werden.

Schutz vor Gewerbelarmeinwirkungen
... Muss noch erganzt werden

Bauweise, Uiberbaubare und nicht Giberbaubare Grundstiicksflachen
(8 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Entsprechend § 23 Abs. 5 BauNVO wird bestimmt, dass Nebenanlagen im Sinne des
§ 14 BauNVO sowie Garagen, Carports und Stellplatze im Geltungsbereich allgemein
auch auf3erhalb der Gberbaubaren Grundsticksflachen zulassig sind.

Mit Leitungsrechten belastete Flachen (8 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

In der Planzeichnung sind zwei Flachen mit Leitungsrecht ,L“ zugunsten der stadtischen
Abwasserbeseitigung (ABW) gekennzeichnet. Die Rechte umfassen die Befugnis zur
Verlegung und dauerhaften Unterhaltung eines unterirdischen Regenwasserkanals ein-
schlie3lich notwendiger Schachtbauwerke. Nutzungen, welche die Herstellung, Verle-
gung sowie Unterhaltung der Kanale beeintrachtigen kénnen, sind unzulassig.

Maflnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft i.V. mit Festsetzungen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen fur Bepflanzungen (8 9 Abs. 1 Nr. 25a
und b BauGB)

e Erhalt der vorhandenen Gehdélzstrukturen (8 9 (1) Nr. 25 b BauGB)

Die in der Planzeichnung gemalR § 9 (1) Nr. 25 b BauGB festgesetzten Baume sind
zu erhalten.
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1.2

1.3

1.4

BBP

e Begrinung der Stellplatzflachen (8 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

In direkter Zuordnung zu je sechs zu errichtende Stellplatzen fir Personenkraftfahr-
zeuge ist ein groRRkroniger Laubbaum-Hochstamm in einer ausreichend grof3en
Pflanzgrube zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Ausfalle sind gleichartig und
spatestens in der darauf folgenden Vegetationsperiode zu ersetzen. Die Baume sind
gegen Anfahren zu schitzen.

Pflanzqualitat: Hochstamm, StU 16 bis 18 cm, mit Ballen
Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (GESTALTUNGSSATZUNG IM RAHMEN DES
BEBAUUNGSPLANES)

Aufnahme von auf Landesrecht beruhenden Regelungen in den Bebauungsplan gemaf
8 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. 8 88 Abs. 6 S. 1 Landesbauordnung (LBauO) Rheinland-Pfalz.

AuRere Gestaltung baulicher Anlagen

Dachformen und Dachneigungen

Die Festsetzung der Dachformen und -neigungen erfolgt entsprechend der Nutzungs-
schablonen auf der Planzeichnung.

Die festgesetzten Dachformen und -neigungen gelten nicht fur untergeordnete Gebau-
deteile, wie beispielsweise Eingangstiberdachungen, Gesimse, Erker und Dachgauben
usw. sowie Garagen und Nebenanlagen i.S.d. § 14 Abs. 1 BauNVO.

Dacheindeckung

Eine Dacheindeckung ist mit nicht glasierten, kleinteiligen Ziegeln oder Materialien, die
in ihrem Erscheinungsbild Ziegeln gleichkommen zulassig.

Anlagen fur Energie- und Warmwassergewinnung

Anlagen zur Energie- und Warmwassergewinnung sind ohne Aufstanderung oberfla-
chenbiindig parallel zur Dachflache und als Band unterhalb der Firstlinie und oberhalb
der Dachtraufe anzuordnen. Die maximal zulassige Gebaudehohe darf nicht Gberschrit-
ten werden.

Eigenstandige Anlagen sind unzulassig.

Materialien zur Fassadengestaltung

Fassaden durfen nicht mit Metall, poliertem oder geschliffenem Werkstein, glasierten
Keramikplatten, Mosaik, Glas- oder Kunststoffen aller Art verkleidet werden. Die Ver-
wendung dhnlich wirkender Anstriche ist nicht zulassig.

Gestaltung der nicht Uberbauten Grundstiicksflachen bebauter Grundstiicke

Die nicht Uberbauten Grundsticksflachen der bebauten Grundstiicke sind, soweit sie
nicht als Grundstiickszufahrt, Stellplatz oder fur sonstige zulassige Nutzungen benétigt
werden, landschaftspflegerisch bzw. gartnerisch anzulegen und zu unterhalten.

NACHRICHTLICHE UBERNAHME NACH ANDEREN GESETZLICHEN VORSCHRIFTEN GETROFFE-
NEN FESTSETZUNGEN
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1 Vermerk nach 8§ 9 Abs. 6a BauGB

Teile des Plangebietes liegen innerhalb des hochwassergefahrdeten Bereiches der
Nahe (Risikogebiet im Sinne des § 73 Abs. 1 Satz 1 WHG) sowie innerhalb eines im
Sinne des § 76 Abs. 2 WHG festgesetzten Uberschwemmungsgebietes. Dies wird durch
einen entsprechenden Vermerk gem. 8 9 Abs. 6a Satz 2 BauGB beriicksichtigt.
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D

1

HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN OHNE FESTSETZUNGSCHARAKTER

Schutz des Oberbodens gemaf DIN 18915

Vor Beginn von Bauarbeiten ist der Oberboden abzuschieben und fachgerecht bis zur
Wiederverwendung zu lagern, um seine Funktion als belebte Bodenschicht und Substrat
zu erhalten. Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt
oder Uberlagert werden. Die Vorgaben der DIN 18915 (schonender Umgang mit Oberbo-
den) sind zu beachten, siehe auch § 202 BauGB.

Anfallender unbelasteter Erdaushub ist einer Wiederverwertung zuzufuhren und soweit
wie moglich auf dem Baugrundstiick selbst wieder einzubauen und landschaftsgerecht
zu modellieren. Ist dies nicht méglich, ist der Erdaushub auf eine Deponie zu bringen.

Hinweise zum Umgang mit Oberflachenwasser

= Zur Sicherstellung eines geordneten Abflussverhaltens haben Malinahmen der Was-
serrickhaltung Vorrang vor abflussbeschleunigenden MalRnahmen.

= Die Kreisverwaltung Bad Kreuznach weist darauf hin, dass die Grundwasserneubil-
dung bei der Ruckhaltung des Oberflaichenwassers, z. B. in abflusslosen Mulden oder
bei dezentralen Versickerungen (bei geeignetem Untergrund bzw. geeigneten topo-
grafischen Voraussetzungen) weitgehend erhalten bleibt.

= Bei einer zentralen Ableitung des Oberflachenwassers, die zur Verscharfung der
Hochwassersituation an den Unterlaufen der Flisse fiihrt und die Grundwasserneu-
bildung einschrankt, sind vom Verursacher grundsatzlich AusgleichsmalRnahmen
(8 62 LWG) vorzunehmen.

Um die vorgenannten Auswirkungen zu minimieren, ist der Grad der Versiegelung
moglichst gering zu halten. Gemal § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) soll
das anfallende Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder
Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser ein-
geleitet werden, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 6ffentlich-rechtli-
che Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

= Eine Sammlung des Niederschlagswassers in Zisternen zur Nutzung als Brauchwas-
ser (z. B. Gartenbewdasserung) wird ausdriicklich empfohlen.

Hinweise zu wasserrechtlichen Vorschriften und Rahmenbedingungen

Hochwasservorsorge

Der Groliteil des Uberplanten Bereiches befindet sich innerhalb des mit Rechtsverord-
nung vom 15.07.2014 nach § 76 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) festgesetzten
Uberschwemmungsgebietes (USG) der Nahe.

Bei der geplanten Anderung handelt es sich um die Anderung eines bestehenden Be-
bauungsplanes und keine Ausweisung eines neuen Baugebietes. Eine wasserrechtliche
Befreiung fiir das Baugebiet innerhalb der Grenzen des USG ist somit nicht erforderlich.

Im Uberschwemmungsgebiet ist gemaR § 78 Abs. 1 die Errichtung von baulichen Anla-
gen, Mauern, Wallen, Erhéhen der Erdoberflache, etc. verboten. Der Abflussbereich ist
grundsatzlich von allen baulichen Anlagen und Anschittungen freizuhalten. Das vorhan-
dene Gelandeniveau ist beizubehalten. Sofern hier PflanzmaRnahmen vorgesehen sind,
ist darauf zu achten, dass diese durchstrdmbar sind und parallel zur Flie3richtung errich-
tet werden.
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Sofern innerhalb des festgesetzten USG bauliche Anlagen, Aufschittungen etc. errichtet
werden sollen, ist eine Ausnahmegenehmigung nach 8§ 78 Abs. 3 WHG bei der Oberen
Wasserbehorde zu beantragen.

Fir die Errichtung von Nebenanlagen im Sinne des 8§ 14 BauNVO sowie Garagen, Car-
ports und Stellplatze auf3erhalb der Giberbaubaren Flache ist die v. g. Ausnahmegeneh-
migung nach 8§ 78 Abs. 3 WHG erforderlich.

Ein Teil der Gberplanten Flache befindet sich im Gberschwemmungsgefahrdeten Bereich
des Uberschwemmungsgebietes. Dieser Bereich wird bei extremen Hochwasserereig-
nissen Uberflutet. Fur die MaRnahmen im festgesetzten USG und im liberschwem-
mungsgeféahrdeten Bereich wird empfohlen, eine hochwasserangepasste Bauweise an-
zuwenden, um das Schadenspotential bei einem Hochwasserereignis moglichst gering
zu halten.

4 Hinweise zu Nutzungseinschrankungen sowie Duldungs- und Handlungspflichten
aufgrund der Lage in Heilquellenschutzgebieten

= Das Gebiet liegt innerhalb der Zonen lll und IV eines Heilquellenschutzgebietes zu-
gunsten der damals noch eigenstéandigen Stadt Bad Minster am Stein- Ebernburg.
Die Geltungsdauer der Rechtsverordnung (RVO) ist zwischenzeitlich abgelaufen. Da
an dem Schutzgebiet aber nach Auskunft der Struktur- und Genehmigungsdirektion
Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz, Koblenz, auch
zukUnftig festgehalten werden soll, sind bis zu einer Neuregelung des Heilquellen-
schutzgebiets die Schutzbestimmungen der bisherigen RVO der Bezirksregierung
Koblenz vom 04.10.1985, Az: 56-62-7-1-79 zu beachten.

Analog den Regelungen der zurzeit auRer Kraft getretenen Heilquellenschutzgebiets-
verordnung durfen in der Zone lll wassergefahrdende Stoffe unterirdisch und oberir-
disch in unterschiedlich begrenzten Mengen und unterirdisch nicht ohne Leckanzeige
gelagert werden. Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (auch als Treib- und
Betriebsstoffe in Baumaschinen oder in Baustoffen, wie z. B. Schalole, Anstriche, Be-
schichtungen, Kleber, Dichtstoffe, Schlacke oder recycelte Baustoffe) ist besonders
darauf zu achten, dass diese Stoffe nicht in den Boden oder Grundwasser gelangen.
Bei der Beheizung ist Gas den wassergefahrdenden Stoffen vorzuziehen. Fir die Be-
heizung und den Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind zudem die gesetzli-
chen Vorgaben der VAwWS und ab August 2017 der Nachfolgeverordnung AwSV zu
beachten.

Es darf kein Abwasser (auch das von Hofflachen abflieR3ende Niederschlagswasser)
versickert werden (auch nicht tGber undichte Rohrleitungen). Bestehende Abwasser-
leitungen sind auf ihre Dichtheit hin zu tGberprifen oder ggf. einer optischen Uberpru-
fung zu unterziehen, die in bestimmten Zeitintervallen zu wiederholen ist. Hierflr sind
an die Rohrleitungen ggf. hohere Anforderungen zu stellen (s. Arbeitsblatt ATV-
DVWK-A 142 ,Abwasserkanéle und -leitungen in Wassergewinnungsgebieten" und
DIN 1986 T 30). Bodeneingriffe Uber 4 m Tiefe in der Zone IIl und Gber 10 m in der
Zone IV sind nicht zul&ssig und dirfen nur mit Zustimmung der Struktur- und Geneh-
migungsdirektion, als Rechtsnachfolger der Bezirksregierung Koblenz durchgefiihrt
werden. Eine Entnahme von Grundwasser oder Erdwarme ist nicht zuléssig.

Eine Befreiung von den Bestimmungen des Heilquellenschutzgebietes Theodorshalle
kann aufgrund noch nicht erlassener Rechtsverordnung und im Heilquellenschutzge-
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biet ,Bad Mlnster am Stein-Ebernburg" zurzeit aul3er Kraft getretener Rechtsverord-
nung nicht erteilt werden. Die Festsetzung des Heilquellenschutzgebietes ,,Bad Miins-
ter am Stein-Ebernburg" wird neu beantragt.

Geothermische Nutzungen mit Bohrungen fir Erdwarmesonden sind im Planbereich
nicht zulassig. Im Ubrigen ist zu erwarten, dass mit den aus der Planung resultieren-
den Vorhaben nicht gegen die Ge- und Verbote verstol3en wird, insbesondere dann,
wenn die Abwasserableitung nach den genannten Anforderungen in Wasserschutz-
gebieten errichtet und betrieben wird sowie der Umgang mit wassergefahrdenden
Stoffen nach den geltenden Verwaltungsvorschriften und den betreffenden Techni-
schen Regeln durchgefihrt wird.

= Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Zone B eines abgegrenzten Heilquellen-
schutzgebiets zugunsten der Gesellschaft Gesundheit und Tourismus fur Bad Kreuz-
nach GmbH. In der zukiinftigen Rechtsverordnung sollen vor allem Maflinahmen ver-
boten werden, die Auswirkungen in die Tiefe haben wie z. B. Bohrungen oder Erdauf-
schlisse von mehr als 1 m Tiefe in der Zone A und 20 m Tiefe in der Zone B oder
Mafnahmen zur Beeinflussung der Grundwasserstande von mehr als 3 m in der Zone
B.

In der Zone B werden folgende Handlungen verboten sein:
= Bohrungen jeder Art Gber 20 m Tiefe.

= Bergbau jeder Art Gber 20 m Tiefe.

=  Aufstauen, Absenken und Umleiten des Grundwassers.

= Zutageleiten oder Zutageférdern von Grundwasser aus Tiefen von mehr als 20 m
unter Gelande (ausgenommen davon ist die Soleforderung aus dem Theodorsha-
ler Brunnen sowie der umliegenden genutzten Heilguellen von Bad Kreuznach und
Bad Minster am Stein-Ebernburg).

= Absenken oder Aufstauen der natiirlichen Grundwasserober- oder Grundwasser-
druckflache um mehr als 3 m.

= Einleiten von flissigen Stoffen in den Untergrund in Tiefen von mehr als 20 m unter
Gelande, ausgenommen in den Kureinrichtungen verwendete Sole oder verwen-
detes anderes Grundwasser, soweit vertraglich mit den Heilguellenschutzbelan-
gen.

= Sprengungen im Untergrund mit Auswirkungen bis 1n Tiefen von mehr als 20 m
unter Gelande.

» Erdaufschliisse mit einer Tiefe bis unterhalb der nattrlichen mittleren Grundwas-
seroberflache oder Grundwasserdruckflache (insbesondere Anlagen zur Kies-,
Sand- und Tongewinnung, Steinbriiche, Gruben mit freiliegendem Grundwasser,
Baugruben fur Tiefgaragen und Hochhauser) und Tunnelbauwerke. Baugruben fir
zeitlich befristete Baumafinahmen von tber 1 Jahr, soweit die hotwendige Grund-
wasserhaltung eine Absenkung der natirlichen Grundwasseroberflache oder
Grundwasserdruckflache von mehr als 3 m erzeugt, bedirfen der Prifung im Ein-
zelfall.

Bei der Beheizung mit wassergefahrdenden Stoffen sind die gesetzlichen Vorgaben
VAWS und ab August 2017 der Nachfolgeverordnung AwSV und fiir die Ausfihrung
der Abwasserleitung die Vorgaben zur Herstellung der dauerhaft dichten Ausfiihrung
(Anlehnung an ATV A 142 sowie DIN EN 1610) zu bericksichtigen.

Die ATV A 142 und die DIN EN 1610 sind zu beachten.
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Die v. g. Verbote sind bei der beantragten MaRnahme einzuhalten. Eine Befreiung
von den Bestimmungen des Heilquellenschutzgebietes ist zurzeit nicht erforderlich,
da eine Rechtsverordnung noch nicht erlassen ist.

Hinweise zum o6ffentlichen Verkehrsraum klassifizierter Stral3en

Wahrend der Bauarbeiten und des Betriebes des Wohngebietes darf der 6ffentliche Ver-
kehrsraum der klassifizierten Straf3en (L 379 und B 48) weder eingeschrankt noch ver-
schmutzt werden. Der Stral3enverkehr darf weder behindert noch gefahrdet werden, ins-
besondere nicht durch das Abstellen von Geréaten und durch das Ablagern von Bauma-
terialien auf StralReneigentum.

Der Vorhabentrager ist verpflichtet, Verunreinigungen der klassifizierten Straf3en, die im
Zufahrtsbereich durch die Benutzung verursacht werden, unverziglich auf seine Kosten
zu beseitigen.

Hinweise zum Schutz von Kabeltrassen und Leitungen

Telekommunikationsleitungen

In allen StraRen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit einer
Leitungszone in einer Breite von ca. 0,3 m fiir die Unterbringung der Telekommunikati-
onslinien der Telekom vorzusehen.

Fir den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung
mit dem StralRenbau und den BaumalRnhahmen der anderen Leitungstrager ist es not-
wendig, dass Beginn und Ablauf der ErschlieBungsmalRnahmen im Bebauungsplange-
biet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter folgender Adresse:

Deutsche Telekom Technik GmbH,
PoststralRe 20-28
55545 Bad Kreuznach

so frih wie mdéglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich angezeigt werden.

Bergbau / Altbergbau

Die Prifung der beim Landesamt fir Geologie und Bergbau (LGB) vorhandenen Unter-
lagen ergab, dass im Geltungsbereich der 6. Anderung des Bebauungsplanes ,SchloR-
gartenstraf3e” kein Altbergbau dokumentiert ist und kein aktueller Bergbau unter Berg-
aufsicht erfolgt.

In der Publikation "Der Erzbergbau in der Pfalz" von Hans Walling sind fir die Gemar-
kung Ebernburg Hinweise zu ehemaligem Roherzbergbau verzeichnet.

Es muss beachtet werden, dass die Unterlagen des LGB keinen Anspruch auf Vollstan-
digkeit erheben, da grundsatzlich die Mdglichkeit besteht, dass nicht dokumentierter his-
torischer Bergbau stattgefunden haben kann, Unterlagen im Laufe der Zeit nicht Uber-
liefert wurden bzw. durch Brande oder Kriege verloren gingen.

Sollten bei geplanten Bauvorhaben auf Indizien flr Bergbau gestoRen werden, empfiehlt
der LGB spatestens dann die Einbeziehung eines Baugrundberaters bzw. Geotechni-
kers zu einer objektbezogenen Baugrunduntersuchung.

Es wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass sich circa 60 m nordostlich des Plangebie-
tes der unter Bergaufsicht stehende Solegewinnungsbetrieb ,Miinster am Stein“ befin-
det. Der Betreiber ist die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Minster am Stein-Ebern-
burg.
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Da das Landesamt fuir Geologie und Bergbau keine Kenntnisse Uber eventuelle Planun-
gen der Bergwerkseigentiimerin bzw. der Betreiberin haben, empfiehlt das Landesamt,
sich hinsichtlich der weiteren Planung mit der Rechteinhaberin in Verbindung zu setzen.

Dem LGB liegen Hinweise zu ehemaligem Bergbau auf Erze in der Gemarkung Ebern-
burg vor. Die Roherze wurden meist in unmittelbarer N&he der Forderstollen bzw.
-schachte zu Konzentraten aufbereitet. Dabei fielen stark metallhaltige Aufbereitungs-
rickstande an, die in der Regel ortsnah ungesichert abgelagert wurden. Konkrete Anga-
ben Uber Kontaminationsbereiche, Schadstoffspektren u.a. liegen dem LGB nicht vor. In
diesen Ablagerungen konnen die nutzungsbezogenen Prifwerte der Bundesboden-
schutz-Verordnung erfahrungsgemaf deutlich Gberschritten werden. Das Landesamt fuir
Geologie und Bergbau empfiehlt daher, die Anforderungen an die gesunden Wohn- und
Arbeitsverhaltnisse zu Uberprufen.

8 Altablagerungen, Altstandorte und schadliche Bodenveranderungen

Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplans sind keine Altablagerungen, Altstandorte,
schadliche Bodenveranderungen oder Verdachtsflachen bekannt, die diesbezigliche
weitergehende Untersuchungen erforderlich machen wirden.

9 Hinweise zur Radonvorsorge

Radon ist ein radioaktives Edelgas, das aus dem natirlich vorkommenden, radio-aktiven
Schwermetall Uran entsteht. Da Uran, wenn auch nur in geringer Konzentration, fast
Uberall in der Erdkruste vorhanden ist, ist Radon dort ebenfalls im Erd-reich nachzuwei-
sen. Das gasférmige Radon kann in diesem Zusammenhang mit der Bodenluft Gber
Klufte im Gestein und durch den Porenraum der Gesteine und Béden an die Erdoberfla-
che wandern.

In der Luft auBerhalb von Geb&uden wird das aus dem Boden austretende Radon sofort
durch die Atmosphéarenluft auf sehr niedrige Konzentrationen verdiinnt. Innerhalb von
Gebauden kénnen jedoch aufgrund des Bauuntergrundes und der Bauweise betrachtli-
che Radonkonzentrationen auftreten. Die Radonkonzentration hangt in diesem Zusam-
menhang von den folgenden Faktoren ab:

= technische Einflisse des Bauwerks (wie z.B. Dichtigkeit des Geb&udes gegen Ra-
doneintritt durch die Bodenplatte und erdberihrende Wande, Luftdichtigkeit von
Fenster und Tlren, Luftungsverhalten der Bewohner)

= geologische Eigenschaften des Baugrunds (Uran- bzw. Radongehalt der Ge-steine
und Boden im Baugrund, Wegsamkeiten fur das Radon im Erdreich, wie beispiels-
weise tektonische Stérungen)

Da radioaktive Stoffe, wie Radon, die Zellen eines lebenden Organismus schadigen kon-
nen, wurde fir das Land Rheinland-Pfalz eine Radon-Prognosekarte (http://www.Igb-
rlp.de/radonprognosekarte.html, Stand 2017) erstellt. Die Karte enthélt vier Radonpoten-
zial-Klassen, die einen Anhaltspunkt tiber die Hohe des wahrscheinlichen gro3flachigen
Radonpotenzials aufzeigen. Kleinrdumig, also am konkreten Bauplatz, kbnnen davon
allerdings aufgrund der obengenannten geologischen Einflussgrof3en deutliche Abwei-
chungen bei den Radonwerten auftreten, so dass die Radon-Prognosekarte nicht als
Grundlage einer Bauplanung herangezogen werden kann, hier bedarf es stets geson-
derter Untersuchungen.

Die bisher gemessenen Radonkonzentrationen in der Bodenluft lassen jedoch den
Schluss zu, dass bei geeigneter Bauausfiihrung praktisch tberall in Rheinland-Pfalz Ge-
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baude errichtet werden kénnen, die den notwendigen Schutz vor Radon bieten. Effizi-
ente und preiswerte Mallhahmen gegen Radon lassen sich am besten beim Bau eines
Gebéaudes verwirklichen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass bei Radonkonzentrationen
in der Bodenluft unter 100.000 Bg/gbm bereits eine durchgehende Betonfundament-
platte und ein normgerechter Schutz gegen Bodenfeuchte in der Regel einen ausrei-
chenden Schutz vor Radon bieten. Lediglich bei hoheren Werten ist eine weitergehende
Vorsorge anzustreben (wie z.B. eine radondichte Folie unter der Bauplatte).

Gemal der landesweiten Radon-Prognosekarte liegt das Plangebiet innerhalb eines Be-
reiches, mit Erhdhtem (40 — 100 kBg/cbm) mit lokal hohem Radonpotenzial (> 100
kBg/cbm) in und Uber einzelnen Gesteinshorizonten.

Das Landesamt fiir Geologie und Bergbau empfiehlt daher Radonmessungen in der Bo-
denluft in Abhéngigkeit von den geologischen Gegebenheiten des Bauplatzes. Die Er-
gebnisse sollten Grundlage fir die Bauplaner / Bauherren sein, sich ggf. fur bauliche
Vorsorgemalinahmen zu entscheiden. Werden Werte ber 100.000 Becquerel Radon
pro Kubikmeter Bodenluft festgestellt, wird angeraten, bauliche Vorsorgemal3nahmen zu
treffen, um den Eintritt des Radons ins Gebaude weitgehend zu verhindern.

Das Landesamt fiir Geologie und Bergbau bittet in diesem Zusammenhang darum, dass
ihm gegebenenfalls die Ergebnisse der Radonmessungen mitgeteilt werden, damit diese
in anonymisierter Form zur Fortschreibung der Radonprognosekarte von Rheinland-
Pfalz genutzt werden kdnnen.

Das Landesamt fir Geologie und Bergbau weist des Weiteren daraufhin, dass Studien
ergeben haben, dass fir Messungen im Gestein/Boden unbedingt Lang-zeitmessungen
(ca. 3 bis 4 Wochen) notwendig sind. Kurzzeitmessungen sind hierbei nicht geeignet, da
die Menge des aus dem Boden entweichenden Radons in kurzen ZeitrAumen sehr stark
schwankt. Dafir sind insbesondere Witterungseinfliisse wie Luftdruck, Windstarke, Nie-
derschlage oder Temperatur verantwortlich. Nur so kénnen aussagefahige Messergeb-
nisse erzielt werden. Es wird deshalb empfohlen, die Messungen in einer Baugebietsfla-
che an mehreren Stellen, mindestens 6 je Hektar, gleichzeitig durchzufihren. Die Anzahl
kann aber in Abhéngigkeit von der geologischen Situation auch héher sein.

Die Arbeiten sollten von einem mit diesen Untersuchungen vertrauten Ingenieurbiiro
ausgefuhrt werden und dabei die folgenden Posten enthalten:

— Begehung der Flache und Auswahl der Messpunkte nach geologischen Kriterien,

— radongerechte, ca. 1 m Tiefe Bohrungen zur Platzierung der Dosimeter, dabei boden-
kundliche Aufnahme des Bohrgutes,

— fachgerechter Einbau und Bergen der Dosimeter,

— Auswertung der Messergebnisse, der Bodenproben sowie der Wetterdaten zur Er-
mittlung der Radonkonzentration im Messzeitraum und der mittleren jahrlichen Ra-
donverfugbarkeit,

— Kartierung der Ortsdosisleistung (gamma),
— Interpretation der Daten und schriftliches Gutachten mit Bauempfehlungen.

Weiterfiihrende Informationen zum Thema Radonschutz von Neubauten und Radonsa-
nierungen kénnen auch dem ,Radon-Handbuch* des Bundesamtes flir Strahlenschutz
enthommen werden. Weiterhin steht zu der Thematik ,Radon in Gebauden bzw. in der
Bodenluft* die Radon-Informationsstelle im Landessamt fir Umwelt Rheinland-Pfalz (E-
Mail: Radon@lfu.rlp.de; Telefon: 06131/6033-1263) zur Verfligung.
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10
10.1

10.2

11

Vermeidung der Verbotstatbestdnde geméanR § 44 BNatSchG

Fassaden-, Dachsanierung und Abriss

Als MalRnahme zur Vermeidung des Eintretens des Totungsverbotes gemanR § 44 Abs.
1 Nr. 1 BNatSchG, des Storungsverbotes gemal 8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sowie des
Beschadigungsverbotes nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG ist vor Fassaden- und
Dachsanierungen sowie dem Abriss von Gebaduden die artenschutzrechtliche Situation
zu Uberprifen und entsprechende MalRnahmen zum Schutz vorhandener Artengruppen
zu ergreifen.

Gehdlzrodungen

Als MalRnahme zur Vermeidung des Eintretens des Totungsverbotes gemanR § 44 Abs.
1 Nr. 1 BNatSchG, des Storungsverbotes gemal 8 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG sowie des
Beschadigungsverbotes nach 8§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG sind Rodungsarbeiten auf
den Zeitraum November bis Februar zu beschranken.

Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalnah-
men

Die in der Planzeichnung gemall § 9 (1) Nr. 25 b BauGB zum Erhalt festgesetzten
Baume sind wéhrend BaumalRnahmen gemaf DIN 18920 zu schitzen.

AUSFERTIGUNGSVERMERK

Aufgestellt im Auftrag der Stadt Bad Kreuznach
durch BBP Stadtplanung Landschaftsplanung

Dipl. Ing. Reinhard Bachtler - Stadtplaner
Christine Guth M.Sc. Stadt- und Regionalentwicklung
Dipl.-Umweltw. Charlotte Kéhler

Kaiserslautern, den 08.08.2017
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A.

Erfordernis und Zielsetzung der Planaufstellung gem. § 1 Abs. 3 BauGB

Gemal 8 1 Abs. 3 BauGB ist es Aufgabe der Gemeinden, Bauleitplane aufzustellen,
sobald und soweit es fir die stéadtebauliche Ordnung und Entwicklung erforderlich ist.

Das Plangebiet befindet sich am Ortseingang von Ebernburg und umfasst ein Bestands-
gebaude sowie Verkehrsflachen. Aus dem Jahr 1990 liegt der derzeit noch rechtsgiltige
Bebauungsplan ,Schlossgartenstrale, 5. Anderung*“ vor, der das Bestandsgebaude als
Mischgebiet ausweist

Aufgrund des teilweisen Leerstandes der Ladenlokale innerhalb des Bestandsgebaudes
und der Umplanung zum Wohngebaude sind die Anderung des bestehenden Bebau-
ungsplanes und die Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes zur Realisierung der
Umplanung notwendig.

Durch die geplante Anderung sollen bestehende Leerstande genutzt werden, um der
anhaltenden Nachfrage an Wohnraum in Bad Kreuznach gerecht zu werden. Auf3erdem
soll der Grunanteil im Plangebiet erhéht und aufgewertet werden, wodurch die Wohnum-
feldqualitat gesteigert und ein positiver Effekt fur das lokale Klima erzielt werden kann.

Dies erfolgt Uber die Aufstellung eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung gem.
§ 13a BauGB. Beauftragt mit der Durchfihrung des Verfahrens wurde das Blro BBP
Stadtplanung Landschaftsplanung, Kaiserslautern.

Aufstellungsbeschluss

Zur Erreichung der obigen Zielsetzung beabsichtigt die Stadt Bad Kreuznach Baurecht
fur den betroffenen Bereich in Form eines Bebauungsplans der Innenentwicklung zu
schaffen. Der Stadtrat hat aus diesem Grund in seiner Sitzung am 23.06.2016 gemalf
§ 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Schlossgartenstral3e, 6. An-
derung” beschlossen. Die Lage des Geltungsbereichs ist aus dem nachfolgend abge-
druckten Plan ersichtlich.

s 0sy  as0 7 e 4’\\\'

Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Schlossgartenstrale, 6. Anderung*
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Der raumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Schlossgartenstrale, 6. Ande-
rung“ umfasst die Flurstiicke mit folgenden Nummern:

404/144, 404/145, 404/149, 404/151, 404/153, 404/154, 404/155, 404/156, 404/161 tlw.,
422/41, 422/45, 422/47 tlw..

C. Anwendung der Verfahrensvorschriften des § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich im Stadtteil Bad Munster am
Stein-Ebernburg. Die Anderung des gegenwartig rechtsgiiltigen Bebauungsplanes soll
die Umnutzung eines Leerstandes ermdglichen. Die Anforderungen an die Durchfiihrung
des beschleunigten Verfahrens sind dabei erfuillt:

= Zusatzliche Versiegelungen werden durch die Planung im Sinne einer Nachverdich-
tung zwar begriindet, jedoch entstehen durch die Bauleitplanung keine Versiegelun-
gen von uber 20.000 mz2,

= Es bestehen weiterhin keine Anhaltspunkte dafiir, dass Schutzgiter nach § 1 Abs.
6 Nr. 7b (FFH- und Vogelschutzgebiete) beeintréchtigt werden.

= Die Zulassigkeit von Vorhaben mit Pflicht zur Umweltvertraglichkeitspriifung nach
dem Gesetz Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung oder nach Landesrecht wird
ebenfalls nicht vorbereitet oder begriindet. Damit ist eine weitere Voraussetzung
des 8§ 13a Abs. 1 BauGB fur die Durchfiihrung des beschleunigten Verfahrens erfullt.

Aufgrund dieser Voraussetzungen wird der Bebauungsplan als Bebauungsplan der In-
nenentwicklung nach § 13a BauGB aufgestellt.

Nach § 13 Abs. 3 wird daher in diesem Verfahren von der Umweltprifung, vom Umwelt-
bericht und von der Angabe in der Bekanntmachung zur 6éffentlichen Auslegung, welche
Arten umweltbezogener Informationen verfligbar sind, sowie von der zusammenfassen-
den Erklarung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen.

Nach 8§ 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten in diesem Verfahren Eingriffe, die auf Grund des
Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der
planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig. Hiernach ist ein Ausgleich namlich
nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt
sind oder zulassig waren.

Der Verzicht auf eine formliche Umweltprifung sowie die wegfallende Erforderlichkeit
eines landespflegerischen Ausgleichs fur die entstehenden Eingriffe entbinden jedoch
nicht von der Notwendigkeit der Abwagung der Umweltbelange.

Die naturschutzrechtlichen Belange wurden im Rahmen des Bebauungsplans beachtet
und in der Abwagung bericksichtigt. Erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Um-
weltbelange waren bei der Planaufstellung nicht erkennbar.

D. Grundlagen

1 Planungsgrundlagen

Folgende Unterlagen und Informationen wurden bei der Aufstellung der Planung zu-
grunde gelegt:

*»  Flachennutzungsplan der Stadt Bad Kreuznach, derzeit rechtswirksame Fassung
= Abfragen des LANIS, www.lanis.rlp.de, Stand Januar 2017
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=  Ortsbhegehung am 09.02.2017 und Auswertung Luftbild
= Planungsentwurf des Architekturbiros architekton (Much, November 2016)

2 Lage und GrofRRe des Plangebiets / Grenzen des raumlichen Geltungsbereichs /
Bestandssituation

Das Plangebiet befindet sich in Bad Kreuznach, im Stadtteil Bad Minster am Stein-
Ebernburg. Innerhalb des Ortsteils befindet sich der Geltungsbereich am Ortseingang
von Ebernburg (Ecke Schlossgartenstral3e / Zur Alsenz).

Eine Ubersicht liber die Lage der Flache gibt die nachfolgende Abbildung.

L1117

Lage des Plangebiets | Quelle: www.lanis.rlp.de | Stand: Februar 2017

Die Anbindung an das Uberortliche Verkehrsnetz erfolgt tiber die Schlossgartenstralle,
die in unmittelbarer Nachbarschaft zum Geltungsbereich in die Berliner Stral3e (B48)
mindet.

E. Vorgaben Ubergeordneter Planung

Gemal § 1 Abs. 4 BauGB und § 8 Abs. 2 BauGB sind die Uibergeordneten Vorgaben der
Raumordnung sowie der vorbereitenden Bauleitplanung bei der Aufstellung eines Be-
bauungsplanes zu beachten. Im vorliegenden Fall zahlen insbesondere nachfolgend
dargestellte Aspekte dazu.

1 Flachennutzungsplanung

Der derzeit rechtswirksame Flachennutzungsplan der Stadt Bad Kreuznach sieht fir das
Plangebiet ein Mischgebiet vor. Da die Festsetzungen des Bebauungsplanes ein allge-
meines Wohngebiet ausweisen ist dementsprechend der Flachennutzungsplan zu an-
dern und eine Wohnbauflache darzustellen. Da durch die Anderungen die geordnete
stadtebauliche Entwicklung des Gemeindegebietes nicht beeintrachtigt wird, kann der
Flachennutzungsplan gem. § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung ange-
passt werden.
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Bad Kreuznach Bebauungsplan
,Schlossgartenstrale — 6-. Anderung*
08.08.2017 Begrundung

Marchenhamn

Verortung des Plangebiets auf dem rechtswirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Bad Kreuznach

F. Fachplanerische Vorgaben

1 Altablagerungen / Altlasten

Bei der Stadt Bad Kreuznach liegen derzeit keine Erkenntnisse tber Altablagerungen
oder schadliche Bodenverunreinigungen vor, die eine bauliche Nutzung beeintrachtigen
kénnten oder weitergehende Erkundungen erforderlich machen wirden.

2 Kulturguter sowie archaologische Fundstellen und Bodendenkmaler

Uber Kulturguter sowie archaologische Fundstellen oder Bodendenkmaler ist derzeit
nichts bekannt. Sollten bei Bauprojekten Funde zu Tage treten, wird auf die gesetzliche
Verpflichtung zur Meldung an die Denkmalschutzbehdrde verwiesen.

3 Sonstiges

Weitere Fachplanungen und sonstige Rahmenbedingungen, die ggf. im Widerspruch zur
vorliegenden Planung stehen oder vorhandene Zielvorstellungen von Fachplanungen
und sonstigen Rahmenbedingungen, die eine Bebauung innerhalb des Geltungsbe-
reichs des Bebauungsplans ausschlieRen oder einschrédnken kénnten, sind nicht be-
kannt.

G. Anderung bestehender Rechtsverhéltnisse

Der Zukiinftige Bebauungsplan ,Schlossgartenstrae, 6. Anderung* iiberlagert in Teilen
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Schlossbergstral3e”. Diesbeziiglich gilt,
dass der rechtsverbindliche Bebauungsplan ,Schlossbergstrale” im Bereich, der von
dem Bebauungsplan ,Schlossgartenstrale, 6. Anderung” tiberlagert wird, durch diesen
ersetzt bzw. abgeldst wird.
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,Schlossgartenstrale — 6-. Anderung*
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H.

1

Landespflegerische Beurteilung

Hinweise zur Anwendung des § 13a BauGB

Die Anwendung des § 13 a BauGB ermdglicht es, von der Durchfihrung einer Umwelt-
prufung nach § 2 a BauGB sowie von der Uberwachung nach § 4 ¢ BauGB abzusehen.
Ein eigenstandiger Fachbeitrag Naturschutz ist gleichfalls nicht notwendig. Die Belange
des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1 a BauGB sind allerdings nach
wie vor darzustellen und in der Abwagung zu beriicksichtigen, wobei eine Pflicht zur
Kompensation maglicher erheblicher Auswirkungen auf Natur und Landschaft nicht be-
steht.

Im Verfahren zur Aufstellung eines Bebauungsplanes nach 8 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten
sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung
erfolgt oder zulassig.

Gleichwohl wird eine Berlcksichtigung der landespflegerischen Zielvorstellungen - so-
weit dies im Rahmen der Realisierung des Vorhabens maglich ist - sowie eine Integration
der vorgeschlagen grinordnerischen MaRnhahmen im Plangebiet in den Bebauungsplan
empfohlen.

Erganzend wird darauf verwiesen, dass, unabhangig von der Anwendung des § 13 a
BauGB, die Artenschutzvorschriften des § 44 BNatSchG immer zu beachten sind.

Bestandssituation und Auswirkungen des Planvorhabens auf Schutzgebiete und
Umweltschutzglter

e Schutzgebiete und -objekte!?

Das Plangebiet liegt innerhalb des Naturparks ,Soonwald-Nahe" (NTP-071-004) und ist
Teil einer ,Verbindungsflache Gewasser" des landesweiten Biotopverbunds (siehe
nachfolgende Abbildung).

STl A Ty G

Legende -8 X
.

‘E Kernflichen/Kernzonen (Biotopverbund)

Lage des Plangebiets (gelb
gekennzeichnet) zu Flachen
- , des landesweiten Biotopver-
T . T SIN & ) L bunds

- ' (Quelle: http://mapl.natur-
schutz.rlp.de/kartendienste_na-
turschutz/index.php, Stand
02/2017)

n Gewasser (B

nr

Des Weiteren wurden im Bereich des Plangebiets ein Uberschwemmungsgebiet der
Nahe sowie ein hochwassergefahrdeter Bereich ausgewiesen (siehe nachfolgende
Abb.).

lLandschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) unter http://mapl.na-
turschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php, Stand 02/2017.

2 Geoportal-Wasser Rheinland-Pfalz des Ministeriums fir Umwelt, Energie, Ernahrung und Forsten unter
Quelle: http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/, Stand 02/2017.
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Lage des Plangebiets (gelb
gekennzeichnet) zu Uber-
schwemmungsgebiet (blau
gekennzeichnet) und hoch-
wassergefahrdetem Bereich
(turkis gekennzeichnet)

% asseftund

(Quelle: http://www.gda-was-
ser.rlp.de, Stand 02/2017)

Weiterhin befindet sich das Plangebiet innerhalb des Trinkwasserschutzgebiets im
Verfahren ,HQSG Bad Munster a. St. - Ebernburg” der Zonen Il und 1V, innerhalb eines
Heilquellenschutzgebiets abgegrenzt ,Theodorshalle* der Zone B sowie innerhalb
von Heilquellenschutzgebieten im Verfahren ,HQSG Bad Minster a. St. - Ebernburg”
der Zonen Il und IV.

Innerhalb des Plangebiets bestehen keine weiteren Schutzgebietsausweisungen. Nach-
folgend werden die Schutzgebiete in ndherer Umgebung des Geltungsbereichs gelistet:

Sudwestlich des Plangebiets befinden sich die Trinkwasserschutzgebiete ,Ebernburg”
mit Rechtsverordnung (RVO) der Zonen I, Il und Ill (siehe nachfolgende Abb.).

2 ) = .

v Lage des Plangebiets (gelb
gekennzeichnet) zu Trink-
wasserschutzgebiet ,Ebern-
burg”

(Quelle: http://www.gda-was-
ser.rlp.de, Stand 02/2017)

Der nachste FFH-Lebensraumtyp (siehe nachfolgende Abb.) liegt nordéstlich des Plan-
gebiets. Es handelt sich um ein ,Flielgewéasser der planaren bis montanen Stufe mit

Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion® (BT-6112-0389-
2009).

Das ,Nahetal zwischen Simmertal und Bad Kreuznach” stellt das nachstgelegene FFH-
Gebiet (FFH-6212-303; siehe nachfolgende Abb.) dar.

Das Vogelschutzgebiet ,Nahetal* (VSG-6210-401; siehe nachfolgende Abb.) verlauft
ostlich bzw. stidostlich des Plangebiets.
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Bebauungsplan
,Schlossgartenstrale — 6-. Anderung*
Begrundung

1+ I FrH Flora Fauna Habitate IUCN IV)
I vsG Vogelschutzgebiste (IUCN IV)

e Lage des Plangebiets (gelb
BadMins gekennzeichnet) zu  Na-
Y % tura2000-Gebieten:

e e  FFH-Lebensraumtyp
(grau gekennzeichnet)

e FFH-Gebiet
(braun gekennzeichnet)

e Vogelschutzgebiet
(petrol gekennzeichnet)

(Quelle: http://mapl.natur-
schutz.rlp.de/kartendienste_na-
turschutz/index.php, Stand
02/2017)

Es befinden sich zwei Naturschutzgebiete (rot gekennzeichnet; siehe nachfolgende Ab-
bildung) im ndheren Umfeld des Plangebiets:
Nordlich befindet sich der ,Rotenfels* (NSG-7133-091), dstlich ,Gans und Rheingrafen-

stein (NSG-7133-056).

-~

R PNET

o I Sl
i W s N B

Lage des Plangebiets (gelb
gekennzeichnet) zu Natur-
schutzgebieten (rot gekenn-
zeichnet)

(Quelle: http://mapl.natur-
schutz.rlp.de/kartendienste_na-
turschutz/index.php, Stand
02/2017)

Das Landschaftsschutzgebiet ,Rheinhessische Schweiz* (07-LSG 4.002; siehe nachfol-
gende Abb.) liegt siiddstlich des Plangebiets.

OG5 I ;
'.@@5& & Vi J—;_rsm.-:-.- _

Lage des Plangebiets (gelb
gekennzeichnet) zu Land-
schaftsschutzgebiet (grin
gekennzeichnet)

(Quelle: http://mapl.natur-
schutz.rlp.de/kartendienste_na-
turschutz/index.php, Stand
02/2017)

otope gemaf § 30 BNatSchG sowie Flachen der Biotopkartierung (siehe nachfolgende
Abb.).
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Abb.: Lage des Plangebiets
(gelb gekennzeichnet) zu §-
-EKB\ulaukalas.terFla:neﬂ f P, N 3O_B|0topen (rot gekenn_
Biotoptypen (Flachen) gem. § 30 BNatSchG P I - . .
; zeichnet) und Flachen der
Biotopkartierung (violett ge-
kennzeichnet)

(Quelle: http://mapl.natur-
schutz.rlp.de/kartendienste_na-
turschutz/index.php, Stand
02/2017)

g .\ >y 5 ’/ﬁ ‘
Aufgrund von Lage, Grof3e und vor allem der bereits bestehenden anthropogenen Vor-

belastung des Plangebiets sind keine erheblichen Auswirkungen des Planvorhabens auf
die Schutzfunktionen der einzelnen Schutzgebiete zu erwarten.

e Schutzgut Boden?

Der geologische Untergrund besteht aus Fluviatilen Sedimenten aus dem Quartar bzw.
Pleistozéan bis Holozén. Es findet sich kiesiger Sand bis sandiger, z.T. lehmiger, humoser
Kies als Bodenart.

Das Plangebiet liegt innerhalb einer BodengrofR3landschaft mit hohem Anteil an sauren
bis intermediaren Magmatiten und Metamorphiten. Aus Rhyolith oder Dacit (Rotliegend)
haben sich Braunerden und Regosole gebildet. Es handelt sich um sehr trockene Stand-
orte mit schlechtem bis mittlerem nattrlichem Basenhaushalt. Das Nitratriickhaltever-
mogen wird grundsatzlich als sehr gering, das Ertragspotential als gering eingestuft.
Durch die bereits bestehende Versiegelung innerhalb des Plangebiets wurden die natir-
lichen Bodenfunktionen bereits stark beeinflusst und reduziert. Durch die Planung sind
keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Boden zu erwarten.

e Schutzgut Wasser*

Im Plangebiet liegt die Grundwasserlandschaft ,Rotliegende Magmatite®. Die Schutz-
wirkung der Grundwasseriiberdeckung ist als ungtinstig und die bei 69 mm/a liegende
Grundwasserneubildungsrate als gering einzustufen.

Die , Nahe" als Gewasser I. Ordnung fliel3t 6stlich entlang des Plangebiets. Die Gewas-
sergute wird hier als maRig belastet beschrieben. Hinsichtlich ihrer Strukturgiite weist
die Nahe stark veranderte Gewéasserabschnitte auf.

Sudlich des Plangebiets verlauft die ,, Alsenz”, ein Gewasser Il. Ordnung, die hinsichtlich
ihrer Gewasserglte in diesem Bereich ebenfalls eher maRig belastet ist. Ihre Struktur
weist hier mafig bis sehr stark veranderte Abschnitte auf.

Wasserschutzgebietsausweisungen wurden bereits unter dem Punkt ,Schutzgebiete
und -objekte” behandelt.

3 Kartenviewer des Landesamtes fiir Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz unter http://mapclient.Igb-
rlp.de/?app=Igb&view_id=19, Stand 02/2017.

4 Geoportal-Wasser Rheinland-Pfalz des Ministeriums fiir Umwelt, Energie, Erndhrung und Forsten unter
Quelle: http://www.geoportal-wasser.rlp.de/servlet/is/2025/, Stand 02/2017.
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Die bestehende Versiegelung fihrte bereits zum Verlust natirlicher Versickerungsfla-
chen sowie zu einer Erhohung des Oberflachenabflusses. Die bereits ungtinstige Grund-
wasserneubildungsrate wurde durch die Versiegelung der Flache weiter herabgesetzt.
Durch das Planvorhaben sind keine erheblichen Auswirkungen auf das Schutzgut Was-
ser zu erwarten.

e Schutzgut Luft/Klima

Das Plangebiet sowie der gesamte Raum um Bad Minster am Stein befinden sich in-
nerhalb eines klimatischen Wirkraumes (geringe Durchliftung und thermische Belastung
in den Sommermonaten).®

Auch das Plangebiet selbst erfahrt bei Sonneneinstrahlung eine schnelle Erwarmung
durch den bereits hohen Versiegelungsgrad der Flache. Grinlandflachen, die als Kalt-
luftproduzenten dienen kdnnten, fehlen dem Plangebiet ganzlich. Nur einige wenige Ge-
holzstrukturen innerhalb des Geltungsbereichs kdnnen als Frischluftproduzenten fungie-
ren. Hier ist das Plangebiet auf seine unmittelbare Umgebung angewiesen. So finden
sich sowohl westlich am Hang der ,Ebernburg®, als auch nordéstlich des Plangebiets
Richtung Naheufer grof3ere Geholzflachen. Durch die Planung ist nicht mit weiteren er-
heblichen Auswirkungen auf das Kleinklima zu rechnen.

e Schutzgut Orts- und Landschaftsbild/Erholung

Das Landschaftsbild wird gepragt durch das mediterrane Klima des Landschaftsraums.
Es finden sich Standorte mit Steppenheide, Trockenwaldern sowie Trocken- und Halb-
trockenrasen. Bad Minster am Stein liegt auf einem Gleithang an einem strategisch
wichtigen Mundungsbereich.

Das Plangebiet selbst liegt verkehrstechnisch gunstig an der Kreuzung von B48 und
L397. Westlich des Gebiets liegt die ,Ebernburg”, 6stlich bzw. stdlich des Geltungsbe-
reichs flieBen ,Nahe" und ,Alsenz". Im ndheren Umkreis des Plangebiets finden sich
somit auch immer wieder Bereiche mit Gehdlzstrukturen und Griinlandflachen, wogegen
das Plangebiet selbst durch den hohen Versiegelungsgrad sehr karg wirkt. Erhebliche
Auswirkungen auf das Orts- und Landschaftsbild sind durch das Planvorhaben nicht zu
erwarten.

Hinsichtlich der Erholungsfunktion kann dem Plangebiet keine Rolle zugeschrieben wer-
den. Auswirkungen sind nicht zu erwarten.

e Schutzgut Flora/Fauna

Aufgrund des Planvorhabens ist bei keiner Artengruppe eine Betroffenheit geschutzter
Arten zu erwarten. Die bereits bestehende Versiegelung der Flache sowie die geringe
Ausstattung an Geholzstrukturen und Griunlandflache lassen darauf schliel3en, dass das
Plangebiet selbst kaum als Brut- und Lebensraum genutzt werden kann. Es sind vor
allem ubiquitare, stérungsunempfindliche Arten zu erwarten, die in ihrem Vorkommen
nicht essentiell auf das Plagebiet angewiesen sind. Das Biotoppotential der Umgebung
stellt eine bedeutsame Lebensraumalternative dar. Dennoch sind mégliche Rodungsar-
beiten auf den Zeitraum von November bis Februar zu beschrénken.

5 Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) unter http://mapl.na-
turschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php, Stand 02/2017.
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e Schutzgut Kultur- und Sachguter

Uber Kulturgiiter sowie archéologische Fundstellen oder Bodendenkmaler innerhalb des
Plangebiets ist derzeit nichts bekannt. Sollten bei Bauprojekten Funde zu Tage treten,
wird auf die gesetzliche Verpflichtung zur Meldung an die Denkmalschutzbehdérde ver-
wiesen.

Die nachstgelegenen Kulturdenkmaler® liegen sudlich (Berliner StraRe 77, ehem. Bahn-
hof, sog. Kinstlerbahnhof, spéatklassizistischer Sandsteinquaderbau, um 1880) bzw.
westlich (,Ebernburg”) des Plangebiets.

Bei der vorliegenden Bebauungsplandnderung handelt es ich um eine Planung im Be-
stand, deren wesentlicher Inhalt die Anderung der Art der baulichen Nutzung ist. Die
weiteren Festsetzungen orientieren sich maf3geblich an der Bestandssituation. Somit
sind aufgrund der zuldssigen Gebaudehdhe und der Gebaudekubaturen keine Auswir-
kungen zu erwarten.

e Schutzgut Mensch

Larm

Durch das Planvorhaben wird die bereits bestehende Larmbelastung, die u.a. durch die
unmittelbar entlang des Plangebiets verlaufenden, stark befahrenen Stra3en B48 und
L397 entsteht, nicht verstarkt.

Altlasten

Bei der Stadt Bad Kreuznach liegen derzeit keine Erkenntnisse Uber Altablagerungen
oder schadliche Bodenverunreinigungen vor, die eine bauliche Nutzung beeintrachtigen
konnten oder weitergehende Erkundungen erforderlich machen wirden.

Radon

Im Plangebiet findet sich ein erhdhtes (40-100 kBg/m3) bzw. lokal hohes (>100 kBg/m3)
Radonpotential. Da das Plangebiet bereits gro3flachig versiegelt ist, sind hier keine er-
heblichen Auswirkungen durch das Planvorhaben zu erwarten.

3 Artenschutzrechtliche sowie grinordnerische und landespflegerische MalRnah-
men im Plangebiet

» Vermeidung der Verbotstatbestande gemaf 8 44 BNatSchG
» Fassaden-, Dachsanierung und Abriss

Als Malinahme zur Vermeidung des Eintretens des Toétungsverbotes gemaf
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, des Stérungsverbotes gemaf § 44 Abs. 1 Nr. 2
BNatSchG sowie des Beschadigungsverbotes nach 8 44 Abs. 1 Nr. 3
BNatSchG ist vor Fassaden- und Dachsanierungen sowie dem Abriss von Ge-
bauden die artenschutzrechtliche Situation zu Uberprifen und entsprechende
Malnahmen zum Schutz vorhandener Artengruppen zu ergreifen.

» Geholzrodungen
Als MaRnahme zur Vermeidung des Eintretens des Tdétungsverbotes gemald §
44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG, des Stoérungsverbotes gemalRl § 44 Abs. 1 Nr. 2

6Kulturdenkmaler im Kreis Bad Kreuznach unter http://denkmallisten.gdke-rlp.de/Bad_Kreuznach.pdf, abge-
rufen 02/2017
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BNatSchG sowie des Beschadigungsverbotes nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG
sind Rodungsarbeiten auf den Zeitraum November bis Februar zu beschranken.

= Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumalii-
nahmen

Als MaRnahme zum Schutz des vorhandenen Geholzbestands sind die in der Plan-
zeichnung geman 8§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB zum Erhalt festgesetzten Baume wéhrend
Baumalinahmen gemaf DIN 18920 zu schiitzen.

= Erhalt der vorhandenen Gehdlzstrukturen (8§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

Zur Durchgrunung des Plangebiets sind die in der Planzeichnung gemaf3 § 9 (1) Nr.
25 b BauGB festgesetzten Baume zu erhalten.

= Begrunung der Stellplatzflachen (8 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB)

Zur Durchgriinung des Plangebiets ist in direkter Zuordnung zu je sechs zu errich-
tende Stellplatzen fur Personenkraftfahrzeuge ein grof3kroniger Laubbaum-Hoch-
stamm in einer ausreichend grof3en Pflanzgrube zu pflanzen und dauerhaft zu er-
halten. Ausfalle sind gleichartig und spétestens in der darauf folgenden Vegetati-
onsperiode zu ersetzen. Die Baume sind gegen Anfahren zu schutzen.

Pflanzqualitat: Hochstamm, StU 16 bis 18 cm, mit Ballen
Tilia cordata Winter-Linde
Tilia platyphyllos Sommer-Linde

Darlegungen zum stadtebaulichen Konzept

Hauptanliegen der vorliegenden Bauleitplanung ist die Sicherung einer nachhaltigen
stadtebaulichen Entwicklung. Der Bebauungsplan ,SchlossgartenstraRe, 6. Anderung*
soll eine geordnete und nachhaltige stadtebauliche Entwicklung gewahrleisten.

Durch die Anderung des Bebauungsplanes soll zur Vermeidung eines Leerstandes das
Gebaude einer neuen Nutzung zugefiuhrt werden. Eine Erhéhung der baulichen Dichte
wird an dieser Stelle nicht angestrebt. Da es sich um eine Planung im Bestand handelt,
kann die Anbindung an das vorhandene 6&ffentliche Stral3en- und das Ver- und Entsor-
gungsnetz erfolgen.

Begrindung der Festsetzungen

Bauplanungsrechtliche Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung

Entsprechend der zukunftigen Nutzung des Plangebietes und vor dem Hintergrund der
GroRRe der Uberbaubaren Flache ist eine Nutzungsmischung im Sinne eines Mischgebie-
tes innerhalb des Geltungsbereiches kaum realisierbar, weshalb eine Nutzungsande-
rung hin zu einem allgemeinen Wohngebiet erfolgt. Die Festsetzung tragt den in der
Umgebung vorhandenen Nutzungen sowie auch der Pragung des Bereichs selbst Rech-
nung.
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1.2

1.3

Die allgemein und ausnahmsweise zulassigen Nutzungen in dem allgemeinen Wohnge-
biet entsprechen dem 8§ 4 BauNVO. Abweichend davon wird lediglich festgesetzt, dass:

» die ausnahmsweise zulassigen Gartenbaubetriebe unzuldssig sein sollen. Garten-
baubetriebe verfiigen typischerweise Uber einen grof3en Flachenanteil, der unbebaut
ist bzw. lediglich mit niedrigen Gewachshéausern bestanden ist. Dies entspricht aller-
dings nicht den stadtebaulichen und gestalterischen Zielvorstellungen fur das Plan-
gebiet. Zudem kann ein Gartenbaubetrieb nicht bzw. nur bedingt von dem hohen inf-
rastrukturellen Ausstattungsgrad und der innerstadtischen Lage profitieren.

= Tankstellen unzuléassig und somit nicht Teil des Bebauungsplanes sein sollen. Tank-
stellen werden im Besonderen aus wasserschutzrechtlichen Grinden ausgeschlos-
sen, da sich das Plangebiet innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes und eines
Heilquellenschutzgebietes befindet. Zudem liegen Teile des Geltungsbereiches im
Uberschwemmungsgebiet sowie im hochwassergefahrdeten Bereich der Nahe. Zu-
dem widersprechen Tankstellen der Eigenart des Gebiets und bestehen fir diese
Nutzungsart an anderer Stelle im Stadtgebiet stadtebaulich besser geeignete Ansied-
lungsmaoglichkeiten.

MalR der baulichen Nutzung

Fur den Grundflachenwert wird der gangige Hochstwert der BauNVO ausgeschopft und
entspricht der Festsetzung des Ursprungsbebauungsplanes ,Schlo3gartenstral3e”. Die
geplante Umnutzung des Gebaudes zum Wohngebaude ist so zudem ohne erhebliche
Einschrankungen mdoglich.

Eine Festsetzung der Geschossflachenzahl wird aufgrund der vorhandenen Bestands-
bebauung als nicht sinnvoll angesehen. Eine weitere Verdichtung an dieser Stelle und
das Entstehen unmafstablicher Gebaudekubaturen werden durch die Beschrankung
der HOhe baulicher Anlagen verhindert.

Die Mal3gabe orientiert sich an dem Bestandsgebaude des in Rede stehenden Grund-
stiickes und anhand der umgebenden Bebauung. Trotzdem wird flr mégliche kinftige
Um- oder Neubaumal3nahmen ein gewisser Gestaltungsspielraum offengehalten.

Festsetzungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des
Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung sol-
cher Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige technische Vorkehrungen
(8 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Eines der grundlegenden Ziele der Bauleitplanung liegt darin, der Bevolkerung bei der
Wahrung ihrer Grundbedurfnisse gesunde Verhaltnisse zu bieten. Aufgabe muss es des-
halb sein, das Wohn- und Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass gegenseitige Beeintrach-
tigungen ausgeschlossen werden.

Die Neuausweisung des Allgemeinen Wohngebiets im Rahmen der vorliegenden Bau-
leitplanung erfolgt in einer durch Stral3enverkehrslarm und Gewerbeléarm vorbelasteten
Planungssituation. Das Gebaude grenzt im Siden und Osten an die Ortsstral3e ,Zur
Alsenz“ und die dahinter liegende Bundesstral3e B48, im Westen an die Landstral3e
L379, an der sich vor dem Geb&ude eine Bushaltestelle befindet. Stiiddstlich des Geb&u-
des verlauft die Eisenbahnstrecke 3320, Streckenabschnitt Altenbamberg — Bad Mins-
ter am Stein, eine in diesem Bereich zweigleisige Strecke, auf der hauptsachlich OPNV
betrieben wird. Zudem befinden sich ein Getrankemarkt und ein Parkplatz innerhalb des
Geltungsbereichs.
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Schalltechnische Untersuchung fur die Umplanung eines Wohn- und Geschaftshauses,
wurde von IBS Ingenieurbtro fur Schall- und Schwingungstechnik GmbH im Juli 2017
erstellt.

Fir das Plangebiet relevante Larmeinwirkungen sind

= die Verkehrslarmeinwirkungen im Plangebiet durch den Kfz-Verkehr auf den StralRen
in der Umgebung (insbesondere auf der L379 und der B48);

= die Gerauscheinwirkungen durch die Nutzung der bestehenden oberirdischen Stell-
platze;

= die Gewerbelarmeinwirkungen im Plangebiet durch die vorhandene gewerbliche Nut-
zung.

1.3.1 Schutz vor Verkehrslarmeinwirkungen

Die Ermittlung und Bewertung der zu erwartenden Verkehrslarmeinwirkungen im Plan-
gebiet erfolgt nach der DIN 18005 ,Schallschutz im Stadtebau*.

Die DIN 18005 gibt allgemeine schalltechnische Grundlagen fir die Planung und Auf-
stellung von Bauleitplanen, Flachennutzungsplanen und Bebauungspldnen sowie an-
dere raumbezogene Fachplanungen an.

Sie verweist fuir spezielle Schallquellen aber auch ausdrucklich auf anzuwendende Ver-
ordnungen und Richtlinien. Nach dem Beiblatt zur DIN 18005 sind schalltechnische Ori-
entierungswerte fur die stddtebauliche Planung aufgefiihrt, die je nach Nutzung der Plan-
gebiete wie folgt lauten:

. Schalltechnische Orientierungswerte in dB(A)
Gebietsnutzung
tags nachts
Reines Wohngebiet (WR), Wo-
chenendhausgebiet, Ferienhaus- 50 40 bzw. 35
gebiet
Allgemeines Wohngebiet (WA),
Kleinsiedlungsgebiet (WS), Cam- 55 45 bzw. 40
pingplatzgebiet
Friedhof, Kleingartenanlage, Park- 55 55
anlage
Besonderes Wohngebiet (WB) 60 45 bzw. 40
Mischgebiet (MI)
Dorfgebiet (MD) 80 S0 bzw. 45
Gewerbegebiet (GE) 65 55 b 50
Kerngebiet (MK) 2w
sonstige Sondergebiete, soweit sie
schutzbediirftig sind, je nach Nut- 45 bis 65 35 bis 65
zungsart

1.3.2 Schutz vor Gewerbeldrmeinwirkungen
... Muss erganzt werden

1.4 Uberbaubare Grundstiicksflache

Entsprechend der Plandarstellung werden eine Baugrenze und eine offene Bauweise
festgesetzt. Beides flugt sich in die umliegende Bebauung ein und ist an der Bestands-
bebauung orientiert.
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15

1.6

1.7

Mit Leitungsrechten belastete Flachen

Zur Gewabhrleistung der planungsrechtlich erforderlichen Voraussetzungen einer ord-
nungsgemaRen Entwéasserung des Baugrundstiicks sowie zur Flachensicherung vor-
handener Leitungstrassen wurden Leitungsrechte zugunsten der stadtischen Abwasser-
beseitigung (ABW) festgesetzt.

Diese Rechte sind grundbuchrechtlich durch die beteiligten Parteien abzusichern.

Maflnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft i.V. mit Festsetzungen zum Anpflanzen von B&aumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen fur Bepflanzungen (8 9 Abs. 1 Nr. 25a
und b BauGB)

Im sogenannten beschleunigten Verfahren nach 8 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB gelten
Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung eines Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im
Sinne des 8§ 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder
zulassig. Die Belange des Umweltschutzes nach 8 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und 8 1a
BauGB sind allerdings nach wie vor darzustellen und in der Abwagung zu bertcksichti-
gen.

Sollten gleichwohl zusatzliche Eingriffe in Natur und Landschaft durch den vorliegenden
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans nicht erfolgen und auch ein gesonderter Aus-
gleich fur potenzielle Eingriffe in Natur und Landschaft im Rahmen der vorliegenden Pla-
nung gesetzlich nicht erforderlich sein, wurde festgelegt, dass die dargelegten landes-
pflegerischen Zielvorstellungen - soweit méglich - Berticksichtigung finden und eine In-
tegration der vorgeschlagen griinordnerischen Mal3Bhahmen stattfindet.

Die im Plangebiet getroffenen Festsetzungen sollen ein gewisses Grundgerist der Ge-
bietsdurchgriinung sichern, visuelle Beeintrdchtigungen minimieren sowie erhaltens-
werte Geholzstrukturen langfristig sichern. Durch den Bezug auf die beigefligte Pflanz-
liste sollen naturnahe und standortgerechte Pflanzungen entstehen.

Verkehrsflache

Der Bebauungsplan setzt im Wesentlichen keine neuen Verkehrsflachen fest, sondern
Ubernimmt lediglich die bereits bestehenden Verkehrsflachen. Hierbei wird unterschie-
den, je nach Zweckbestimmung in Stral3enverkehrsflache und Stralenverkehrsflachen
mit der besonderen Zweckbestimmung privater Parkplatz. Weitere Festsetzungen sind
nicht erforderlich.

Lediglich die Flurstiicke 404/149 und 422/41 werden neu als 6ffentliche Verkehrsflache
ausgewiesen, da von Seiten des Landesbetrieb Mobilitdt Bad Kreuznach eine Kreisver-
kehrsanlage am Knotenpunkt B48/L379 geplant ist. Durch die Neuausweisung dieser
offentlichen Verkehrsflachen soll eine Anbindung des Plangebietes an die Kreisver-
kehrsanlage ermoglicht werden.

Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
hier: Ortliche Bauvorschrift der Stadt Bad Kreuznach

Mit den ortlichen Bauvorschriften wird der Zweck verfolgt zusatzlich zu den Festsetzun-
gen auf Grundlage des BauGB bzw. der BauNVO Gestaltungsvorgaben innerhalb des
Plangebiets zu machen.

Ziel der getroffenen bauordnungsrechtlichen Festsetzungen ist es, in positiver Weise auf
die aul3ere Gestaltung der baulichen Anlagen Einfluss zu nehmen, ohne dabei den Bau-
herrn in seiner Bau- und Gestaltungsfreiheit allzu stark einzuschréanken. Festsetzungen
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werden daher nur in denjenigen Bereichen getroffen, die von elementarem Einfluss auf
das Gesamterscheinungsbild des Baugebietes sind. Diese sind hier:

= die duRere Gestaltung baulicher Anlagen sowie
= die Gestaltung nicht Gberbauter Grundstucksflachen bebauter Grundstucke.

Die ortlichen Bauvorschriften stellen einen angemessenen Kompromiss zwischen den
wirtschaftlichen Bedurfnissen an die Grundstiicksnutzung einerseits und dem offentli-
chen Interesse an einer stadtgestalterischen Integration des Plangebietes in das bauli-
che Umfeld dar. Zur Gewahrleistung eines Mindestmalies an Durchgriinung sowie auch
fur eine gestalterische Qualitat sind die nicht Uberbauten Grundstiicksflachen land-
schaftsgartnerisch zu gestalten und zu bepflanzen.

Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen

Hinweise ohne Festsetzungscharakter

Empfehlungen und Hinweise, die aufgrund der mangelnden Erméchtigungsgrundlage
nicht als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen wurden, jedoch zum Ver-
standnis der getroffenen Festsetzungen beitragen oder Uber den ,eigentlichen” Bebau-
ungsplan hinausgehende wichtige Informationen liefern, wurden als unverbindliche Hin-
weise im Nachgang zu den Textfestsetzungen abgedruckt.

Wesentliche Auswirkungen der Planung

Gemal den Vorschriften des Baugesetzbuches (§ 2a Abs. 1 BauNVO) sind entspre-
chend dem Stand des Verfahrens wesentliche Auswirkungen der Planung darzulegen.

Der vorliegende Bebauungsplan regelt einen bereits groRtenteils bebauten Bereich an
der SchlossgartenstralRe am Ortseingang des Stadtteils Ebernburg.

Hinsichtlich der stadtebaulichen Ordnung und Entwicklung bzw. der natirlichen Lebens-
grundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 5 BauGB) werden insbesondere folgende mdgliche
Auswirkungen beachtet und in den Bebauungsplan eingestellt (vergleiche § 1 Abs.6
BauGB):

Auswirkungen auf die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Ar-
beitsverhaltnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevdlkerung (gem.
8 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB)

Nachbarschiitzende Belange

Gemal 8 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitplane die allgemeinen
Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse zu bertcksichtigen. Hierzu
gehdren neben den Aspekten Belichtung, Beliftung und Besonnung auch sonstige
nachbarschitzende Belange wie z.B. Wahrung eines ausreichenden Sozialabstandes.

GemalR der gefestigten Rechtsprechung’ verst6Rt ein Bauvorhaben in der Regel nicht
gegen das nachbarschitzende Gebot der Ricksichtnahme, wenn es die bauordnungs-
rechtlichen Vorschriften des 8 8 LBauO (Abstandsvorschriften) einhélt. Denn die Ab-
standsvorschriften dienen insbesondere der Vermeidung von Licht-, Luft- und Sonnen-
entzug sowie der Wahrung eines ausreichenden Sozialabstandes.

7 vgl. hierzu u.a. BVerwG Urteil v. 23.05.1986 - 4 C 34/85; Urteil v. 16.09.1993 - 4 C 28/91; Urteil v.
11.01.1999 - 4 B 128/98; OVG NW, Beschluss v. 21.06.1995 - 7 B 1029/95.
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Die erforderlichen Abstande werden im vorliegenden Fall grundsatzlich eingehalten, so
dass von einer Beeintrachtigung nicht auszugehen ist.

Nutzungsordnung

Die vorliegende Bauleitplanung soll daftir sorgen, dass die Bevolkerung bei der Wahrung
ihrer Grundbediirfnisse gesunde Bedingungen vorfindet. Hierbei ist vor allem von Be-
deutung, dass Baugebiete einander so zugeordnet werden, dass gegenseitige Beein-
trachtigungen vermieden oder durch geeignete MalBhahmen vermieden oder verringert
werden. Diesem Grundsatz entspricht die vorliegende Planung des Baugebietes.

Zudem weisen die an das Plangebiet angrenzende Bereiche ebenfalls zum grofRen Teil
Mischgebietscharakter auf. Somit wird die Wohn- und Standortqualitét durch die vorhan-
denen umliegenden Nutzungen nicht beeintrachtigt.

Durch den generellen Ausschluss von Gartenbaubetrieben und Tankstellen werden zu-
dem Beeintrachtigungen sowohl des Plangebiets, als auch der umliegenden Gebiete im
Wesentlichen unterbunden.

2 Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau vorhandener
Ortsteile (gem. 8 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB)

Die Planung dient der Schaffung einer Grundlage fir die bauliche Fortentwicklung im
Innenbereich des Stadtteils Bad Minster am Stein - Ebernburg und entspricht somit auch
dem Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (vgl. § 1a Abs. 2 BauGB).

3 Gestaltung des Orts- und Landschaftshildes (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB)

Mit der Realisierung des Bebauungsplans gehen zwangslaufig Veranderungen des Orts-
und Landschaftshildes einher. Im Rahmen der Konzeptionierung wurde jedoch Wert da-
rauf gelegt, neu entstehende Nutzungen in die bestehenden Strukturen einzubetten.

So wurde zur Vermeidung ortsunublicher Gebaudeformen sowie zur Vermeidung grund-
satzlicher gestalterischer Defizite in den Bebauungsplan gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Ver-
bindung mit § 88 LBauO eine 0rtliche Bauvorschrift tber die Gestaltung (u.a. Dach) in-
tegriert. Daneben wurden bauplanungsrechtliche Festsetzungen zum Mal} der baulichen
Nutzung sowie der Uberbaubaren und nicht Gberbaubaren Grundstiicksflachen getrof-
fen.

4 Belange des Denkmalschutzes (gem. 8§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB)

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden die Belange des Denkmalschutzes
nicht beeintrachtigt. Im Geltungsbereich Bebauungsplans befinden sich keine Kultur-
denkmaler oder kulturhistorisch interessanten Baulichkeiten. Im direkten Umfeld befin-
den sich allerdings die Bauliche Gesamtanlage ,Ebernburg“ und das Einzeldenkmal
Ehem. Bahnhof, Berliner Stral3e 77.

Bei der vorliegenden Bebauungsplananderung handelt es ich um eine Planung im Be-
stand, deren wesentlicher Inhalt die Anderung der Art der baulichen Nutzung ist. Die
weiteren Festsetzungen orientieren sich maf3geblich an der Bestandssituation. Somit ist
aufgrund der zulassigen Gebaudehdhe und der Gebaudekubaturen keine Beeintrachti-
gung der denkmalpflegerischen Belange zu erwarten.
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5 Belange des Umweltschutzes, einschlieflich des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege (gem. 8 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)

Im Verfahren nach § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der
Aufstellung eines Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz
5 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig. Die Belange des Um-
weltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB und § 1a BauGB sind allerdings nach wie vor
darzustellen und in der Abwagung zu beriicksichtigen. Erganzend wird darauf verwie-
sen, dass, unabhéngig von der Anwendung des § 13 a BauGB, die Artenschutzvorschrif-
ten des § 44 BNatSchG immer zu beachten sind.

Die landespflegerische Bewertung des Bebauungsplanes hinsichtlich seiner Auswirkun-
gen auf die Schutzgiter Boden, Wasser, Luft/Klima, Flora/Fauna, Orts- und Landschafts-
bild/Erholung kommt zu folgendem Schluss:

Bereits vor Aufstellung des Bebauungsplans ,SchloRgartenstrale — 6. Anderung* wur-
den Boden- und Wasserhaushalt sowie das Lokalklima durch die bestehende Versiege-
lung negativ beeinflusst. Wichtige Bodenfunktionen wurden reduziert oder génzlich un-
terbrochen, Oberflachenabfluss und thermische Erwarmung erhéht. Damit einher gingen
die Zerstdrung von Vegetationsstrukturen und deren Funktion als Lebensraum fir ver-
schiedenste Tierarten.

Die Planung sieht zunachst keine weitere Versiegelung des Geltungsbereichs vor. Er-
hebliche Auswirkung auf die Schutzgiter Boden, Wasser, Luft/Klima, Orts- und Land-
schaftsbild, Kultur- und Sachgiter sowie Mensch sind nicht zu erwarten.

Auch erhebliche Auswirkungen des Planvorhabens auf Schutzgebiete und deren
Schutzfunktionen sind nicht zu erwarten.

Nach der artenschutzrechtlichen Risikoeinschatzung ist die Realisierung des Vorhabens
ohne VerstoR3 gegen die Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG mdglich. Unter Berticksich-
tigung der gesetzlich vorgegebenen Fristen flir Rodungsmalnahmen von Gehélzen so-
wie der Uberpriifung der artenschutzrechtlichen Situation bei Fassaden- oder Dachsa-
nierungen sowie bei Abriss von Gebauden und dem Ergreifen entsprechender MalRnah-
men zum Schutz vorhandener Artengruppen werden keine Verbotstatbestande gem. §
44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3i.V.m. Abs. 5 BNatSchG ausgeldst.

Mit Umsetzung der Planung sind zum derzeitigen Kenntnisstand keine weiteren negati-
ven Auswirkungen auf die Natur und Umwelt zu erwarten.

Vielmehr sieht der Bebauungsplan MafBhahmen vor, die sich positiv auf das Plangebiet
auswirken; so dienen der Erhalt vorhandener Gehdlze sowie die Begriinung der Stell-
platzflichen und landschaftsgéartnerische Gestaltung der nicht Giberbauten Grundstiicks-
flachen der Durchgriinung des Plangebiets und somit der Verbesserung des Lokalklimas
(u.a. Staubbinder) und einer verbesserten Lebensraumsituation fir Tiere und Pflanzen.

6 Belange der Ver- und Entsorgung (gem. 8 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB)

Alle erforderlichen Ver- und Entsorgungsleitungen kdnnen, zum gegenwartigen Kennt-
nisstand, von den zusténdigen Tragern durch Anschluss an bereits bestehende Netze
bereitgestellt werden.

7 Belange des Verkehrs (gem. 8 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB)

Die Erschlieung des Plangebiets erfolgt Uber die direkt angrenzende Schlof3garten-
stral3e. Bei der vorliegenden Planung handelt es sich um eine Umnutzung eines Misch-
gebietes zu einem allgemeinen Wohngebiet. Die leerstehenden ehemaligen Ladenlokale
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innerhalb des Bestandsgeb&audes werden zu Wohnraum umgebaut. Der vorhandene
Getrankehandel bleibt im Bestand erhalten. Somit ist keine wesentliche Erhéhung der
Verkehrsmenge zu erwarten. Die Belange des Verkehrs werden somit nicht wesentlich
beeintrachtigt.
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L. Planverwirklichung

1 Grundbesitz und Bodenordnung

Unter Beriicksichtigung der Tatsache, dass es sich vorliegend um die Uberplanung eines
bereits bebauten Innenstadtbereiches handelt, sind zur Planverwirklichung keine Ein-
griffe in die bestehenden Grundbesitzstrukturen erforderlich. Somit ist eine gesetzliche
Bodenordnung im Sinne des 88§ 45 ff. BauGB nicht erforderlich.

2 Kosten der Bauleitplanung

Die Bauleitplanung ist eine hoheitliche Aufgabe einer Kommune, Kosten der Bauleitpla-
nung sind daher in der Regel durch die Kommune zu bedienen. Gem. § 11 Abs. 1 Satz
2 Nr. 3 BauGB kann jedoch eine Gemeinde in einem stadtebaulichen Vertrag dem
Grundstuckseigentimer / Vorhabentréger auf dessen Kosten die Ausarbeitung der stad-
tebaulichen Planungen und Gutachten tbertragen.

Im vorliegenden Fall haben sich die Vorhabentrager im Rahmen einer Kosteniibernah-
meerklarung gegeniber der Stadt Bad Kreuznach verpflichtet, die im Rahmen der Aus-
arbeitung der Bebauungsplanung anfallenden Kosten zu tibernehmen.

Die Vorhabentrager sind sich bewusst, dass ein Rechtsanspruch auf rechts-verbindliche
Aufstellung des Bebauungsplans fur das Plangebiet durch die Kostenlibernahmeerkla-
rung nicht besteht. Die Unabhéangigkeit und die Entscheidungsfreiheit der Verwaltung
und des Stadtrates, insbesondere im Hinblick auf planerische Aufgaben nach dem
BauGB bleiben durch diese Kosteniibernahmeerklarung unberihrt.

Aus der ,Erklarung” kénnen zudem keinerlei Rechte fir die Vertragspartner hergeleitet
werden. Der Kostenlbernahmeerklarung wurde am 13.10.2016 unterzeichnet.

Das Planungsbiro BBP Stadtplanung Landschaftsplanung (Kaiserlautern) wurde mit der
Vorbereitung und Erstellung der Bebauungsplananderung beauftragt.

Der Stadt Bad Kreuznach entstehen somit durch die Ausarbeitung des Bebauungsplans
,SchloRgartenstralRe — 6. Anderung” keine direkten Kosten. Kosten fallen allenfalls im
Rahmen des erforderlichen und nicht Ubertragbaren verwaltungstéatigen Handelns im
Sinne der Vorbereitung, Durchfiihrung und Begleitung von Verfahrensschritten nach
88 3 - 4a BauGB an.
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1 Aufgabenstellung

Auftraggeber: Stein Koordination GmbH
Steinweg 28 - 34
55606 Kirn

In der Schlossgartenstrasse 2 - 6 in 55583 Bad Minster am Stein - Ebernburg soll
ein Wohn- und Geschaftshaus zu einem Mehrfamilienhaus umgeplant werden. Hier-
zu soll der Bebauungsplan ,Schlossgartenstrasse” der Stadt Bad Kreuznach gean-
dert werden (Entwurf siehe Anlage 1). Hierfar sollen die zu erwartenden Verkehrsge-
rauschimmissionen prognostiziert und mit den Orientierungswerten der DIN 18005
verglichen werden. Ferner soll der maBgebliche AuBenlarmpegel sowie der jeweilige
Larmpegelbereich nach DIN 4109 ermittelt werden. Es sollen schalltechnische Emp-
fehlungen far die textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans vorgeschlagen wer-

den.

Das Gebiet ist derzeit als Mischgebiet (MI) eingestuft. Es soll zu einem Allgemeinen

Wohngebiet (WA) umgeplant werden.

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Ortliche Gegebenheiten

2.1 Ortliche Gegebenheiten, Vorhabenbeschreibung

Baubeschreibung:

In der SchlossgartenstraBBe 2 — 6 in Bad Mlnster am Stein — Ebernburg, einem Stadt-
teil von Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz, Deutschland) soll ein bestehendes, mehr-
stéckiges Gebaude, welches in der Vergangenheit als Wohn- und Geschaftshaus
genutzt wurde, zu einem Mehrfamilienhaus umgeplant und umgebaut werden.

Das ca. 36,0 m lange, 20,6 m breite und 13,5 m hohe Gebaude befindet sich nérdlich
unweit der Einmindung der LandstraBe L379 auf die BundesstraBe B48, die Bad
Kreuznach mit dem Alsenztal verbindet, westlich des Flusses ,Nahe®. Unmittelbar
stdlich des Gebaudes zweigt die OrtstraBe ,Zur Alsenz“ von der LandstraBe L379
ab, verlauft an der Stdseite des Gebaudes entlang zum Parkplatz eines im Gebaude
befindlichen Getrankemarkts und weiter unter der BundesstraBe B48 und einer zu
dieser parallel verlaufenden Eisenbahnstrecke hindurch u.a. zu einem Einkaufsmarkt
und der Drei-Burgen-Klinik, einer Rehabilitationseinrichtung auf der anderen Seite
des parallel zu BundesstraBe B48 und Eisenbahnlinie verlaufenden Flusses ,Alsenz*
(siehe auch Lageplan des Gebaudes in seiner unmittelbaren Umgebung in Anlage 2
sowie Ansichten von Gebaude und Umgebung in Anlage 3). Im Norden schlieBt sich
Wohnbebauung an.

Die Umgebung ist gepragt von massiven Héhenunterschieden: Gegenlber des Ge-
b&udes auf der anderen Seite der in Richtung Ebernburg-Ortskern fihrenden Land-
straBe L379 erhebt sich ein Berg, das Gebaude selbst liegt am Hang, sodass dessen
Kellergeschoss zur Ostseite hin frei liegt. Dort befindet sich der Zugang zum das
ganze Kellergeschoss ausflillenden Getrankemarkt, der auch nach der Umnutzung
des Gebaudes erhalten bleiben soll. Darlber befindet sich das von der Westseite
des Gebaudes wegen der Hanglage nahezu ebenerdig erreichbare Erdgeschoss,
welches zusammen mit dem Obergeschoss, dem Dachgeschoss und dem Spitzbo-
den zukinftig fir Wohnzwecke genutzt werden soll. An seiner Nordseite soll das Ge-
baude um einen Anbau ergéanzt werden, der auf dem Teil des Kellergeschosses er-

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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richtet werden soll, der noch nicht von Erdgeschoss Uberdeckt wird. Bauplanerische
Einzelheiten des derzeitigen Vorplanungsstandes sind den Plénen in Anlage 4 zu

entnehmen.

Schienenverkehr:

Siudostlich des Gebaudes verlauft die Eisenbahnstrecke 3320, Streckenabschnitt
Altenbamberg — Bad Minster am Stein, eine in diesem Bereich zweigleisige Strecke,
auf der hauptséchlich OPNV betrieben wird. Die Schienenfahrzeugbelastung der
Strecke ergibt sich aus von der Deutschen Bahn AG zur Verfligung gestellten Zug-

zahlen (siehe Anlage 5).

StraBenverkehr:

Das Gebaude grenzt im Siden und Osten an die OrtsstraBBe ,Zur Alsenz* und die
dahinter liegende BundesstraBe B48, im Westen an die LandstraBe L379, an der
sich vor dem Gebd&ude eine Bushaltestelle befindet. Die Fahrzeugbelastung von B48
und L379 ergibt sich aus StraBenverkehrszahlen, die vom Landesbetrieb Mobilitat
Bad Kreuznach zur Verfligung gestellt wurden (siehe Anlage 6).

Nach Aussage des Auftraggebers ist ein Umbau der Einmindung der L379 auf die
B48 zu einem Kreisverkehr geplant. Es wird davon ausgegangen, dass sich dadurch
keine nennenswerten Anderungen im Verkehrsaufkommen ergeben. Da die bisheri-
ge Einmindung nicht ampelgeregelt ist, werden somit keine Anderungen in der
schalltechnischen Prognose erwartet.

Offentliche Parkplitze:

Nach der Richtlinie fir den Larmschutz an StraBen RLS-90 sind 6ffentliche Parkplat-
ze in die StraBenverkehrslarmbetrachtung einzubeziehen. Gemal Bebauungsplan-
entwurf sind innerhalb des Plangebietes drei 6ffentliche Parkflachen geplant (siehe

Anlage 1).

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Die von der Ausweisung als 6ffentliche Parkplatze nicht betroffene Parkplatzflache
direkt am Gebaude / Getrankemarkt mit 30 Stellplatzen wird als Kundenparkplatz des

Getrankemarktes betrachtet (siehe unten).

Schiffsverkehr:
Die Alsenz ist nicht mit Wasserfahrzeugen befahrbar, die Nahe nur eingeschrankt.
Schalltechnisch relevanter Schiffsverkehr findet daher in der Umgebung des unter-

suchten Geb&udes nicht statt.

Gewerbe:

Im Kellergeschoss des untersuchten Gebaudes befindet sich ein Getrankemarkt mit
in Spitzenzeiten bis zu 60 Kunden pro Stunde und ca. 10 Anlieferungen pro Woche
(ausschlieBlich im Tagzeitraum). Vor der Ostseite des Gebaudes befindet sich ein 30
Stellplatze umfassender Kundenparkplatz. Dies soll auch nach der geplanten Umnut-
zung des Gebaudes beibehalten werden.

Sudwestlich des Gebaudes befinden sich der ,Kinstlerbahnhof®, ein Steinmetzbe-
trieb sowie ein Sparkassen-Container. Es kann davon ausgegangen werden, dass
die auf das untersuchte Gebaude einwirkenden Gewerbegerdusche maBgeblich von

dem Getrankemarkt bestimmt werden.

Sportstatten und Freizeiteinrichtungen:
Larmrelevante Sportstatten und Freizeiteinrichtungen sind in schalltechnisch relevan-
ter Entfernung zum untersuchten Gebaude nicht vorhanden.

Immissionspunkte

An dem untersuchten Gebaude wurden die Gerduschimmissionen vor den Fassaden
der jeweils interessierenden Geschosse berechnet. Die Héhe der Immissionsorte ori-
entiert sich dabei an den Vorgaben der 16. BImSchV. Dariliber hinaus wurden fir die
im EG und OG geplanten Balkone / Terrassen (Freiflachen) die Gerauschimmissio-
nen in einer Héhe von 2,0 m Uber der Balkon- bzw. Terrassenmitte berechnet:

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Immissionsorte auf Balkonen im EG:
Immissionsorte vor Fenstern im OG:

Immissionsorte auf Balkonen im OG:

Immissionsorte vor Fenstern im DG:

IBS

3,20 m Uber FuBbodenoberkante EG
2,00 m Uber FuBbodenoberkante EG
2,80 m Uber FuBbodenoberkante OG
2,00 m Uber FuBbodenoberkante OG
2,70 m Uber FuBbodenoberkante DG

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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3 Grundlagen der Untersuchung

3.1 Regelwerke

Den durchgefiihrten Untersuchungen liegen die in der folgenden Tabelle aufgefthr-
ten Gesetze, Verordnungen, Normen und Richtlinien zu Grunde:

Tabelle 1: Verwendete Regelwerke

Ifd. Nr.| Norm/Richtlinie | Teil Datum Bezeichnung

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und ahnliche

Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz)
vom 17.05.2013 (BGBI. I, Nr. 25, S. 1274),

zuletzt geandert durch Artikel 3 des Gesetzes

vom 18.07.2017 (BGBI. |, S. 2771)

Méarz 1974

11/ BImSchG (Juli 2017)

6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bun-
/2/ | TALarm | 1998 August 1998 des-lImmissionsschutzgesetz - Technische
Anleitung zum Schutz gegen L&rm (TA Larm)

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Ande-

rung der Sechsten Allgemeinen Verwaltungs-

/3/ | TAL&m | 2017 Juni 2017 vorschrift zum Bundes-Immissionsschutz-

gesetz — (Technische Anleitung zum Schutz
gegen Larm - TA Larm)

Akustik, Dampfung des Schalls bei der Aus-
/4/ | DINISO | 9613 | 2 [ Oktober 1999 | breitung im Freien, Teil 2: Allgemeine Berech-
nungsverfahren (ISO 9613-2 : 1996)

November |Schallschutz im Hochbau — Anforderungen und
1989 Nachweise (inzwischen zurlickgezogen)

15/ DIN 4109

Schallschutz im Hochbau- Hinweise fir Pla-

November nung und Ausfihrung; Vorschlage fir einen

/ 6/ | Beiblatt 2 zu DIN 4109 1989 erhdhten Schallschutz; Empfehlungen fir den
Schallschutz im eigenen Wohn- oder Arbeits-

bereich
/77 DIN 4109 | 1 Juli 2016 Schallschutz im Hochbau — Teil 1: Mindestan-

forderungen

Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechneri-
/81 DIN 4109 | 2 Juli 2016 sche Nachweise der Erfillung der Anforderun-
gen

/9/ DIN 18005 1 Juli 2002 Schallschutz im Stadtebau

Schallschutz im Stadtebau, Berechnungsver-
Mai 1987 fahren; Schalltechnische Orientierungswerte
fur die stadtebauliche Planung

Beiblatt 1 zu DIN 18005,

/10/ Teil 1

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Ifd. Nr.| Norm/Richtlinie | Teil Datum Bezeichnung
Dezember 16. Verordnung zur Durchfihrung des
/11/ 16. BImSchV Bundesimmissionsschutzgesetzes -
2014 -
Verkehrslarmschutzverordnung
Richtlinie fir den Larmschutz an StraBen
Aoril 1990 (RLS-90) mit Allgemeinen Rundschreiben von
/12/ RLS 90 (Sep t. 2010) April 1990, April 1991, Marz 2002, Oktober
pL 2004, Februar 2006, Juni 2006, Marz 2009,
Sept. 2010
/13 / VDI 2719 August 1987 Schallddammung von I_:enstern und deren Zu-
satzeinrichtungen
Schallschutz im Hochbau - Wohnungen - Beur-
/14/ VDI 4100 Oktober 2012 | teilung und Vorschlage fir erhdhten Schall-
schutz

3.2 Weitere Bearbeitungsgrundlagen

Es wurden folgende Unterlagen flr die Bearbeitung herangezogen:

/ 15/ Lageplan des Gebaudes in seiner Umgebung (Auszug aus dem Geobasisin-

/16/

/171

/181

formationen — Liegenschaftskarte der Vermessungs- und Katasterverwaltung
Neustadt an der WeinstraBe vom 07.05. 2010) zur Verfligung gestellt vom

Auftraggeber

Entwurf der 6. Anderung des Bebauungsplans ,SchlossgartenstraBe” der

Stadt Bad Kreuznach vom Mai 2017

Grundrisse, Schnitte und Ansichten des zu untersuchenden Gebaudes (Vor-
planung des Auftraggebers vom 16.11.2016) zur Verfligung gestellt vom Auf-

traggeber

Digitales Gelandemodell (Rasterweite: 1m) der Umgebung des zu untersu-
chenden Gebaudes, zur Verfligung gestellt vom Landesamt fiir Vermessung

und Geobasisinformationen

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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/ 19/ Zugzahlen nach Anlage 2 der 16. BImSchV 2014 (,neue Schall 03“) fiir den
Prognosehorizont 2025 der Eisenbahnstrecke 3320, Streckenabschnitt Alten-

bamberg — Bad Minster am Stein, zur Verfigung gestellt von der Deutschen
Bahn AG

/ 20/ StraBenverkehrszahlen far B48 und L379 fir 2010 mit Abschatzung eines
Prognosefaktors fir den Prognosehorizont 2018, zur Verflgung gestellt von
Landesbetrieb Mobilitat (LBM) Bad Kreuznach

Zudem fand am 20.07.2017 ein Ortstermin zur Inaugenscheinnahme des Gebaudes
und seiner Umgebung sowie zur Aufnahme schalltechnisch relevanter Parameter

statt.

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Emissionsberechnungen

StraBenverkehrsemissionen

Als Kennwert der Schallemission wird der Emissionspegel Lme berechnet; dies ist
der unter Referenzbedingungen (25 m Abstand, 4,00 m Héhe Uber StraBenniveau,
freie Schallausbreitung) berechnete Mittelungspegel.

Die Berechnung der Schallemissionspegel erfolgt mit Hilfe des in Kap. 5.2 beschrie-
benen Rechenprogramms auf Grundlage der “Richtlinien fir den Larmschutz an
StraBen — RLS 90/ 14 /.

Der Emissionspegel eines StraBenabschnitts berechnet sich nach der Formel

Loe =Ln® +D, +Dgyo +Dgyy +Dg [dB(A)] Gl.1-1

mit

Lm (25) Mittelungspegel an einer langen, geraden StraBe im Abstand von 25 m zur
Mitte der nachstgelegenen Fahrbahn in 4 m Héhe Gber StraBenniveau.

Dv Korrektur flr unterschiedliche zuldssige Héchstgeschwindigkeiten.

Dsto Korrektur fur unterschiedliche StraBenoberflachen.

Dstg Korrektur fiir Steigungen und Geféalle

De Korrektur zur Berlcksichtigung von Einfachreflexionen

Grundlage der Berechnungen bilden die vom LBM zur Verfligung gestellten Ver-
kehrsdaten (Analyse 2010 plus 6% flr die B48 bzw. plus 3% flr die L379) / 20 /. Die-
se beinhalten neben der Anzahl der Fahrbewegungen die fir die Berechnung der
Emissionspegel maBgeblichen Parameter wie durchschnittliche tagliche Verkehrs-
starke DTV, stindliche Verkehrsstarke M und Lkw-Anteile p (siehe Anlage 6). Als zu-
lassige Héchstgeschwindigkeit wurde 50 km/h angesetzt.

Berlcksichtigt wurde die fir die B48 und die fir die L379 angegebene StraBenver-
kehrssituation. Fir die StraBe ,Zur Alsenz” standen keine Verkehrszahlen zur Verfu-
gung. Deren (augenscheinlich geringe) Verkehrsbelastung wird mit 15% der Ver-
kehrsstarke der L379 berlcksichtigt.

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Die Beschaffenheit der StraBenoberflachen wird einheitlich mit Dsro = 0 dB in Ansatz
gebracht. Die Langsneigung der Fahrbahnen und die daraus resultierende Korrektur
fir Steigungen und Gefalle ergibt sich aus dem der Berechnung zugrunde gelegten
Gelandemodell / 18 /.

In Anlage 7 sind die Emissionsansétze fir die einzelnen Teilstlicke der StraBen zu-

sammengestellt.

Schienenverkehrsemissionen

Die Berechnung der Schallemissionen des Schienenverkehrs erfolgt nach der Be-
rechnungsvorschrift Schall 03 (Anlage 2 zur 16. BImSchV vom 18.12.2014) / 11 /.

Fir Eisenbahnstrecken wird der langenbezogene Schallleistungspegel L'wa, t, h, m, Fz
im Oktavband f, im Hbéhenbereich h, infolge einer Teil-Schallquelle m fir eine Fahr-
zeugeinheit F: je Stunde nach folgender Gleichung berechnet:

n \")
' _ Q F
L' wathmpz = @anmez T A8¢pme, +1010g o +b¢pm IOQ[ = j + Z(C1f,h,m,c +C2pme )+ ZKk
Cc

Q,0 VO k

Gl.1-2
mit
aa h,m, Fz A-bewerteter Gesamtpegel der langenbezogenen Schallleistung bei der
Bezugsgeschwindigkeit vo = 100 km/h auf Schwellengleis mit durchschnittli-
chem Fahrflachenzustand, nach Beiblatt 1 und 2 der 16. BImSchV, fiir
e Fahrzeugkategorie Fz
e Hoéhenbereich h
e Teilquellennummer m
in dB
Aaa, h m, Fz Pegeldifferenz im Oktavband f, nach Beiblatt 1 und 2 der 16. BImSchV, in dB
le] Anzahl der Schallquellen je Fahrzeugeinheit.
BezugsgréBe nq,0 = 1
bt h, m Geschwindigkeitsfaktor fir

e Oktavband f
e Hdhenbereich h
e Teilquellennummer m

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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VFz Geschwindigkeit flir Fahrzeugkategorie Fz.
BezugsgréBe vo = 100 km/h
Clinm,ec Pegelkorrektur fir die Fahrbahnart nach Tabelle 7 bzw. Tabelle 15 der 16.
BImSchV fir
Oktavband f

Hdhenbereich h
Teilquellennummer m

C2fh,m,c Pegelkorrektur fiir den Fahrflachenzustand nach Tabelle 8 der 16. BImSchV
far
Oktavband f
Hdéhenbereich h
Teilquellennummer m

Kk Pegelkorrekturen, z.B. fir Bricken mit/ohne SchallminderungsmaBnahmen,
far Auffalligkeit von Gerauschen, fiir meteorologische Einflisse etc.

In den Berechnungen werden die acht Oktavbander mit den Mittenfrequenzen von 63
Hz bis 8000 Hz berticksichtigt.

Die Geschwindigkeit vrz wird wie folgt ermittelt:

Ausgangspunkt ist die zulassige fahrzeugbedingte Héchstgeschwindigkeit im Regel-
verkehr. Haben mehrere Fahrzeuge eines Zuges unterschiedliche Héchstgeschwin-
digkeiten, ist die Héchstgeschwindigkeit des langsamsten Fahrzeugs flr alle Fahr-
zeuge zu verwenden. Ist die zulassige Streckengeschwindigkeit geringer, ist diese
anzusetzen. Im Bereich von Personenbahnhéfen (innerhalb der Einfahrsignale) und
von Haltepunkten bzw. Haltestellen (Bahnsteiglange zuzliglich auf jeder Seite 100 m)
ist die zulassige Geschwindigkeit der freien Strecke, mindestens aber 70 km/h anzu-
setzen. Mit vrz = 70 km/h werden die in Bahnhdfen und an Haltepunkten bzw. in Hal-
testellenbereichen anfallenden Gerdusche, die z. B. durch das TlrenschlieBen oder
beim Uberfahren von Weichen und/oder beim Bremsen und Anfahren entstehen, be-
ricksichtigt.

Bei Verkehr von nrz Fahrzeugeinheiten pro Stunde der Art Fz wird der Pegel der lan-
genbezogenen Schallleistung im Oktavband f und Héhenbereich h nach folgender

Gleichung berechnet:

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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L sy =10 |og(Zan1o°-“'WAvahvvazJ Gl.1-3

m,Fz
mit
Lwa, f, h, m, Fz Langenbezogener Schallleistungspegel im Oktavband f, im Héhenbereich h,

infolge einer Teil-Schallquelle m fir eine Fahrzeugeinheit der Kategorie Fz
pro Stunde

Die Berechnung erfolgt mit Hilfe des in Kap. 5.2 beschriebenen Rechenprogramms
auf Basis der von der Deutschen Bahn AG zur Verfligung gestellten Zugdaten / 19 /
(siehe Anlage 5). Fir die Beurteilung der Gerauschimmissionen ist die zuklnftig zu
erwartende Situation maBgebend. Die Berechnung wurde daher auf Basis der Prog-
nose fur das Jahr 2025 durchgefiihrt. Die Anzahl der Schienenfahrzeuge wurde da-
bei gleichmaBig auf die beiden Gleise (bezeichnet mit ,Nahgleis“ fiir das ndher zum
untersuchten Gebaude hin liegende Gleis und ,Ferngleis” flir das weiter vom Gebau-
de weg liegenden Gleis) aufgeteilt. Die Streckenhdchstgeschwindigkeit betragt in
dem betreffenden Streckenabschnitt 90 km/h.

In dem untersuchten Streckenabschnitt sind Schwellengleise verbaut. Es wird davon
ausgegangen, dass dort keine Schallminderungstechniken am Gleis verbaut sind. Im
Bereich der Eisenbahnbriicke Gber die Nahe wurde eine Korrektur fiur Bricken Ker
berlicksichtigt. Pegelkorrekturen fiir die Auffalligkeit von Gerduschen wie z.B. Kur-

venfahrgerausche werden nicht in Ansatz gebracht.

In Anlage 8 sind die Emissionsansétze fir die einzelnen Teilstliicke der Schienen-

strecken zusammengestellt.

Parkplatzemissionen

Ostlich des untersuchten Geb&udes sind gemaB Bebauungsplanentwurf zwei vor-
handene Parkflachen als 6ffentliche Parkplatze ausgewiesen. Derzeit umfasst diese
Flache, nachfolgend als P (groB) bezeichnet, 43 Stellplatze. Es wird davon ausge-
gangen, dass diese Anzahl erhalten bleibt. Stdlich des untersuchten Gebaudes ist

gemafB Bebauungsplanentwurf eine weitere bereits vorhandene Parkflache als 6f-

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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fentliche Parkflache ausgewiesen. Derzeit umfasst diese Flache, nachfolgend als P
(klein) bezeichnet, 4 Stellplatze. Es wird davon ausgegangen, dass auch diese An-
zahl erhalten bleibt.

Im Tagzeitraum wird fir die 6ffentlichen Parkflachen von einer Fahrzeugwechselhau-
figkeit von 0,3 Fahrzeugen pro Stellplatz und Stunde ausgegangen, im Nachtzeit-

raum von 0,06 Fahrzeugen pro Stellplatz und Stunde.

Die Berechnung der Schallemissionen der 6ffentlichen Parkplatze erfolgt nach DIN
18005-1 /9 /in Verbindung mit RLS-90/ 12 /.

In DIN 18005-1 wird zur Berechnung der Schallemissionen 6ffentlicher Parkplatze
auf den Abschnitt 4.5 der RLS-90 verwiesen.

Hiernach kann der Emissionspegel L*me nach folgender Gleichung berechnet wer-

den:
L*mg =37+10-1g N-n }D, Gl.1-4
mit
L*mEe Mittelungspegel in 25 m Abstand zum Mittelpunkt der FI&-
che
N Anzahl der Fahrzeugbewegungen je nach Stellplatz und
Stunde
n Anzahl der Stellplatze auf der Parkflache bzw. -teilflache
Dp Zuschlag fir unterschiedliche Parkplatztypen

Die Berechnung der Schallemissionen nach RLS-90 erfolgt in dem in Abschnitt 5.2
beschriebenen schalltechnischen Berechnungsprogramm.

Es wurden folgende Angaben zur Berechnung der Schallemissionen zu Grunde ge-

legt:

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Tabelle 2: Eingangsdaten fiir die Berechnung der Schallemissionen der 6ffentlichen Parkplatze

Parkplatz Parkplatz Parkplatz Parkplatz
P (klein) P (groB) P (klein) P (groB)
Beurteilungszeitraum Tag Tag Nacht Nacht
Parkplatzart Pkw- Pkw- Pkw- Pkw-
Parkplatz Parkplatz Parkplatz Parkplatz
Bewegungshaufigkeit N [...] 0,3 0,3 0,06 0,06
Anzahl der Stellplatze n [...] 4 43 4 43
Zuschlag Dp [dB(A)] 0 0 0 0
Gesamtflache [m?] 106,8 1560,5 106,8 1560,5

4.4 Gewerbliche Schallemissionen

Gewerbliche Schallemissionen werden bei der Ermittlung des maBgeblichen AuBen-

larmpegels unter dem Vorbehalt der Annahme, dass am untersuchten Geb&ude die

Immissionsrichtwerte der TA Larm flr ein Aligemeines Wohngebiet (WA) eingehalten

sind, durch den Ansatz dieser als maximale Gewerbelarmbelastung beriicksichtigt.

Die von dem Getrankemarkt hervorgerufenen gewerblichen Schallimmissionen wer-

den im Rahmen einer separaten schalltechnischen Untersuchung prognostiziert.

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Immissionsberechnungen

Rechenmodell fiir die Schallausbreitungsrechnung

Ausgangspunkt der schalltechnischen Untersuchungen ist die Aufstellung eines digi-
talen Schallquellen- und Gelandemodells. Hierin werden die komplexen Schallaus-
breitungsbedingungen zwischen den Schallguellen und den Immissionsorten unter
Berlcksichtigung der akustischen Eigenschaften des Untergrundes, eventueller Hin-
dernisse und falls erforderlich weiterer Parameter eingearbeitet. In diesem Modell
sind die Gerauschemittenten lage- und héhenrichtig zusammen mit den Immissions-
orten eingebunden. Zur Berlcksichtigung der geldandeverlaufsbedingten Hé6henunter-
schiede wurden Modellierung und Berechnung auf ein Digitales Gelandemodell auf-
gebaut.

Rechenprogramm

Die Immissionsberechnung erfolgte mit dem Rechenprogramm "SoundPLAN", Versi-
on 7.4, entwickelt durch die SoundPLAN GmbH, vormals Braunstein + Berndt GmbH,
Backnang, auf einem Personal-Computer (PC).

Das Programm berechnet anhand eines dreidimensionalen Modells die Larm-
Immissionen in der Nachbarschaft von
= Gewerbe- und Industrieanlagen
= Sport- und Freizeitanlagen
= Verkehrssystemen wie
o StraBe und Schiene
o Flughé&fen und Landeplatzen oder
= beliebigen anderen larmrelevanten Einrichtungen

nach den zutreffenden gesetzlichen Richtlinien und Vorschriften.

Die eingegebenen Koordinaten der Objekte, z.B. von

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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= StraBenachsen,

» Beugungskanten (Larmschutzwélle und —wande, Einschnittsbéschungen,
Gebaude, Gelandeerhebungen etc.),

= reflektierenden Flachen,

= Bewuchs,

kdnnen am Bildschirm kontrolliert werden.

Auch die Erstellung von Rasterlarmkarten ist mdéglich. Die Ausgabe der Rasterlarm-
karte besteht aus Plotbildern, in denen die Flachen des Untersuchungsgebiets ge-
staffelt nach Immissionspegelklassen in verschiedenen Farben dargestellt werden.

Die Anzeige von Isolinien ist ebenfalls méglich.

5.3 Berechnungsgang der Beurteilungspegel

Die Immissionspegel an den untersuchten Immissionsorten werden in dem in Ab-

schnitt 5.2 beschriebenen schalltechnischen Berechnungsprogramm ermittelt.

5.3.1 Berechnung des Beurteilungspegels von StraBenverkehr nach RLS 90 (16.
BImSchV

Der von einem Fahrstreifen einer "langen, geraden StraBe" an einem Immissionsort
hervorgerufene Mittelungspegel Lm,n bzw. Lm, + vom nahen (Index “n“) bzw. fernen

(Index “f“) auBeren Fahrstreifen wird berechnet nach der Formel

Lm n :Lm E +DSJ_ +DBMJ_ +DBJ_ [dB(A)] bzw.
(Gl.1-5)
Lt =Lme +Ds1 +Dgw +Dg1 [dB(A)]
mit
LmEe Emissionspegel fiir den untersuchten Fahrstreifen
D, Pegelénderung zur Bericksichtigung des Abstandes und
der Luftabsorption
Dgu 1 Pegelanderung zur Beriicksichtigung der Boden- und Me-

teorologiedampfung

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
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Dg, Pegelanderung durch topographische Gegebenheiten und
bauliche MaBnahmen

Liegt keine "lange, gerade StraBe" im Sinne der RLS 90 vor, wird die zu untersu-
chende StraBe in Teilsticke unterteilt. Der Mittelungspegel von einem Fahrstreifen

eines Teilstlicks kann nach folgender Gleichung berechnet werden:

m,i=Lm g+ Di+ Ds + Dew + Ds [dB(A)] (Gl.1-6)
mit:
LmEe Emissionspegel fiir das Teilstlck
D Korrektur zur Berlicksichtigung der Teilstlicklange
Ds Pegelanderung zur Berlicksichtigung des Abstandes und

der Luftabsorption

Dam Pegelanderung zur Berlcksichtigung der Boden- und Me-
teorologiedampfung

Ds Pegelanderung durch topographische und bauliche Gege-
benheiten (Dg = Drefi — D2)

Die fur die einzelnen Teilstlicke berechneten Mittelungspegel werden energetisch
zum Mittelungspegel Lm zusammengefasst.
Der Beurteilungspegel Lr berechnet sich schlieBlich nach der Formel

L, = Lm + K [dB(A)] (Gl 1-7)

mit:
Lm Energetisch zusammengefasste Mittlungspegel Lm, i der
beiden Fahrstreifen

K Zuschlag fir erhéhte Stérwirkung von lichtzeichengeregel-
ten Kreuzungen und EinmUndungen.

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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5.3.2 Berechnung des Beurteilungspegels von Schienenverkehr nach Schall 03
(16. BImSchV)

Schallausbreitungsrechnung fiir Schienenstrecken (Eisenbahnen und StraBen-

bahnen)

Die Schallimmission an einem Immissionsort wird als dquivalenter Dauerschalldruck-

pegel Lpaeq flir den Zeitraum einer vollen Stunde berechnet. Er wird gebildet durch
energetische Addition der Beitrdge von
o allen Teilschallquellen in Oktavbandern mit Mittenfrequenzen von 63 Hz bis
8000 Hz
o allen H6henbereichen h
o allen Teilsticken kS
o allen Ausbreitungswegen w.

Bei der Berechnung werden folgende Gerauschanteile berlicksichtigt:

Rollgerdusch, hervorgerufen von Rad- und Schienenrauheit

Aerodynamische Gerausche, hervorgerufen durch die am Fahrzeugkasten bzw.
dem Stromabnehmer entlang stromende Luft

Aggregatgerausche von am Fahrzeug montierten Aggregaten wie Klimaanlagen
etc.

Antriebsgerausche von der Lokomotive bzw. den Motoren der Triebwagen

Aus den Schallleistungspegeln der einzelnen Schallquellen wird der energiedquiva-
lente Dauerschalldruckpegel am Immissionsort Lpaeq entsprechend den Vorgaben der
Schall 03 (Anlage 2 zur 16. BImSchV / 11 /) nach folgender Formel berechnet:

LpAeq =10 |Og[ Z100-1(LWA,f,h,kS+DI,Ks,w+Ds2,kSAf,h,kS,w)J [dB] (Gl 1- 8)

f,h,kS,w

mit Lwa. 1, h, ks A-bewerteter Schallleistungspegel der Punktschallquelle in der
Mitte des Teilstiicks kS, der die Emission aus dem Héhenbe-
reich h angibt [dB re 1 pW]

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Richtwirkungskorrektur fir den Ausbreitungsweg w flr das
Teilstlick kS, die beschreibt, um wie viel der von einer Punkt-
schallquelle erzeugte aquivalente Dauerschalldruckpegel in
der auf dem Ausbreitungsweg w relevanten Richtung von dem
Pegel einer ungerichteten Punktschallquelle abweicht [dB]

Raumwinkelmal [dB]

Ausbreitungsdampfungsmaf im Oktavband f im Héhenbereich
h vom Teilstlck kS langs des Weges w [dB].

Hier werden die geometrische Ausbreitungsdampfung Adiv, die
Dampfung auf Grund des Bodeneffekts Agr und die Ddmpfung

auf Grund von Abschirmung Avar berticksichtigt (vgl. hierzu DIN
ISO 9613-2).

Diese Berechnungen werden in dem in Abschnitt 5.2 beschriebenen Rechenpro-

gramm durchgeflhrt.

Berechnung des dquivalenten Dauerschalldruckpegels in Beurteilungszeitrau-

men

Die aquivalenten Dauerschalldruckpegel Lpaeq, Tag bzW. Lpaeq, Nacht werden mit dem in

Abschnitt 5.2 beschriebenen Berechnungsprogramm nach den folgenden Gleichun-

gen berechnet:

. 1
LpAeq,Tag =10 Iog(%

(1
LpAeq,Nacht =10 log(g

mit:

Lpaeq, T bzw.
LpAeq, N

T bzw. N

* i 1 O(LpAeq,T)/1OJ

T=1

8
* Z 1 0(LpAeq,N)/1Oj
N=1

(Gl. 1-9)

Aquivalenter Dauerschalldruckpegel in der Stunde T fiir den Tagzeit-
raum (6 Uhr bis 22 Uhr) bzw. in der Stunde N fiir den Nachtzeitraum
(22 Uhr bis 6 Uhr)

Zahler fur volle Stunden des Beurteilungszeitraums Tag bzw. Nacht

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Berechnung des Beurteilungspegels fiir Schienenstrecken (Eisenbahnen und

StraBenbahnen)

Aus den ermittelten &quivalenten Dauerschalldruckpegeln wird der Beurteilungspegel

Lr folgendermaBen berechnet:

Lr,TagszAeqTag+ KS

(Gl. 1-10)
LrNachtszAeq}lacht""KS
mit:
LpAeq, Tag bzw. Aquivalenter Dauerschalldruckpegel fiir den Tagzeitraum (6 Uhr
LpAeq, Nacht bis 22 Uhr) bzw. Nachtzeitraum (22 Uhr bis 6 Uhr)
Ks Pegelkorrektur StraBBe — Schiene (,Schienenbonus®).

Diese Pegelkorrektur ist seit dem 1.1.2015 fiir Eisenbahnen nicht
mehr anzuwenden.

Zum 1.1.2019 wird diese Pegelkorrektur auch fiir StraBenbahnen
abgeschafft.

Pegelkorrekturen fir ton-, impuls- oder informationshaltiges Gerdusch werden hier
nicht berlcksichtigt, da sie in den KenngréBen fiir die Schallemission enthalten sind.

Bei der Beurteilung der Schienenverkehrsgerdusche wird der sog. “Schienenbonus®
(Ks = -5 dB) hier nicht in Ansatz gebracht.

MaBgeblicher AuBenlarmpegel nach DIN 4109

Wenn ohne aktive oder passive SchallschutzmaBnahmen die Immissionsrichtwerte
bzw. Orientierungswerte der fir die einzelnen Larmarten heranzuziehenden Regel-
werke Uberschritten werden, missen entsprechende LarmschutzmaBnahmen in den
textlichen Festsetzungen des Bebauungsplans aufgenommen werden. Wenn aktive
LarmminderungsmaBnahmen nicht mdglich oder nicht sinnvoll sind, missen passive

LarmschutzmaBnahmen gefordert werden. Die Bemessung passiver Larmschutz-

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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maBnahmen erfolgt hierbei auf Basis der maBgeblichen AuBenlarmpegel nach DIN
4109 /5 /. Der maBgebliche AuBenlarmpegel wird nach DIN 4109-2 / 8 / ermittelt.

HierfGr wird die Larmbelastung durch Verkehr errechnet und anschlieBend durch

energetische Addition der gewerblich zulassigen Larmbelastung Uberlagert.

5.4.1 Verkehrslarm (StraBen- und Schienenverkehr)
Die Beurteilungspegel des gesamten StraBen- und Schienenverkehrs (StraBen, 6f-
fentliche Parkplatze sowie Eisenbahn) werden fir den Tag (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr)
bzw. fir die Nacht (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) nach der 16. BImSchV ermittelt, wobei
zur Bildung des maBgeblichen AuBenlarmpegels zu den errechneten Werten jeweils
3 dB(A) zu addieren sind.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als
10 dB(A), so ergibt sich der maBgebliche AuBenlarmpegel zum Schutz des Nacht-
schlafes aus einem 3 dB(A) erhdéhten Beurteilungspegel fur die Nacht und einem Zu-
schlag von 10 dB(A).

5.4.2 Gewerbe- und Industrieanlagen
Im Regelfall wird als maBgeblicher Gewerbe-AuBenlarmpegel der nach der TA Larm
/ 2/ / 3/ im Bebauungsplan fir die jeweilige Gebietskategorie angegebene Tag-
Immissionsrichtwert eingesetzt, wobei zu dem Immissionsrichtwert 3 dB(A) zu addie-

ren sind.

Betragt die Differenz der Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als
15 dB(A), so ergibt sich der maBgebliche AuBenlarmpegel zum Schutz des Nacht-
schlafes aus einem 3 dB(A) erhéhten Beurteilungspegel fur die Nacht und einem Zu-
schlag von 15 dB(A).

Zur Bertcksichtigung gewerblicher Gerausche wird bei der Ermittlung des maBgebli-
chen AuBenlarmpegels im Tagzeitraum (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) ein Immissions-

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
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richtwert von 55 dB(A) bzw. fir die Nacht (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) ein Immissions-
richtwert von 40 dB(A) in Ansatz gebracht.

5.4.3 Uberlagerung mehrerer Schallimmissionen
Rahrt die Gerauschbelastung wie im vorliegenden Fall von mehreren Schallquellen
her, so berechnet sich der resultierende AuBenlarmpegel Lares aus den einzelnen

maBgeblichen AuBenlarmpegeln La,i nach folgender Gleichung:

L, =10-log Y (0" > dB(A) Gl.1-11
mit: L., mafgeblicher AuBenlarmpegel der i-ten Larmart

i Index der La&rmart:i=1,...,n

n Anzahl der L&rmarten

Die Addition von 3 dB(A) darf bei der Uberlagerung mehrerer Schallquellen nur ein-

mal erfolgen, d.h. auf den Summenpegel.

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Beurteilungsgrundlagen

Beurteilungsgrundlagen nach DIN 18005-1

In DIN 18005 Teil 1 werden allgemeine schalltechnische Grundregeln fiir die Planung
und Aufstellung von Bauleitplanen, Flachennutzungspléanen und Bebauungsplanen
sowie anderen raumbezogenen Fachplanungen angegeben /9 /.

In der folgenden Tabelle sind die schalltechnischen Orientierungswerte fir die stad-
tebauliche Planung fir unterschiedliche Gebietsnutzungen der Plangebiete und die
zugehorigen Immissionsorte zusammengestellt. Die Orientierungswerte sollen bereits
auf dem Rand der Bauflachen oder der Gberbaubaren Grundstlcksflachen in den je-

weiligen Baugebieten oder der Flachen sonstiger Nutzung bezogen werden:

Tabelle 3: Schalltechnische Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1

. Schalltechnische Orientierungswerte in dB(A)
Gebietsnutzung
tags nachts
Reines Wohngebiet (WR), Wo-
chenendhausgebiet, Ferienhaus- 50 40 bzw. 35
gebiet
Allgemeines Wohngebiet (WA),
Kleinsiedlungsgebiet (WS), Cam- 55 45 bzw. 40
pingplatzgebiet
Friedhof, Kleingartenanlage, Park- 55 55
anlage
Besonderes Wohngebiet (WB) 60 45 bzw. 40
Mischgebiet (MI)
60 50 bzw. 45
Dorfgebiet (MD) 2w
Gewerbegebiet (GE) 65 55 bzw. 50
Kerngebiet (MK) '
sonstige Sondergebiete, soweit sie
schutzbedirftig sind, je nach Nut- 45 bis 65 35 bis 65
zungsart

Die niedrigeren Nachtrichtwerte gelten fir Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm so-
wie fir Gerausche von vergleichbaren o6ffentlichen Betrieben. Die héheren Nacht-

richtwerte gelten fir Verkehrsgerdusche.

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
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Bei der Beurteilung ist in der Regel am Tag der Zeitraum von 6:00 bis 22:00 Uhr und
in der Nacht von 22:00 bis 6:00 Uhr zugrunde zu legen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, vorhan-
dener Bebauung und in Gemengelagen lassen sich die Orientierungswerte oft nicht
einhalten.

Wo im Rahmen der Abwagung mit plausibler Begriindung von den Orientierungswer-
ten abgewichen werden soll, weil andere Belange Uberwiegen, sollte méglichst ein
Ausgleich durch andere geeignete MaBnahmen (z.B. geeignete Gebaudeanordnung
und Grundrissgestaltung, bauliche SchallschutzmaBnahmen, insbesondere fir
Schlafraume) vorgesehen und planungsrechtlich abgesichert werden.
Uberschreitungen der Orientierungswerte und entsprechende MaBnahmen zum Er-
reichen ausreichenden Schallschutzes sollen im Erlauterungsbericht zum Flachen-
nutzungsplan oder in der Begrindung zum Bebauungsplan beschrieben und ggf. in

den Planen gekennzeichnet werden.

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
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7.1 Verkehrsgerauschimmissionen
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Die Berechnungen wurden unter der Annahme, dass keine aktiven LarmschutzmafB-
nahmen (z. B. Larmschutzwande) im Plangebiet realisiert werden kénnen, durchge-
fihrt.

In Anlage 9 sind die fiir die unterschiedlichen Geschosse berechneten Gebaude-
larmkarten des Beurteilungspegels der Verkehrsgerausche flir das untersuchte Ge-
baude einschlieBlich der fur die AuBenwohnbereiche prognostizierten Beurteilungs-
pegel dargestellt. In Tabelle 4 sind die Beurteilungspegel der Verkehrsgerau-
schimmissionen, die an der jeweils betroffenen Fassade maximal im Tag- bzw.
Nachtzeitraum erwartet werden (Lrtag bzw. LrnNacht), geschossweise zusammenge-
stellt und den fir ein allgemeines Wohngebiet (WA) geltenden Orientierungswerten
der DIN 18005-1 (OWraG bzw. OWNnacnt) gegentibergestellt.

Tabelle 4: Maximaler Beurteilungspegel der Verkehrsgerauschimmissionen und Orientie-
rungswerte der DIN 18005-1 an dem untersuchten Gebaude

Immissionsort | Geschoss | OWrag | Lrtag* | OWnacht | Lenacnt* | eingehalten?
[dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] [ia/nein]
Nordfassade EG 55 60 45 54 nein
Nordfassade OG 55 63 45 56 nein
Nordfassade DG 55 57 45 51 nein
Ostfassade EG 55 65 45 60 nein
Ostfassade OG 55 66 45 61 nein
Ostfassade DG 55 65 45 60 nein
Siudfassade EG 55 66 45 61 nein
Siudfassade OG 55 66 45 61 nein
Siudfassade DG 55 66 45 61 nein
Westfassade EG 55 64 45 57 nein
Westfassade OG 55 63 45 56 nein
Westfassade DG 55 62 45 55 nein

* Werte auf ganze dB(A) gerundet

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung

oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Bei dem untersuchten Gebaude werden an der am starksten betroffenen Fassade
(Sudfassade) im Tagzeitraum zukinftig Beurteilungspegel von bis zu 66 dB(A) und

im Nachtzeitraum von bis zu 61 dB(A) erwartet.

In Tabelle 5 sind die Beurteilungspegel der Verkehrsgerauschimmissionen, die auf
den Balkonen / Terrassen maximal im Tagzeitraum erwartet werden (Lr1ag), ge-
schossweise zusammengestellt und dem fir AuBenwohnbereiche anzustrebenden

Orientierungswert von maximal 60 dB(A) gegentibergestellt:

Tabelle 5: Maximaler Beurteilungspegel der Verkehrsgerauschimmissionen (Freisitzbereiche)

Immissionsort Geschoss | OWrag LrTag* eingehalten?
[dB(A)] | [dB(A)] [ia/nein]
Ostfassade EG 60 68 nein
Ostfassade OG 60 68 nein
Westfassade EG 60 67 nein
Westfassade OG 60 64 nein

* Werte auf ganze dB(A) gerundet

Bei dem untersuchten Gebaude werden in den am starksten betroffenen AufBen-
wohnbereichen (Ostfassade) im Tagzeitraum zukUlinftig Beurteilungspegel von bis zu
68 dB(A) erwartet.

MaBgeblicher AuBenlarmpegel nach DIN 4109

In Tabelle 6 sind die Maximalwerte der maBgeblichen AuBenlarmpegel zum Schutz
des Nachtschlafes und die Larmpegelbereiche nach DIN 4109 / 5/ bzw. DIN 4109-1 /

7 / fur die jeweils betroffene Fassade des Gebaudes dargestellt:

Tabelle 6: MaBgebliche AuBenlarmpegel und Larmpegelbereiche nach DIN 4109

Immissionsort mafgebl. AuBenlarmpegel [dB(A)] Larmpegelbereich nach DIN 4109
Nordfassade 69 v

Ostfassade 74 \'%

Westfassade 74 \Y%

Sudfassade 70 v

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Bei dem untersuchten Gebaude ergeben sich nachts maBgebliche AuBenlarmpegel
nach DIN 4109-2 von 63 bis 74 dB(A), was Larmpegelbereichen nach DIN 4109 von
[l bis V entspricht.

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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8 Schalltechnische Empfehlungen fiir die textlichen Festsetzungen

des Bebauungsplans

Passiver Schallschutz innerhalb des Plangebietes

Die AuBenbauteile von Aufenthaltsrdumen der Gebaude sind entsprechend den

Larmpegelbereichen nach der DIN 4109:1989-11 auszubilden.

Die erforderlichen Schalldamm-MaBe sind in Abh&angigkeit von der Raumnutzungsart

und —gréBe im Baugenehmigungsverfahren auf Basis der DIN 4109:1989-11 nach-

zuweisen. Die Festsetzung gibt den maximalen Larmpegelbereich fir jede Gebaude-

fassade wieder. Die festgesetzten Larmpegelbereiche gelten dabei nicht nur fir die

Rander der Baugrenzen, sondern ebenso fir alle Fassadenseiten gleicher Ausrich-

tung. Bei einem Fassadenwinkel, der zwischen den festgesetzten Fassadenseiten

liegt, ist der jeweils hdhere der beiden nachstgelegenen Larmpegelbereiche anzu-

wenden.
o o ;
5 .

Nordfassade .

/]
“a o o
Q

Ostfassade

WA 1 [iimies |WA 2 [iszomomm

Sidfassade

X k Dateng e g8 und
} M 1:500 ok b S Rheiniand-Pfalz - (Zustimmung vom 15. Okiober 2002)

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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A. Fur Nutzungen, die am Tag und in der Nacht den gleichen Schutzstandard

genieBen (Biuroraume, Unterrichtsraume u.a.), gelten folgende Anforderun-

gen:

Aus den Larmpegelbereichen ergeben sich die in der folgenden Tabelle dargestellten

Anforderungen an die AuBenbauteile:

Tabelle A
N . Erforderliches Gesamtschalldamm-MaB der
Fassade Larmptre‘gilt:)erelch jeweiligen AuBenbauteile (erf. R’w,res in dB)
DIN 4109:1989-11 nach DIN 4109:1989-11
) Biroraume, Unterrichtsrdume und &hnliches '
Nordfassade v 35
Ostfassade \Y 35
Sitdfassade \Y 35
Westfassade v 35

B. Fur Nutzungen, die in der Nacht eine besondere Schutzwirdigkeit genieBen

(Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsriume in Beherber-

gungsstatten u.a.), gelten folgende Anforderungen:

Aus den Larmpegelbereichen ergeben sich die in der folgenden Tabelle dargestellten

Anforderungen an die AuBenbauteile:

! In DIN 4109:1989-11 werden Unterrichtsraume in Bezug auf die schallschutztechnischen Anforderungen wie Aufent-
halts- und Schlafraume (Abschnitt B) behandelt. Da im vorliegenden Fall davon ausgegangen wird, dass Unterrichts-
rdume, sofern Uberhaupt welche realisiert werden, nicht im Nachtzeitraum genutzt werden, wurden sie in Bezug auf
die schallschutztechnischen Anforderungen abweichend von der DIN 4109:1989-11 genauso behandelt wie die nur im
Tagzeitraum in Benutzung befindlichen Blrordume (siehe Abschnitt A).

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung

oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Tabelle B
Erforderliches Gesamtschalldamm-MaB der
N . jeweiligen AuBenbauteile (erf. R’w,es in dB)
Fassade Larmp‘;gifere"’h nach DIN 4109:1989-11
DIN 4109:1989-11 | - Aufenthaltsraume in Wohnungen,
) Ubernachtungsrdume in Beherbergungsstatten
und &hnliches

Nordfassade v 40

Ostfassade \Y 45

Sudfassade Vv 45

Westfassade v 40

AuBenwohnbereiche

Wenn eine Wohnung ausschlieBlich Gber AuBenwohnbereiche ab Larmpegelbereich
IV (Verweis auf Tabelle A) verfiigt, ist dieser durch bauliche SchallschutzmaBnahmen
wie z.B. verglaste Vorbauten vor dem einwirkenden Larm zu schitzen. Durch die
SchallschutzmaBnahme ist sicherzustellen, dass im AuBenwohnbereich ein Tagpegel
von kleiner 60 dB(A) erreicht wird.

Lufter

Fir Schlafraume und Kinderzimmer ist durch bauliche MaBnahmen ein ausreichen-
der Schallschutz auch unter Berlicksichtigung der erforderlichen Bellftung zu ge-
wahrleisten. Dazu sind die Schlafrdume an Fassaden ab Larmpegelbereich Il (Ver-
weis auf Tabelle B) mit einer schallgeddmmten Llftungsanlage auszustatten, die ei-
nen ausreichenden Luftwechsel (20 m3/h pro Person) wahrend der Nachtzeit sicher-
stellen. Die jeweiligen Schallddmmanforderungen des Larmpegelbereichs missen
auch bei Aufrechterhaltung des Mindestluftwechsels eingehalten werden. Auf die
schallgedammten Lifter kann verzichtet werden, wenn der Nachweis erbracht wird,
dass in Schlafraumen durch geeignete bauliche SchallschutzmaBnahmen (z.B. Dop-

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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pelfassaden, verglaste Vorbauten) ein Innenraumpegel bei teilgedffneten Fenstern
von 30 dB(A) wahrend der Nachtzeit nicht Gberschritten wird.

Reduktion

Wird im Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht, dass im Einzelfall ge-
ringere AuBenlarmpegel an den Fassaden vorliegen, kénnen die Anforderungen an
die Schalldammung der AuBenbauteile entsprechend den Vorgaben der DIN 4109

reduziert werden.

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Zusammenfassung

In der Schlossgartenstrasse 2 - 6 in 55583 Bad Minster am Stein - Ebernburg soll
ein Wohn- und Geschaftshaus zu einem Mehrfamilienhaus umgeplant werden. Hier-
zu soll der Bebauungsplan ,Schlossgartenstrasse” der Stadt Bad Kreuznach geéan-
dert werden. Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung wurde auf Basis der

Vorplanung die Verkehrslarmsituation bei Tag und Nacht untersucht und bewertet.

Die Untersuchung hat ergeben, dass im Hinblick auf die zuklnftig zu erwartende
Verkehrslarmsituation bei dem Mehrfamilienhaus nachts Beurteilungspegel von bis
zu L = 61 dB(A) zu erwarten sind. Die Orientierungswerte der DIN 18005-1 fiir ein
allgemeines Wohngebiet (WA) werden somit erheblich Gberschritten. Bei dem Mehr-
familienhaus werden mafBgebliche AuBenlarmpegel von bis zu 74 dB(A) erwartet,
was dem Larmpegelbereich V der DIN 4109 entspricht.

Unter Beachtung der 6értlichen Gegebenheiten und unter Berticksichtigung der Ver-
héaltnismaBigkeit, sowie aus Grinden der technischen Wirksamkeit werden zur Erzie-
lung des notwendigen Schallschutzes passive SchallschutzmaBnahmen vorgeschla-

gen.

An allen untersuchten Immissionsorten innerhalb des Plangebietes werden Schall-
schutzfenster und ggf. Liftungseinrichtungen gefordert. Darliber hinaus werden fir
die AuBenwohnbereiche bauliche SchallschutzmaBnahmen wie z.B. verglaste Vor-
bauten vorgeschlagen. In Abschnitt 8 werden entsprechende Hinweise flr textliche
Festsetzungen des Bebauungsplans gegeben.

Im Rahmen des Anderungsverfahrens fiir den Bebauungsplan sind weitere schall-
technische Untersuchungen notwendig. Eine Untersuchung der in Verbindung mit
dem geplanten Getrankemarkt verbundenen gewerblichen Gerauschimmissionen
und deren Beurteilung nach TA L&arm ist nicht Gegenstand der vorliegenden schall-
technischen Untersuchung.

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Frankenthal, den 07.08.2017

Dipl.-Ing. (FH) U. Thorn Dipl.-Ing. A. Sinambari
(Messstellenleitung) (Bearbeiter)

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Anlage 1
bis

Anlage 9

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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STADT BAD KREUZNACH BEBAUUNGSPLAN "SCHLOSSGARTENSTRASSE", 6. Anderung

Anlage 1: Entwurf Bebauungsplan NN 0 A
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LEGENDE VERFAHRENSVERMERKE
ART DER BAULICHEN NUTZUNG (59 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 1. AUFSTELLUNSBESCHLUSS
DerRatder Snadl Bac]‘K‘reu‘z‘ﬁ‘a‘c‘h hat in seiner Sitzung am. den

- Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauNVO)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

04 Grundflachenzahl als Hochstma® (§ 16 Abs. 2 BauNVO, § 19 BauNVO)
GHmax=
T32.0m ONN Gebaudehohe als Hochstmal

BAUWEISE, UBERBAUBARE FLACHEN, STELLUNG BAULICHER ANLAGEN
(§9 Abs.1 Nr.2 BauGB)
o offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO}

Baugrenze (§ 23 Abs. 1 und 3 BauNVO)

VERKEHRSFLACHEN (§9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)
StraRenverkehrsfiichen mit Gehwagen
[ ‘ Vearkehrsflichen besondersr Zweckbestimmung;

P hier: Offentiche Parkflache

StraRer linie

ERHALTUNG VON BAUMEN UND STRAUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
Abs. 1 Nr. 25 b BauGB)

@ zu erhaltender Baum

SONSTIGES
AmEE Abgrenzung des rdumlichen Geltungsbereichs (§ 9 Abs. 7 BauGB)
e Abgrenzung untersch r Nutzungen
(§1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNvQ)
30-45° Dachneigung (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO)
g0 a0
FO Flachdach

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.

Bebauungsplan gem. § 13a BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB aufzustellen

2. OFFENTLICHE AUSLEGUNG DES PLANENTWURFES:
Der Planentwurf lag gemé® § 13 Abs.1Nr. 2 BauGB i.V. mit § 3 Abs. 2 BauGB nach Bekanntmachung vom
in der Zeit vom bis zum &ffentiich aus,

3. BETEILIGUNG DER BEHORDEN UND SONSTIGEN TRAGER OFFENTLICHER BELANGE
NACH § 4 ABS. 2 BauGB

Das Verfahren zur Beteiligung der Behrden und der sonstigen Trager éffenticher Belangs wurde

gemalh § 13 Abs. 2 Nr. 3 BauGB i.V. mit § 4 Abs.2 BauGB am . . eingeleitet.

Die Frist fir die Abgabe der Stellungnahmen endete am

4 UNG DER STELL

Der Gemeinderat hat nach vorangegangener Priffung gem. § 1 Abs, 7 LV, mit § 13 BauGB in seiner Sitzung
am ... ... Uber die innerhalb der gesetzten Frist eingegangenen Stellungnahmen
beschlossen.

5. SATZUNGSBESCH! DES BEBAUUNGSPLANS
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am den Bet gem. § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung beschlossen.

6. AUSFERTIGUNG

Der Bebauungsplan, bestehend aus: Planzeichnung, bauplanungsrechtlichen Festsetzungen ,
bauordnungsrechtlichen Festsetzungen und Satzung, stimmt mit seinen Bestandtellen mit dem Willen des
Stadtrates iiberein.

Das fiir den Bebauungsplan vorgeschrisbene gesetzliche Verfahren wurde singehalten.

Der Bebauungsplan wird hiermit ausgefertigt. Er tritt am Tag seiner Bekanntmachung in Kraft.

Ausgsfertigt
Stadiverwaltung Bad Kreuznach
Fachabteilung Stadiplanung und Umwelt

Oberhirgermeisterin

7. BEKANNTMACHUNG DES BESCHLUSSES DES BEBAUUNGSPLANES

Die ortsiibliche: des des Bebaul gemalt § 10 Abs. 3 BauGB
erfolgte am ...

Ausgsfertigt

Stadtverwaltung Bad Kreuznach Datum .

Fachabteilung Stadiplanung und Umwelt

Oberhirgsrmeisterin
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Die bauplar en und rechtlichen T im gesonderten Belheft sind
Bestandteil des Bebauungsplans. Die Begrlindung mit den Angaben nach § 2a BauGB und die
zusammenfassende Erkl4rung nach § 10 Abs. 4 BauGB sind beigefligt.
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. Geselz tber die Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) in der Fassung vom 24, Februar 2010 (BGBI. | S.
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Anlage 2: Lageplan (,,Katasterplan®)

Rhem.laﬂdpfﬂ-lz Vermessungs- und Katasterverwaltung

Auszug aus den Geobasisinformationen | Neustadt a.d.-Weinstr., 07.05.2010
- Liegenschaftskarte -
Ungefihrer Malistab 1:1000
Kreis Bad Kreuznach |
Gemeinde Hergestellt durch das
Gemarkun Ebernburg Vermessungs- und Katasteramt Neustadt.
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Vervielfiltigungen fiir eigene Zwecke sind zugelassen. Fine unmittelbare oder mittelbare Vermarktung, Umwandlung oder Veriiffentlichung der Geobasisinformationen
bedarl der Zustimmung der zustindigen Vermessungs- und Katasterbehorde (§12 Landesgesetz iiber das amiliche Vermessungswesen).

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Anlage 3: Ansichten des untersuchten Gebaudes und seiner Umgebung

Abbildung 1: Gebaude aus nordwestlicher Richtung mit Bushaltestelle

Abbildung 2: Gebaude aus nordéstlicher Richtung mit Blick liber den am Gebéaude liegenden,
zum Teil 6ffentlichen, zum Teil zum Getrankemarkt (links im Bild) gehérenden Parkplatz

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.



Seite 40 von 60 zum Prifbericht Nr. 17.3.948 vom 07.08.2017 — Stein Koordination

Anlage 3 (Fortsetzung): Ansichten des untersuchten Gebaudes und seiner Um-
gebung

\

Abbildung 3: Kleine Parkplatzflachen siidlich des Gebaudes und StraBe ,,Zur Alsenz*

Abbildung 4: GroBe Parkplatzflache 6stlich und Wohnbebauung nérdlich des Gebédudes

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Anlage 3 (Fortsetzung): Ansichten des untersuchten Gebaudes und seiner Um-
gebung

Abbildung 6: Lieferverkehr am Getrdnkemarkt und Blick auf die StraBen ,,Zur Alsenz® und B48

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Anlage 3 (Fortsetzung): Ansichten des untersuchten Gebaudes und seiner Um-
gebung

T
7

Abbildung 8: Bushaltestelle vor dem Gebé&ude

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Anlage 3 (Fortsetzung): Ansichten des untersuchten Gebaudes und seiner Um-
gebung

Abbildung 9: Einmiindung der L379 auf die B48 siidlich des Gebaudes (hier z.T. mit Schwer-
verkehr) und dahinter liegendem ,,Klinstlerbahnhof“

Abbildung 10: BundesstraBe B48 mit parallel verlaufender, vom Gebaude aus gesehen dahin-
terliegender Eisenbahnstrecke (hier mit Personen-Nahverkehrszug)

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.



Seite 44 von 60 zum Prifbericht Nr. 17.3.948 vom 07.08.2017 — Stein Koordination

Anlage 3 (Fortsetzung): Ansichten des untersuchten Gebaudes und seiner Um-
gebung

Abbildung 12: Gewerbebetrieb siidwestlich des Gebaudes

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.



Seite 45 von 60 zum Priifbericht Nr. 17.3.948 vom 07.08.2017 — Stein Koordination

Anlage 4: Vorplanung: Grundriss Kellergeschoss

Die Mafe des Bestandes sind der Bauantragsplanung von 01.08.1989 entnommen und wurden nicht von Ort iberpriift. Der bautechnische Warmeschutz, die statischen sowie die Brandschutzeigenschaften der Bestandsbauteile wurde nicht gepriift.
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Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Hinweise

Gebaude der Gebaudeklasse 4, Ausfiihrung gem. geltender
bautechnischer Regelwerke und dem Stand der Technik.

MaRgebend fiir die Planung und Ausfiihrung
ist die gepriifte Statik, der EnEV-und Schall-
hi h sowie das Brandschutzk
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Anlage 4: (Fortsetzung): Vorplanung: Grundriss Erdgeschoss

Die Malte des Bestandes sind der Bauantragsplanung von 01.08.1989 entnommen und wurden nicht von Ort Uberpriift. Der bautechnische Warmeschutz, die statischen sowie die Branc
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Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.

176 B
213"

ﬁ. S\ +

{g‘ &‘ El

ﬁ\ ~

B8, o R

fe e §

é&?

§_
Erdgeschoss

Hinweise

Gebaude der Gebdudeklasse 4, Ausfilhrung gem. geltender
bautechnischer Regelwerke und dem Stand der Technik.

MaRgebend fiir die Planung und Ausfiihrung
ist die gepriifte Statik, der EnEV-und Schall-
schu is, sowie das

Die auf dem Grundstiick verlegte Wasserversorgungsleitung
ist drtlich zu priifen. Ggf. ist das Objekt entsprechend
Dies ist dem ur tigli

mitzuteilen.
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Anlage 4: (Fortsetzung): Vorplanung: Grundriss Obergeschoss

Die Malte des Bestandes sind der Bauantragsplanung von 01.08.1989 entnommen und wurden nicht von Ort Uberpriift. Der bautechnische Warmeschutz, die statischen sowie die Branc igenschaften der Bestanc ile wurde nicht gepraft.
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Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung

oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Hinweise

Gebaude der Gebdudeklasse 4, Ausfilhrung gem. geltender
bautechnischer Regelwerke und dem Stand der Technik.

MaRgebend fiir die Planung und Ausfiihrung
ist die gepriifte Statik, der EnEV-und Schall-
schu is, sowie das

Die auf dem Grundstiick verlegte Wasserversorgungsleitung
ist drtlich zu priifen. Ggf. ist das Objekt entsprechend
Dies ist dem ur tigli

mitzuteilen.

Fiir Schaden an der Leitung wird keine Haftung iibernommen.
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Anlage 4: (Fortsetzung): Vorplanung: Grundriss Dachgeschoss

Die Malte des Bestandes sind der Bauantragsplanung von 01.08.1989 entnommen und wurden nicht von Ort Uberpriift. Der bautechnische Warmeschutz, die statischen sowie die Branc igenschaften der Bestanc ile wurde nicht gepraft.

Die Rettungsbalkone z.B. VELUX miissen noch mit dem Brandschiitzer abgesprochen werden, ggf. ist eine andere Losung zu finden.
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Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Hinweise

Gebaude der Gebdudeklasse 4, Ausfilhrung gem. geltender
bautechnischer Regelwerke und dem Stand der Technik.

MaRgebend fiir die Planung und Ausfiihrung
ist die gepriifte Statik, der EnEV-und Schall-
schu is, sowie das

Die auf dem Grundstiick verlegte Wasserversorgungsleitung
ist drtlich zu priifen. Ggf. ist das Objekt entsprechend

Dies ist dem ur iigli
mitzuteilen.

Fiir Schaden an der Leitung wird keine Haftung iibernommen.
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IBS

Anlage 4: (Fortsetzung): Vorplanung: Schnitte

Die Malte des Bestandes sind der Bauantragsplanung von 01.08.1989 entnommen und wurden nicht von Ort iberpriift. Der bautechnische Warmeschutz, die statischen sowie die Brandschutzeigenschaften der Bestandsbauteile wurde nicht geprift.

Hinweise

Gebaude der Gebdudeklasse 4, Ausfilhrung gem. geltender
bautechnischer Regelwerke und dem Stand der Technik.

MaRgebend fiir die Planung und Ausfiihrung
ist die gepriifte Statik, der EnEV-und Schall-
schi hweis, sowie das B
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Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Anlage 4: (Fortsetzung): Vorplanung: Ansichten
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Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung

oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Fiir Schaden an der Leitung wird keine Haftung iibernommen.
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Anlage 4: (Fortsetzung): Vorplanung: Grundrisse

IBS

‘Die Mafie des Bestandes sind der Bauﬂnira_g;planung_ von 01.08.1989 entnommen und wurden nicht van Ort i‘:hergrﬁﬁ, Der bautechnische Warmeschutz, die statischen sowie die Brandsck

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Hinweise

der Geb 4, g gem.
bautechnischer Regelwerke und dem Stand der Technik.

MaRgebend fiir die Planung und Ausfiihrung
ist die gepriifte Statik, der EnEV-und Schall-
sowie das

Die auf dem Grundstiick verlegte Wasserversorgungsleitung
ist értlich zu priifen. Ggf. ist das Objekt entsprechend
Dies ist dem il

mitzuteilen.
Fiir Schaden an der Leitung wird keine Haftung iibernommen.
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IBS

Anlage 5: Zugdaten Strecke 3320

3320 Streckenabschnitt Altenbamberg - Bad Minster a. Stein
bei Bad Minster a.S. , Schlossgartenstrasse Km 47,0 - Km 48,6 V = 90 km/h

Schienenverkehr (2016/17 / Strecke ) => neue Schall 03 ab 01/2015

Zugart |Anzahl |Anzahl |V - max [Fz-KAT |ANZ |Fz-KAT|ANZ |Fz-KAT [ANZ (Fz-KAT (ANZ (Fz-KAT|ANZ 5
Tag |Nacht |(Km/h) [1 T2 2 |3 3 |4 4 |5
(6-22) |(22-6)
Uhr Uhr

RB-VT 2 0 90 6-A8 2

RB-VT 2 0 90 6-A8 4

RB-VT 1 0 90 6-A10 1

RB-VT 36 4 90 6-A10 3

Total 41 4 (Richtung u. Gegenrichtung)

Bemerkung : Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie (Fz-KaT) setzt sich wie folgt zusammen

Nr. der Fz-Kategorie: Zeilennr. in Tab . Beiblatt 1 Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebz.
auBer bei HGV)
Traktionsarten: Zugarten: S = S-Bahn RE = Regionalexpress
E = Besp. E-Lok LZ = Leerzug/Lok ICE = Triebzug des HGV TGV= franz.Triebzug des HGV
V = Besp. Diesellok GZ = Giterzug IC = Intercityzug
ET,-VT= E -/Dieseltriebzug RB = Regicnalbahn D/EZ/NZ = Reise-/Nachtreisezug

Bei GZ der Prognose 2025 Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA-Anordnung vom 11.01.2015
Fir Briicken, schienengleiche BU und enge Gleisradien sind ggf. die entsprechenden Zuschlage zu beriicksichtigen.
Als Fahrbahnart ist grundsétzlich Schotterbett mit Betonschwellen anzusetzen

Schienenverkehr Prognose ( 2025 / Strecke ) => neue Schall 03 ab 01/2015

Zugart |Anzahl |Anzahl [V - max |[Fz-KAT ANZ |Fz-KAT |ANZ |Fz-KAT [ANZ |Fz-KAT |ANZ |Fz-KAT |[ANZ 5
Tag Nacht |(Km/h) |1 12 2 |3 3 |4 4 |5
(6-22) [(22-6)
Uhr Uhr
GZ-V 4 2 90 8-Ad 110-Z2 6 10-Z5 23 10-Z15 110-Z18 6
RB-VT 13 1 90 6-A10 2
RB-VT 50 2 90 6-A10 3
Total 67 5 (Richtung u. Gegenrichtung)

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung

oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Anlage 9: Beurteilungspegel StraBen-, Parkplatz- und Schienenverkehr
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Abbildung 13: Gebaudeldrmkarte (links: Tag; rechts: Nacht) — Beurteilungspegel L fir die Verkehrsgerausche fiir eine Immissionsorthéhe von 3,2 m (AuBenwohnbereiche: 2,0 m) iiber FuBbodenoberkante EG

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Anlage 9 (Fortsetzung): Beurteilungspegel StraBen-, Parkplatz- und Schienenverkehr
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Abbildung 14: Gebaudeldrmkarte (links: Tag; rechts: Nacht) — Beurteilungspegel L fiir die Verkehrsgeréausche fiir eine Immissionsorthéhe von 2,8 m (AuBenwohnbereiche: 2,0 m) iiber FuBbodenoberkante OG

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung

oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.
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Anlage 9 (Fortsetzung): Beurteilungspegel StraBen-, Parkplatz- und Schienenverkehr
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Abbildung 15: Gebaudeldrmkarte (links: Tag; rechts: Nacht) — Beurteilungspegel L; fiir die Verkehrsgeréausche fiir eine Immissionsorthéhe von 2,7 m iiber FuBbodenoberkante DG

Eine Veroffentlichung dieses Berichts ist nur in vollem Wortlaut gestattet. Eine auszugsweise Vervielfaltigung
oder Wiedergabe bedarf der schriftlichen Zustimmung der IBS GmbH.




Stadt Bad Kreuznach

Anpassung des rechtswirksamen Flachennutzungsplanes (FNP) der Stadt Bad Kreuznach im
Wege der Berichtigung gemald 813a Abs. 2 Nr. 2 BauGB.
Umwidmung einer gemischten Bauflache in eine Wohnbauflache (GréRe: ca. 4145 qm)

aufgrund der Festsetzungen der Bebauungsplanung "SchlossgartenstraRe, 6. Anderung".

Auszug aus dem wirksamen FNP - Vorher (gemischte Bauflache)




Stadtverwaltung Bad Kreuznach Beschlussvorlage

offentlich |:| nichtoffentlich

Amt/Aktenzeichen Datum Drucksache Nr. (ggf. Nachtrage)
6/610 08.08.2017 16/180
Beratungsfolge Sitzungstermin

Ausschuss fur Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr 24.08.2017 und 28.08.2017

Stadtrat 31.08.2017

Bebauungsplan ,,Schlossgartenstrafe”, 6. Anderung
a. Abwagung der Stellungnahmen aus der frithzeitigen Beteiligung
b. Beschluss zur Offenlage
c. Anpassung des Flachennutzungsplanes

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat

a. beschlielt die Abwagung der Beteiligung der Offentlichkeit nach §3 Abs.1 BauGB und der
Behdrden nach 84 Abs.1 BauGB gemaR Abwagungsvorschlag (Anlage 2).

b. stimmt dem vorliegenden Entwurf zu und beschlieRt die formliche Beteiligung der Offentlichkeit
nach 83 Abs.2 BauGB (Offenlage) und der Behérden nach 84 Abs.2 BauGB.

c. beschlieRt den Flachennutzungsplan im Wege der Berichtigung gemaf § 13a Abs. 2 Nr. 2
BauGB anzupassen.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium Sitzung am TOP
Stadtrat 31.08.2017
Beratung

Beratungsergebnis

Mit Ja Nein Enthaltung Laut Be- Abweichen-
Stimmen- schluss- der Beschluss

_| Einstimmig _| mehrheit —| vorschlag —| (Rickseite)

Beschlussausfertigungen an:




Problembeschreibung/Begriindung:

Ist-Zustand

Das Plangebiet liegt am Ortseingang von Ebernburg (Ecke Schlossgartenstral3e/ Zur Alsenz) und
ist durch den Bebauungsplan ,Schlossgartenstrale, 5.Anderung” (iberplant. Der Bebauungsplan
setzt fur das Plangebiet ein Mischgebiet fest.

Derzeit befindet sich im untersten Geschoss ein Getrankemarkt. Die oberen Etagen sind seit
langerem ungenutzt.
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Abbildung 1: Auszug aus dem rechtskraftigen Bebauungsplan
Sichtvermerk des Sichtvermerk der Sichtvermerke:
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Problembeschreibung/Begriindung:

Der Eigentimer beabsichtigt in den oberen Geschossen attraktiven, zum Teil barrierefreien und fr
eine breite Schicht der Bevdlkerung bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Das unterste Geschoss
soll weiterhin fir den Einzelhandel genutzt werden. Somit wirde die Wohnnutzung gegentiber der
gewerblichen Nutzung dominieren. Mischgebiete sollen jedoch ein ausgewogenes Verhaltnis
zwischen Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung aufweisen. Daher ist die Anderung des
Mischgebietes in ein Allgemeines Wohngebiet vorgesehen, wodurch eine Uberwiegende
Wohnnutzung im Gebaude ermdglicht wird. Im Untergeschoss ist eine Einzelhandelsnutzung
weiterhin zulassig.

Abbildung 2: Bestandsgebaude

Ziel der Bebauungsplananderung

Durch die geplante Anderung sollen bestehende Potentiale (Leerstande) genutzt werden um der
anhaltenden Nachfrage an Wohnraum in Bad Kreuznach gerecht zu werden. Somit dient sie einer
nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung.

Verfahren

Nach Prifung durch die Verwaltung sind die Voraussetzungen fir die Durchfiihrung des

beschleunigten Verfahrens gegeben. Der Bebauungsplan wird daher im beschleunigten Verfahren

nach § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) aufgestellt, da

e der Bebauungsplan eine innerhalb des Siedlungskorpers gelegene Flache umfasst und damit
die Innenentwicklung zum Ziel hat,

e die nach 8§ 19 BauNVO zulassige Grundflache weniger als 20.000 m? umfasst,

¢ durch den Bebauungsplan keine Zulassigkeit von Vorhaben begriindet wird, die einer Pflicht
zur Durchfiihrung einer Umweltvertraglichkeitsprifung nach dem UVPG oder nach dem
Landesrecht unterliegen und durch die Planung keine Beeintréachtigung der in 8 1 Abs. 6 Nr. 7b
BauGB genannten Schutzgiter zu erwarten ist.

Fur Bebauungsplane der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren kann von einer

Umweltprifung gemal § 2 Abs. 4 BauGB, von einem Umweltbericht gemal § 2a BauGB sowie von

der Angabe nach 8 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen

verfugbar sind, abgesehen werden. Das Planverfahren unterliegt nicht der Eingriffsregelung.

Auf eine Umweltprifung mit Umweltbericht sowie den Angaben nach 82a und 3 Abs.2 Satz2

BauGB werden daher im vorliegenden Verfahren verzichtet.




Problembeschreibung/Begriindung:

Zu Beschlussvorschlag a.

In der Blrgererdrterung wurden Fragen hinsichtlich der max. Gebaudehdhe, der vorhandenen
Stellplatze, der Durchfahrtsmaoglichkeit in die Gartenstrafe sowie der Grundsticksgrenze gestellt.
Die Fragen konnten vor Ort erlautert werden. Stellungnahmen sind im Rahmen der
Birgerbeteiligung nicht eingegangen.

Im Rahmen der Beteiligung der Behdrden wurden 42 Behdrden beteiligt, davon gaben 6 Hinwiese,
9 hatten keine Bedenken und 27 gaben keine Riickmeldung.

Hauptthemen aus der Beteiligung der Trager offentlicher Belange waren:

e Hinweis zum Umgebungsschutz der Denkmaler Ebernburg und Bahnhof Ebernburg
¢ Hinweise zur Entwéasserung und Heilquellenschutzgebieten

e Hinweise zum Hochwasserschutz

¢ Hinweise bzgl. der Geologie und des Bergbaus

e Hinweise zum Larmschutz

¢ Hinweise auf Leitungen

o Hinweise zur Verkehrsplanung

Die ausfuhrlichen Stellungnahmen sowie die Abwagungsvorschlage sind als Anlage 2 beigeflgt.

Zu Beschlussvorschlag b.

Nach Abwagung der eingegangenen Stellungnahmen wird die Offenlage beschlossen und mit den
Uberarbeiteten und erganzten Unterlagen (siehe Anlagen 3-6) gemalR 8§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2
BauGB sowohl der Offentlichkeit als auch den Behorden vorgelegt.

Eine Erganzung zur schalltechnischen Untersuchung hinsichtlich einer Gewerbelarmbetrachtung,
sowie der daraus resultierenden erforderlich Anpassungen werden zur Sitzung nachgereicht.

Zu Beschlussvorschlag c.

Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan sieht fir das Plangebiet ein Mischgebiet vor. Dementsprechend ist der
Flachennutzungsplan anzupassen und eine Wohnbauflache darzustellen.




Problembeschreibung/Begriindung:

-"Hh: A

Abbildung 3:Auszug aus dem Flachennutzungsplan

Im beschleunigten Verfahren kann ein Bebauungsplan der von den Darstellungen des Flachen-
nutzungsplans abweicht, auch aufgestellt werden, bevor der Flachennutzungsplan gedndert oder
erganzt ist. Die geordnete stadtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets darf nicht beein-
trachtigt werden. Dann ist der FNP im Wege der Berichtigung anzupassen. Damit entfallt ein
formliches Verfahren zur Anderung des Flachennutzungsplans komplett.

Durch die Anderung des Bebauungsplans wird die geordnete stadtebauliche Entwicklung nicht
beeintrachtigt, einer Anpassung im Wege der Berichtigung steht daher nichts im Wege. Die
Darstellung zur Berichtigung des FNP ist in Anhang 7 dargestellt.

Anlagen:

1. Grenzbeschreibung

Stellungnahmen mit Abwagungsvorschlagen
Auszug Planzeichnung

Textliche Festsetzungen

Begrindung zum Bebauungsplan
Schalltechnische Untersuchung

Anpassung FNP

NogaMwN




	Textliche Festsetzungen
	A Planungsrechtliche Festsetzungen
	1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)
	1.1 WA = Allgemeines Wohngebiet (§ 4 BauGB)

	2 Maß der Baulichen Nutzung
	2.1 Begriffsbestimmungen
	2.2 Grundflächenzahl (GRZ)
	2.3 Maximale Gebäudehöhe (Ghmax)

	3 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige technische Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
	3.1 Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen
	3.1.1 Für Nutzungen, die am Tag und in der Nacht den gleichen Schutzstandard genießen (Büroräume, Unterrichtsräume u.ä.), gelten folgende Anforderungen:
	3.1.2 Für Nutzungen, die in der Nacht eine besondere Schutzwürdigkeit genießen (Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten u.ä.), gelten folgende Anforderungen:

	3.2 Schutz vor Gewerbelärmeinwirkungen

	4 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)
	5 Mit Leitungsrechten belastete Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
	6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft i.V. mit Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

	B Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (Gestaltungssatzung im Rahmen des Bebauungsplanes)
	1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen
	1.1 Dachformen und Dachneigungen
	1.2 Dacheindeckung
	1.3 Anlagen für Energie- und Warmwassergewinnung
	1.4 Materialien zur Fassadengestaltung

	2 Gestaltung der nicht überbauten Grundstücksflächen bebauter Grundstücke

	C Nachrichtliche Übernahme nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffenen Festsetzungen
	1 Vermerk nach § 9 Abs. 6a BauGB

	D Hinweise und Empfehlungen ohne Festsetzungscharakter
	1 Schutz des Oberbodens gemäß DIN 18915
	2 Hinweise zum Umgang mit Oberflächenwasser
	3 Hinweise zu wasserrechtlichen Vorschriften und Rahmenbedingungen
	3.1 Hochwasservorsorge

	4 Hinweise zu Nutzungseinschränkungen sowie Duldungs- und Handlungspflichten aufgrund der Lage in Heilquellenschutzgebieten
	5 Hinweise zum öffentlichen Verkehrsraum klassifizierter Straßen
	6 Hinweise zum Schutz von Kabeltrassen und Leitungen
	6.1 Telekommunikationsleitungen

	7 Bergbau / Altbergbau
	8 Altablagerungen, Altstandorte und schädliche Bodenveränderungen
	9 Hinweise zur Radonvorsorge
	10 Vermeidung der Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG
	10.1 Fassaden-, Dachsanierung und Abriss
	10.2 Gehölzrodungen

	11 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen

	E Ausfertigungsvermerk
	A. Erfordernis und Zielsetzung der Planaufstellung gem. § 1 Abs. 3 BauGB
	B. Aufstellungsbeschluss
	C. Anwendung der Verfahrensvorschriften des § 13a BauGB i.V.m. § 13 BauGB
	D. Grundlagen
	1 Planungsgrundlagen
	2 Lage und Größe des Plangebiets / Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs / Bestandssituation

	E. Vorgaben übergeordneter Planung
	1 Flächennutzungsplanung

	F. Fachplanerische Vorgaben
	1 Altablagerungen / Altlasten
	2 Kulturgüter sowie archäologische Fundstellen und Bodendenkmäler
	3 Sonstiges

	G. Änderung bestehender Rechtsverhältnisse
	H. Landespflegerische Beurteilung
	1 Hinweise zur Anwendung des § 13a BauGB
	2 Bestandssituation und Auswirkungen des Planvorhabens auf Schutzgebiete und Umweltschutzgüter
	3 Artenschutzrechtliche sowie grünordnerische und landespflegerische Maßnahmen im Plangebiet

	I. Darlegungen zum städtebaulichen Konzept
	J. Begründung der Festsetzungen
	1 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen
	1.1 Art der baulichen Nutzung
	1.2 Maß der baulichen Nutzung
	1.3 Festsetzungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes sowie zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffende bauliche und sonstige technische Vorkehrungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
	1.3.1 Schutz vor Verkehrslärmeinwirkungen
	1.3.2 Schutz vor Gewerbelärmeinwirkungen

	1.4 Überbaubare Grundstücksfläche
	1.5 Mit Leitungsrechten belastete Flächen
	1.6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft i.V. mit Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)
	1.7 Verkehrsfläche

	2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen  hier: Örtliche Bauvorschrift der Stadt Bad Kreuznach
	3 Nach anderen gesetzlichen Vorschriften getroffene Festsetzungen
	3.1 Hinweise ohne Festsetzungscharakter


	K. Wesentliche Auswirkungen der Planung
	1 Auswirkungen auf die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevölkerung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 2 BauGB)
	2 Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und Umbau vorhandener Ortsteile (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB)
	3 Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB)
	4 Belange des Denkmalschutzes (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB)
	5 Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB)
	6 Belange der Ver- und Entsorgung (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB)
	7 Belange des Verkehrs (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 9 BauGB)

	L. Planverwirklichung
	1 Grundbesitz und Bodenordnung
	2 Kosten der Bauleitplanung


